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Bulletin deŝ  Séances du Grand Conseil 1839. 

Briefe, Zeitungen, Proklamationen, Denkschriften usw. (Imprimata 1830 
bis 1839.) Siehe jeweils bei den Anmerkungen, 

' 

• 



üorwort und Einleitung 

Mit dem Werdegang der Volksgesetzgebung im 
Kanton Wallis hat es eine eigene Bewandtnis. Dieser 
Kanton, der mit dem in mancher Hinsicht verwandten 
Bündllerland im Hinblick auf ein althergebrachtes 
Volksrecht „die Wiege des Referendums" genannt 
wurde und wird, der nach dein Ablauf der reaktionäre» 
Epoche, die dem Sturmgewitter der französischen Revo-
lution gefolgt war, mit an der Zpitze der regenerierten 
und regenerierenden Veto- und Referendumskantone 
stnnd, geriet seit dem Jahre 1848 in der Entwicklung 
der demokratischen Gedanken und Einrichtuugen arg 
ins Hintertreffen. Der berühinte schweizerische Staats
rechtslehrer Hilty hatte, bevor er seinen auf tiefgründigen 
Forschungen beruhenden Aufsatz „Das Referendum 
im schweizerische» Staatsrecht" abschloß, eiueu Kenner 
der politischen Verhältnisse im Kanton Wallis um 
Auskunft über die tieferen Gründe jener Rückständigkeit 
befragt. Die lakonische Antwort lautete: „Die in 
den gebildeten Klassen stark romanisierte Walliser 
Bevölkerung" sehe im Referendum ein „ ins t rumen t 



dangereux dont nos conservateurs eux-mêmes 
ont abandonné l'usage". l) 

Es wird anerkanntermaßen ein bleibendes Verdienst 
der bon Dr. Alexander Seiler und Advokat Othmar 
Klnser geführten demokratischen Gruppe von Oberwallis 
bleiben, zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen starken 
Vorstoß gegen die Regiernngspolitit gewagt und dem 
kantonalen Staatsrecht die Bahn einer freieren und 
reineren Demokratie gewiesen zu haben. Am 18. 
November 1903 machte der Präsident des Großen Rates 
die Mitteilnng, daß folgende Motion eingegangen sei; 

Die unterzeichneten Abgeordneten haben die Ehre, 
folgenden Antrag einzubringen: Die Verfassung des 
Kantons Wallis ist im Sinne der Erweiterung der 
Voltsrechte abzuändern. Diese Abänderung soll folgende 
Hanptpunkte betreffen: 

„Wahl der Staatsräte und der Ständeräte durch 
das Volk; das fakultative Referendum imb die Gesetzes
initiative." 

Unterzeichnet waren folgende Abgeordnete: Dr. A. 
Seiler, 0. Klufer, E. Cathrein, R. Varonier, I . Speckli. 
C. de Sepibus, Viktor Franzen und A. de Sepibus. 

In den Verfaffnugsdebatten der Jahre 1906 bis 
1907 unterlag die Volkswahl' der Regimmgs- und 
Ständeräte. Hingegen siegte der Gedanke der modernen 
Volksgesetzgebnng vollends. Neben dem Verfaffungs-
référendum und der Verfafsuugsiuitiative, die schon 

r) Hilty, Das Referendum im schweiz, Staatsrecht 
S . 189, Archiv für öffentl. Recht, 2. Bd. 
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in der Verfassung von 1875 bestanden, wurden mm 
auch die Gesetzesinitiative und das obligatorische 
Gesetzesreferendnm eingeführt^), nicht bloß das fakul-
tative, wie es von den Motionären vorgeschlagen winde2)-

Doch wir wollen sogleich in media» res eintreten. 
Wohl wnrde in den Verfassungsdebatten manch treffen
des Wort über die Vorteile und Nachteile einer wehr 
oder minder erweiterten Volksgesetzgebnng gewechselt, 
wohl ergoß sich in den Zeitnngsspalten unserer Presse 
eine Flnt von Artikeln für nnd wider die Verfasfungs-
révision im allgemeinen, für und wider die einzelnen 
Postulate im besonderen. Eine gründliche Darstellung 
der geschichtlichen Entwicklung der Voltsgesetzgebung 
wnrde unseres Wissens nirgends gegeben. Das wäre 
übrigens nicht leicht möglich gewesen, da wir eine 
einigermaßen umfassende nnd erschöpfende wiffen-
schaftliche Behandluug dieses Gebiets bis auf den Heu-
tigen Tag vermiffen. 

Mit der folgenden Darstellung bezwecken wir nun, 
eilten ersten größeren Beitrag zur Geschichte der 
Volksgesetzgebuug im Kanton Wallis zu liefern, nnd 
zwar wählten wir die Zeit oer Umbildung und des 
Nebergangs vom alten zum neue» Referendum. Es 
ist dies zugleich die Zeit des Uebergaugs vom alten 

i) Vgl. Art. 30 und 31 der Verfassung von, 8. März 
1907. 

*) Vgl, die ersten 8 Jahrgänge des „Briger Anzeiger",' 
Brig 1899 (1. Nummer uoiit 3. Juli 1899) demokratisches 
Organ für das Oberwallis. 
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zum neuen Staatsrecht überhaupt, die Zeit des Ver-
fasiungsstreites in den 80er Jahren des verflossenen 
Jahrhunderts. Das allgemein Geschichtliche haben wir 
soweit in unsere Ausführungen einbezogen, als uns 
zur Erläuterllng der rechtlichen Seite der Verfassung»-
reform und zum tiefereu Einblick in die ideelle 
Bedeutung derselben notwendig erschien. Jedenfalls 
ist die Neubildung der Vults-Gesetzgebungsformen 
während der Regenerationsperiode — wir können 
diese Neubildung füglich auch ak- Entstehung der 
modernen Voltsgesetzgebung schlechtweg bezeichnen — 
unzertrennlich an den uon langer Hand vorbereiteten 
Staatsstreich und die Staatsumwälzung des Jahres 
1839 gebunden. 

Wir glauben durch unsere Konklusionen den Beweis 
zu erbringen, daß der Uebergang vom föderativen zum 
Modernen Referendum keineswegs so zwanglos und 
selbstverständlich vor sich ging, wie vielfach angenommen 
wird. So spricht z. B. selbst G. Vogt*) von der „leichten 
Nmbildbarteit dieses altföderalistischen in das moderne 
Referendum " Gewiß trifft auch für Wallis 
zu, lvas Theodor Curti in einem klassischen Diktuin 
in seiner Geschichte der schweizerischen Voltsgesetzgebung 
S . 4 ausgesprochen hat: „Die moderne schweizerische 
Demokratie, wie sich dieselbe in der direkten Gesetz-
gebung oder Boltsgesetzgebnng verdeutlicht, ist nur 

') Referendum, Veto und Initiatiue in den neueren 
schweiz. Kantonsverfassungen. Zeitschrift für die gesamte 
Vtlllltswissenschaft, Bd. 29. 



das gelöste Problem einer, den veränderten Bedingungen 
der Zeit gemäßen Uebersetzung der alten Demokratie 
auf größere Territorien, sowie die Höherentwicklung 
des demokratischen Gedankens, und die neuen Formen 
der Demokratie können nicht aus jeweiligeu Verirruugen 
der Volksseele entsprungen sein, sondern sie haben 
sich nach einem dnrch Jahrhunderte beharrlich wirkenden 
Gesetze der Geschichte gestaltet." 

Auf der andern Seite aber meist auch Curti durch 
Belege in Fülle nach, daß tiefgreifende Wesensnnterschiede 
zwischen der alten und der neuen Volksgesetzgebung 
bestehen, daß der nnvertennbare konstruktive Zusammen-
hang zwischen beiden da und dort Lücken oder doch 
zum mindesten Stilunterbrechungen und Stilwidrig-
teilen aufweist. Hilty bestätigt das, wenn er schreibt: 
„ I n beiden ursprünglichen Referendinns-Kantonen 
(Wallis und Graubünden) ist die rechtliche Natur 
dieses Instituts allmählig eine vollständig andere 
geworden, indem es jetzt nicht mehr, auf föderalistischer 
Basis beruhend, die Genehmigung von Gesetzesvor-
schlagen seitens selbständiger Landesteile bedeutet, 
sondern die demokratische Gesetzgebung dnrch die 
Mehrheit der ftiinmfähigeil Bürger des gesamten 
L a n d e s . . . . Es ist daher auch als ein Mißgriff zu 
betrachten, daß man der Kürze der Bezeichnung wegen 
den alten, etwas völlig anderes bedeutenden Namen 
„Referendum" auf die moderne Volksabstimmung über-
tragen hat." — Nun ist aber eine „leichte Umbild-
barkeit" zn etwas „völlig anderem" nicht gut denkbar. 



Es wäre zweifelsohne ein lohnendes Unterfangen, 
auf eine llntersuchuilg der älteren und alten Volks-
gefetzgebnngsformen sich einzulassen '). Denn gar manches 
darüber ist von der bisherigen Forschung noch nicht 
aufgehellt worden. So z. B. wissen wir immer noch 
nicht mit Sicherheit, ob und wann die Volksgesetzgebung 
seitdem „Tagding" des 13.Iahrhuuderts^j auf direktem, 
ob und wann sie auf indirektem Wege erfolgte, 
m. a. W. ob iin einzelnen Falle das Zendenreferendum 
durch die Zendenräte. durch die Gemeinderäte oder 
dnrch die Volksversammlung und Landsgemeinde in 
den einzelnen Zenden ansgenbt wurde. Dies eine 
aber ist sicher und muß festgehalten iverden, daß das 
alte Iendenreferendnm — solange die selbständig 
erworbenen und gewahrten Herrschaftsrechte der ein-
zelnen Zenden nicht in einem einheitlich zentripetalen 
Staatsluefen konzipiert waren — nur eiu streng 
und eng föderales fein konnte und nnlßte. 

') Der Erfolg einer solchen Arbeit stünde heutigen Tags 
nicht im Verhältnis mit der Zeit und Mühe, die aufgewendet 
werden müsste. Was zuerst Nut tut, ist eine zuverlässige 
und genaue Quellensammlung, Der unermüdliche Walliser 
Historiker Domherr Dioniis Imesch hat mit dem ersten Bande 
der „Walliser Landrats-Abschiede" (Brig 1917) einen glänzen-
den und bedeutsamen Anfang geleistet, 

*) I n einer leider nur als Manuskript vorliegenden 
Arbeit von v i ' . Hermann Seiler „Die Entwicklung des Land-
rats bis zum Ausgang des Mittelalters" finden sich historisch 
belangvolle Ausführungen über das Tagding der Gemeinden, 
das sich als die primäre und primitive Form der Volksgcsetz-
gebung im Wallis herausstellt. 



Zur Bekräftigung und Erklärung dieses Satzes soll, 
bevor wir mit unserem eigentlichen Thema beginnen, 
noch folgendes Citat namhaft gemacht Werden1): 

„Es hieße eines großen geschichtlichen I r r tums 
sich schuldig machen, wollte man das Referendum der 
Republik Wallis mit dem heute iu der Eidgenossenschaft 
und in verschiedenen Kantonen üblichen vergleichen. Das 
alte Walliser Referendum verdankte seine Berechtigung 
der staatliche» Einrichtung der Republik Wallis. Ihre 
Verfassung sanktionierte den Bundesstaat der sieben 
Zenden oder Bezirke des alten sogen, bischöflichen 
Wallis. Sie war eine confœderat io septeni 
Desenorurn . . . . Da um diese Zeit die Bezirke 
voneinander unabhängig waren, so bildeten sie sozu-
sagen ebensoviele selbständige kleine Staaten, welche ge-
legentlich von sich aus Krieg erklärten und Büud-
nisse abschlössen . . . . Die Unabhängigkeit der Zenden 
offenbarte sich selbst in ihren Beziehungen znm Ans-
lande, indem Wallis kein gemeinsames Siegel besaß 
und alle mit auswärtigen Staaten abgeschlossenen 
Bündnisse nur mit den Siegeln der Bezirke versehen 
wurden. 

„Seinen Ursprung und seine Tätigkeit leitete 
der Landrat nicht von dem Bedürfnis nach einer 
Bereinigung oder Verbindung der verschiedenen Zenden 
ab, sondern von dem gemeinsamen Interesse, das die 
letzteren als Gesamtheit des Walliser Landes hatten, 

') Siehe Botschaft des Staatsrates betr, die Zweckmäßig-
keit der Veifassungsreuision, Sitten 19U4. 



Nämlich eine wirksame Kontrolle über die Zentral' 
geweilt des Fürstbischofs von Sitten auszllnben. Die 
Bezirke aber behielten nichtsdestoweniger ihre volle 
Unabhängikeit und dnldeten nicht, daß der Landrat 
in ihre inneren Angelegenheiten sich mische. 

„Das war der Grund, loeshalb die vom Land-
rate getragenen Gesetze den Zenden zur Genehmigung 
unterbreitet werden mußten. 

„Der Landrat durfte von sich ans und ans Grund 
seiues Beschlusses allein kein Gesetz in Kraft setzen; 
alle mußten von jedem einzelnen Zenden gutgeheißen 
und genehmigt werden, indem jeder das Recht hatte, 
sie innert den Grenzen seines eigenen Bezirkes an-
zunehmen oder zu verwerfen, Das war die Referendums-
form im alten Walliser Recht. Es war das die 
Bekräftiguug der damals vorhandenen Tatsache, daß 
die Oberhoheit nicht in der Gesamtheit des Walliser 
Volkes, sondern im Volke eines jeden der sieben 
Zenden ruhe." 

Statt vieler Citate haben wir nur dies eine 
angeführt, weil dasselbe zur Erkenntnis der Wesens-
Merkmale de« alten Referendums vollauf hinreicht. 

Zum Schlnß ist es uns ein Bedürfnis, dem 
hochwürdigen Herrn Staatsarchivar Dr. Leo Meyer 
von Sitten unsern Dank auszusprechen für die gütige 
Bereitwilligkeit, mit der er uns das notwendige Material 
zur Verfügung stellte, und fiir die wertvollen Winke 
und Anregungen, die wir von ihm empfingen. 



Gvste« Kapitel. 

Vie Dsnts^hvift de« u»«ftli<Ç«n Senden 
«•«in 1 3 . îl«-t»*ml»««? 1855. 1 ) 

Die Denkschrift, uon der wir eingangs unserer Erörterun-
gen über die Entstehung der modernen Volksgesetzgcbung 
im Kanton Wallis sprechen wollen und die unseres Erachtens 
zwar nicht den primären, doch in ihren politischen und 
staatsrechtlichen Folgen entscheidenden Anstoß zur demo-
kratischcn Regeneration des Kantons Wallis am Ende der 
30er Jahre des verflossenen Jahrhunderts gab, nennt Ludwig 
Snell, der feurige publizistische Vorkämpfer des politischen 
Liberalismus in der Schweiz, ein „meisterhaftes Memoir", 
eine „schöne und begeisterte Appellation an die Vaterlandsliebe 
der Dberwalliser, die ihnen die Pflicht auflege, endlich einmal 
den Traum uon Untertanenländern zu vergessen und ihre 
Brüder im Untcrwallis durch die wahren Bande der Eintracht, 
die nur in der Rechtsgleichheit bestehen können, mit sich zu 
verbinden,"2) 

Das Urteil dieses staatsmännisch bedeutenden Kopfes 
wird es als ein nicht völlig überflüssiges und unnützes 

]) Demande îles délégués des dizains occidentaux Martigny, 
Entremont, St-Mamice et Monthey pour la révision des articles de 
la Constitution qui règlent la représentation nationale. Zt,°A, Bei
lage zu,» Zlbschied der östlichen Zenden 42, lit. A. 

21 Ludwig Hnell, Zchweizerisches Staatsrecht, 2. Bd, 3 . 838. 



Unterfangen erscheinen lassen, wenn wir im folgenden den 
Versuch einer Analyse der genannten Denkschrift wagen, 
die im Grunde genommen nichts anderes ist als eine glänzende, 
mit historischen Reminiszenzen trefflich bereicherte dogmatische 
Rechtfertigung des politifch-juridischen Standpunktes der sog, 
unteren Zenden, der nach einem langsährigen, im Memorial 
selbst gezeichneten Gärungsprozeß zu siegreichem Durchbruch 
gelangte. Es erscheint daher dem Sinn und Zweck unserer 
Abhandlung durchaus entsprechend, in kritischer Beleuchtung 
auf den Inhalt der umfangreichen Denkschrift'einzugehen.') 

8 ». Allgemeine und einleitende Gedanken. 

Bevor sich die Denkschrift der Begründung ihres Postulats 
betreffend die Revision der in der Verfassung von 181.r> 
enthaltenen Artikel über die Volksvertretung (représentation 
nationale) zuwendet, halt sie den Leser geraume Zeit im 
Banne erhabener rcligiüs-ethisch-patriotischcr Gedanken. 

Um die Denkart sowie die Beweggründe der politischen 
Handlungsweise jener Männer kennen zu lernen, die in 
langem, zähem Kampfe die politische Gleichberechtigung des 
Unterwallis gegenüber den sieben alten Zenden (Goms, 
östlich« und westlich Raron, Brig, Visp, Lcuk, Siders und 
Sitten) durchzusetzen wußten und dadurch, wie wir später 
sehen werden, der Entstehungs- und Entwicklungsmöglichkeit 
der Volksgesetzgebung im modernen Sinn des Wortes freie 
Bahn schufen, wollen wir diese in klassischem Französisch 
geschriebenen Ausführungen, die überdies von nicht geringem 
Gegenwartsbelang sind, in erheblich verkürzter deutscher 
Fassung wiederzugeben versuchen: 

*) Geistiger Urheber der Tentschrift war Dr. Zusef Hyacinth Barman, 
Verfasser sehr wahrscheinlich Emanuel Bonjcan aus DJiontljetj, ein ge-
wandtet Journalist, Ziehe Kämpfen, 2 , 18(>: „. . . . Nonjenn, der für die 
Ansprüche des Unterwallis vorzugsweise seine gewandte Feder in Bewe-
gung setzte." 
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„Glücklich das Volk, baä in feierlichen Epochen im Leben 
der Nationen den Wink der göttlichen Vorsehung, die ihm 
Wege weist zu neuein Leben, «ersteht, die Krisen zu seinen 
Gunsten gestaltet und in die Bahnen des Fortschrittes ein-
lenkt. Das Volk, das in diesem Sinne tätig ist, erfüllt eine 
vornehme Mission, führt das aus, wozu es vom Schöpfer be-
stimmt ist, der ihm die Aufgabe gesetzt hat, auf die Vollkommen-
heit hinzusteuern. . 

„Oft aber geschieht es, daß diese Augenblicke verloren 
gehen für das Wohl der Menschheit. Die Stimme der 
Leidenschaft hemmt und lähmt den Aufschwung des sozialen 
Körpers zur besseren Ordnung der Dinge. Privat- und 
Lokalmteressen treten an die Stelle der gemeinsamen Interessen. 
Kalte Berechnungen des Egoismus gebieten den großmütigen 
Gefühlen, die mit dem wahren Patriotismus unzertrennlich 
verknüpft sind, Stillschweigen. Man glaubt genug, ja alles . 
getan zu haben für das Wohlergehen des Vaterlandes, 
während man in Wirklichkeit nur feiner eigenen Befriedigung 
gedient hat. So kommt es, daß die kostbare Zeit, in der 
man das Glück Aller auf breiter und fester Grundlage hätte 
begründen können, verfliegt und verschwindet und nichts 
anderes zurückläßt, als ein unvollkommenes, den Stempel 
der Stümperarbeit tragendes Werk sowie die Empfindung 
der Reue für Vergangenes und Unterlassenes. Der Zukunft 
aber werden Fragen überlasten, die nicht gelöst wurden nach 
Billigkeit, deren Berechtigung und Gerechtigkeit vielmehr 
zertreten wurde von den Anmaßungen der Mächtigen der 
Zeit. So geschieht es, daß die Krise, die den Gesell-
schaftskörper hätte verjüngen und kräftigen sollen, zum 
Bösen umschlägt, indem sie denselben dem Verfalle preis-
gibt. 

„Wie in der Naturwelt, so gibt es auch in der Welt 
der Moral Gesetze, von denen man nicht abweichen kann, 
ohne Zwist und Zwiespalt in das Werk der Schöpfung 



hineinzutragen. Wer den Bergbach in seinem Fall aufhalten 
will, geht Gefahr, dessen wilde Gewalt zu verdreifachen und 
die Wirkung seiner Ierstörungsarbeit zu steigern. Ebenso 
geht es, wenn man sich lossagen will von den Grundregeln, 
denen die Gemeinschaft unterstellt ist. Man sät Unzufriedenheit 
und Entzweiung. Gerechtigkeit ist und bleibt die einzige 
solide Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung. Wo sie 
umgangen wird, können gewaltige Erschütterungen nicht 
ausbleiben." 

I n konkreter Anwendung der obigen abstrakten Erwägun-
gen läßt sich der Verfasser sodann auf eine nähere Prüfung 
der Beziehungen ein, die durch die viel umstrittene Verfassung 
von 1815 zwischen den verschiedenen Landesteilen des Kerntons 
geschaffen worden waren. Er wirft zu diese», Behufe folgende 
vier Fragen auf: J) 

a) „Cet acte fondamental n'est-il point en opposi
tion aux règles de justice et d'équité auxquelles Dieu 
a soumis la grande famille humaine? 

b) Est-il bien en harmonie avec le principe 
démocratique qui forme l'essence de nos institutions? 

c) Garantit-il également la liberté de tous les 
citoyens ? 

d) Assure-t-il à chaque partie du pays la plénitude 
de ses droits?" 

I n Beantwortung dieser klar und unzweideutig gesaß-
ten Fragesätze wird Hierauf Nachstehendes festgestellt: Der 
bestehende „gesellschaftliche Vertrag" (« contrat social ») 
konstituiere Privilegien für die einen, beleidigende Hintan-
setzung für die andern, heiße die Ungerechtigkeit gut, verstoße 
gegen jedes demokratische Empfinden und trete Freiheit und 

' ) Zum tieferen Verständnis der — im Gegensatz zu den meisten 
amtlichen Aktenstücken —* sprachlich einwandfreien und formvollendeten 
Urkunde, die wir besprechen, halten wir es für angezeigt, besonders wichtige 
Stellen im französischen Urtert anzuführen. 
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Rechte eines Teiles der Walliser Bevölkerung Mit FüßeN. 
Dies alles aber sei das unvermeidliche Ergebnis der Ungleichheit 
der Volksvertretung im Landrat. Die Verfassung, die allen 
Bürgern die gleichen Pflichten auferlege, verliere den Charakter 
der Unparteilichkeit vollends, wo es sich um die Rechte des 
Bürgers handle. Der mindestbevölkerte Zenden bringe in 
der gesetzgebenden Behörde die nämliche Stimmenzahl zur 
Geltung wie der meistbevölkerte (« le dizain le plus faible 
en population a autant de suffrages en diète que le 
dizain le plus populeux. »J Die tatsächliche Folge dieser 
undemokratischen Bestimmung sei die, daß 12,000 Seelen 
im Untcrwallis keine Vertretung im Landrat besäßen. — 
llnterwallis könne diese Knechtschaft nicht länger dulden. 
Der Augenblick sei gekommen, um unter Menschen, die alle 
ohne Ausnahme in gleicher Weise zur Freiheit bestimmt seien, 
jegliches Untertanenverhältnis zu beseitigen. « Aujourd'hui 
que l'ancien esprit suisse s'est délivré des entraves 
dans lesquelles le privilège l'avait resserré, le bas 
Valais réclame aussi sa part — d'ailleurs inaliénable 
— à la liberté commune, à la co-souveraineté et au 
pouvoir législatif. » I n letzter Zeit und gerade kürzlich 
wieder Hatten sich die Zenden und Gemeinderäte, sowie die 
UrVersammlungen im Unterwallis deutlich und mit allem 
Nachdruck dahin ausgesprochen, es müsse dem augenblicklichen 
unhaltbaren Zustand der Bevormundung und Unterwerfung 
auf dem Wege einer Verfassungsrevision schleunigst abgeholfen 
weiden, « pour obtenir le redressement de non griefs 
et notre réintégration dans l'exercice des droits dont 
la Constitution de 1815 nous a fait injustement dé
choir.» 

8 2. Rückblick auf die politischen Ereignisse seit m*. 

Den Hauptteil der Denkschrift bildet eine im Großen und 
Ganzen summarisch gehaltene geschichtliche Skizze der Begeben« 
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heiten, die auf das politische Schicksal des Landes Wall is seit 
1798 ausschlaggebenden Einfluß genommen hatten. M i t diesem 
Rückblick bezweckt der Verfasser, durch Aufzählung und Erläute-
rung schwerwiegender Tatsachen den schlagenden Beweis zu 
erbringen, daß die Sache, als deren Anwalt er auftritt, wirk-
lich eine gerechte sei. Jene Tatsachen beziehen sich sowohl auf 
das feit den Tagen der französischen Revolution durchgeführte 
Verhalten der Unterwalliser gegenüber ihren früheren Herr-
schern und Vögten, als auch in besonderer Weise auf die 
dem Landcsteil westlich der Morse seitens der Oberwalliser 
zuteil gewordene Behandlung. Es sind zwar nicht immer 
lautere Tatsachen, die da geschildert werden, sofern nämlich 
das Tatsächliche dank der stellenweise tendenziös gefärbten 
Darstellung in vereinzelten Fällen verwischt, ja entstellt 
wird. Es sei uns gestattet, zu ergänzen und zu berichtigen, 
wo wir dies für nötig halten. Denn es scheint uns unerläßlich, 
einen durchaus klaren Einblick zu bekommen in die mannig-
fachen Vorgänge und Geschehnisse, die direkt oder indirekt 
die Staatsumwälzung des Jahres 1839 herbeiführten. Diese 
Ereignisse lassen sich um die drei Verfassungen von 1798, 
1802 und 1815 gruppieren, 

! Dit Uttli»«UNg VOIt 1798. 

Zunächst stellt die Urkunde fest, in allen vorausgegangenen 
politischen Krisen hätten die Abgeordneten des 3?berwallis 
versichert, sie betrachten die Unterwalliser als ihre „Brü-
der" «les faits contredisent et annihilent les 
paroles . . . . ce mot de frères implique l'idée d'une 
égalité parfaite, c'est en vain que nous en cherchons 
les preuves, nous ne retrouvons qu'une idée mère: 
celle de maintenir les occidentaux dans la dépendance 
et d'assurer la suprématie aux autres. Les faits 
justifient la réflexion qu'il faut chercher la clef de 
la politique de nos concitoyens du Haut-Valais dans 
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cette pensée prédominante » — es folgt die Aufzählung 
der « faits » : 

Im Jahre 1798, so heißt es in der Urkunde, verzichteten 
die Oberwallifer „freiwillig" auf ihre Herrfchaft über Unter-
Wallis und anerkannten « pour le présent et l'avenir 
tous les Bas-Valaisans pour un peuple libre» . . . ., 
gaben ferner kund « leur désir sincère et constant 
d'entre-tenir avec l'état du Bas-Valais l'amitié la plus 
fraternelle et la plus solide et la plus parfaite loyauté. » 
Die Unterwlllliser hegten keinerlei Hintergedanken, Freudig 
begrüßten sie die Sonnentage, « mais des éclipses inat
tendues ne tardèrent pas à obscurir l'éclat de ces 
premiers beaux jours. Les insurrections de 1798 et 
1799 . . . . ne trahissent-elles pas le regret des con
cessions faites et le désir de reprendre ce qu'on venait 
d'abandonner?» — Der Aufstand der Oberwallifer — so 
lesen wir lveiter — sei gegen die rechtmäßige helvetische Re-
publik gerichtet gewesen, « contre le nouvel état de choses 
que l'on voulait bouleverser pour lui substituer l'ancien 
régime. Tirons le rideau sur ces temps de doulou
reux mémoire ? » 

Die Auffassung, die hier für jeden, der einigermaßen 
zwischen den Zeilen zu lesen versteht, deutlich bemerkbar 
ausgesprochen wird, die Oberwallifer trügen eigentlich die 
Schuld an den bitterbösen Tagen von 1798 und 1799, sie 
hätten zunächst in heuchlerischer Perstellung aus freien Stücken 
die Hand zur Verständigung und Verbrüderung dargeboten 
und hernach in wortbrüchiger Untreue den unsäglich traurigen 
Bürgerkrieg heraufbeschworen, um Geschehenes ungeschehen 
zu machen und an Stelle der rechtmäßigen helvetischen 
Verfassung das alte Regime der Knechtung und Vorherr-
schaft zu setzen, — diese Auffassung hält einer objektiven 
historischen Forschung und Betrachtung nicht Stand. Ange-
sehene Walliser Geschichtsforscher, wie Sigismund Furrer, 



Peter Josef Kämpfen, >) Dionys Imesch.'j Leo Meyer') und 
auch der Verfasser der « Histoire moderne du Valais », 
Pierre Anton Grenat ^), der doch ganz gewiß jeglichen Ver-
dacht, ein verkappter Freund der Oberwalliser zu sein, ohne 
weiteres aushalt, haben auf Grund gewissenhaften Quellen-
studiums obiger Auffassung im Sinne einer ausgleichenden 
Verteilung der Schuldlast auf verschiedene Faktoren erfolgreich 
entgegenzutreten vermocht. 

Nicht „freiwillig", noch aus unedlen, unaufrichtigen 
Motiven entschlossen sich die sieben oberen Zenden, den 
Forderungen der llnterwalliser nach politischer Ebenbürtigkeit 
und rechtlicher Gleichstellung nachzukommen, sondern unter 
dem furchtbaren Druck der stürmisch über ganz Europa 
einherbrausenden revolutionären Zeitströmung und in der 
durch diesen Druck erzeugten Einsicht, es seien dem mächtig 
nach Freiheit sich sehnenden, durch allerlei erlittene Unbill 
aufgebrachten und aufgehetzten llnterwallis, das sich als 
ein fruchtbarer Nährboden für die liebevoll grausamen Auf-
klärungsideen des damaligen revolutionär-imperialistifchen 
Frankreich erweisen mußte, endlich einmal die notwendigen 
Zugeständnisse zu machen, um dein Lande den Bruderzwist 
zu ersparen und im gegebenen Fall womöglich gemeinsam 
den französischen Einmischungs- und Annexionsgelüsten wider-
stehen zu können. Und wenn dann nichtsdestoweniger die 

') Peter Josef Kämpfen, greiljeitêfcimpfe der Oberwalliser in den 
Jahren 1798 und 1799. (Dokumentensammlung non P .S . Furrer! Stnns-
1867. 

') D. Imesch, Die ,N«mpse der Wolliser gegen die Kranzosen'in den 
Jahren 1798 und 1799. Sitten 1899. — Diese« aus ersten Handschrift' 
lichen Quellen schöpfende Buch diente uns im allgemeinen als Leitfaden 
für die Darlegung unter dem Titel 1 diese« §. • 

' l Dr. L. Meyer, Walliser Geschichte und bürgerliche Erziehung, 
Sitten 1916. 3 . 14—15. 

*) Pierre Anton Grenat, Histoire moderne itu Valais de 1530 à 
1815 Genève 1904. ©. 4 6 7 - 5 1 3 . 
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Oberwalliser unter Führung der wackern Gommer in den 
ersten Tagen des Maimonats 1798 und ein Jahr später 
im April 1799 neuerdings blutigen Hader wählten und zum 
Kampfe schritten, so geschah dies nicht, um in schnödem 
Ucberfall die althergebrachten Hoheitsrechte, auf die man 
verzichtet hatte, mit Waffengewalt wiederzugewinnen, sondern 
weil die Erkenntnis aufleuchtete, das; die Manguurit'fchc März-
Verfassung ein reines Mach- und Machtwcrk der französischen 
Republik war — nicht weniger als die kaum drei Wochen 
später an ihre Stelle getretene allgemeine helvetische Per-
fassung — und das; es nunmehr galt, für die in jahrhunderte-
langem glorreichem Kampf errungene Freiheit und den alten, 
nimmermehr aber veralteten Glauben, an dem das Pulk mit 
unwandelbarer Treue hing, sich auf Leben und Tod zur 
Wehr zu setzen, selbst wenn das Blut der eigenen Landsleute 
fließen mußte, die ob der verhängnisvollen, zum Teil zweifellos 
durch den früheren Machtinißbrauch der ^beriuallifer Uer-
schuldeten Entwicklung der Dinge als gefügige Werkzeuge 
in der Hand der feindlichen Machthaber sich bewährten. 

Am 22. Februar 179« hatten die Boten der sieben 
Zenden, nachdem die Zustimmung der Gemeinden eingeholt 
war, im Landrat zu Sitten die Pcrzichtleistung auf ihre 
Hoheitsrcchtc im Nnterwallis in einer mit Staatssiegeln 
und Unterschrift des Landeshauptmanns versehenen Freihcits-
Urkunde feierlich und vorbehaltslos bestätigt,') nicht „frei-
willig — wir wiederholen es —, wie in der hier zur Erörte-
rung stehenden Denkschrift zu lesen ist, sundern „mit Wider-
streben", , . . , „unter so gestalteten Sachen und bedenklichen 
Umständen";2) stand doch, wie Imcsch ausführt,") „ein 
fränkisches Heer unter General Brun in der Wcstschweiz, 

i) Louis liibonly, Documents uour servir à l'histoire contem
poraine du canton du Valais, Sion 1885. 3 . 29. Vgl, Ijicjii Imefch, 2 , 1 8 . 

2) Wallis au Bern, 23. Februar. Attensnmmlung ©.407. 
3) Imesch, S. 18. 

ï 



bereit, auf den ersten Wink Mangounts auch über Wallis 
herzufallen." 

I n der Folgezeit war man in beiden Landesteilen 
redlich bemüht, den Frieden zu erhalten, auf eine Vereinigung 
von Ober- und Nnrerwallis hinzuarbeiten, und zu diesem 
Zwecke eine gemeinsame Verfassung zu schaffen, welche die 
Unabhängigkeit der Republik Wallis sowie die neue Freiheit 
der Unterwalliser verbürgen und auch den Forderungen der 
Oberwalliser Rechnung tragen sollte, die dahin lauteten, 
man verlange nur Erhaltung der Religion, der Freiheit und 
Unabhängigkeit, Unverletzlichkeit des Eigentums, Vergessen 
der Vergangenheit und eine Verfassung nach diesen Prin-
zipien. 

Am 16. März 1798 kam denn auch nach langen, 
bewegten Hin- und Herberatungen, Vor- und Rückbesprechun-
gen eine „Verfassung nach diesen Prinzipien" zustande, 
wenigstens dem Wortlaute der einzelnen Artikel nach, Fol-
gende Hlluptbestimmungen dieser kurzfristigen Verfassung 
seien hier namhaft gemacht! 

Wallis bildet eine unabhängige Republik, die mit der 
helvetischen Republik zum Zwecke gemeinsamer Verteidigung 
vereinigt und mit der französischen und eisalpinischen Republik 
und dem Volke von Waadtland „in der Tat und in der 
Gesinnung" verbündet ist. 

Alle Vorrechte sind abgeschafft. 
Die katholische Religion ist gesetzlich geschützt. 
Die Gewissensfreiheit ist garantiert. 

Die gesetzgebende Gewalt wird vom Großen Rat und 
vom Senate ausgeübt. 

Die Exekutiunsgewalt ruht in den Händen eines drei-
gliedrigen Direktoriums. 

Jeder Bürger, der das zwanzigste Lebensjahr vollendet 
hat, muß den Bürgereid leisten (dem Vaterland und der 
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vaterländischen Freiheit zu diene») und kann die politischen 
Rechte ausüben. 

Die Geistlichen sind von allen öffentlichen Aemtern 
ausgeschlossen; selbst an den llrversainrnlungen können sie 
nicht teilnehmen. 

Das Volk nimmt keinen direkten Anteil am öffentlichen 
Leben. Rechte übt es nur durch Vermittlung seiner Ver-
trcter aus. 

Wir nannten weiter oben dieses nur in seinen Hauptlinien 
dargelegte Grundgesetz der Republik Wallis, das in Wirk-
lichkeit in zwölf Titel mit 146 Artikeln zergliedert ist, die 
Mangouritschc Verfassung, jedoch nicht um glauben zu machen, 
wir hätten es hier mit einer originellen staatsrechtlichen 
Schöpfung des französischen Residenten Manguurit zu tun, 
Kämpfen erblickt in ihr „eine Kopie der helvetischen und 
französischen Verfassung, wie sie ein Herr Ochs von Basel 
für die Schweiz ausgeheckt hat;"1) wir würden sagen: eine 
mehr oder minder getreue Nachahmung, Auf jeden Fall war 
Manguurit ihr spirifcus rector, wobei auf das letztere Wort 
der größere Nachdruck zu legen ist. Die Verfassung vom 
16. Mälz war gemäß seinen Intentionen ausgefallen. Ray-
inond Evequoz sagt von ihr:2) «Il n'est pas dans notre 
idée de prétendre que cette Constitution reflète bien 
les idées des Valaisans de l'époque, et que ceux-ci 
aient joui de toute l'indépendence voulue pour insérer 
dans la charte constitutionnelle les principes qui leur 
étaient chers. Nul n'ignore que la France imposait 
alors sa volonté et que la liberté ne s'étendait guère en 
Valais au-delà du champ limité que lui avait tracé le 
représentant de la grande République. » 

') Kämpfen Z, 49 ff. 
2) Rapport de la Commission chargée de l'examen en premiers 

débats (février 1906) du projet de révision de la Constitution du 
29 novembre 1875, Sion 1906, S. 6. 
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Die Erbitterung im Oberwallis war groß. Mau sah 
in der Manguuritschen Verfassung, die mit den alten lieb-
gewordenen Volksgebräuchen und Pulksrechten rücksichtslos 
tabula rasa gemacht hatte, einen fremden Importartikel, 
wenn wir uns so ausdrücken dürfen, dem man Iwangskurs 
verlieh, um eigenes, echtes Heimatgewachs ein für allemal 
auszurotten. 

Die Bestimmung, die nachträglich noch in die Verfassung 
eingetragen wurde, als der Plan der Einverleibung von 
Wallis in die „rhodanische Republik" scheiterte, Wallis werde in 
der Tat ein eigener, unabhängiger Staat bleiben, wirkte wohl 
in etwa beschwichtigend, vermochte indes die aufwallende 
Entrüstung und Empörung nicht gänzlich niederzuhalten. 
Daß die Märzverfafsung trotz geheimer Aufwieglung und 
offenen Aufruhrs angenommen und anerkannt wurde, muh 
vorab dem damaligen Obcrhirlcn des Walliser Volkes, Bischof 
Blatter und mit ihm dem Grußteil der Wallifcr Kler i se i 
gutgeschrieben werden, die das Menschenmögliche leisteten, 
um entsetzliches Blutvergießen zu vermeiden und dem Lande 
den Frieden zu erhalten. Das Urteil von Prof. Dr. Büchi 
darf gewiß als maßgebend gelten, Büchi schreibt*): „Während 
bei der Erhebung der Unterwaldner gegen die Helvetik die 
Vereidigung der Geistlichen auf die Verfassung eine Haupt-
Ursache des Verzweiflungskampfes bildete, spielt diese hier 
keine Rolle. Im Gegenteil: der Bischof beschwichtigte die 
Bedenken, erlaubte die Leistung des Eides, und er selbst 
war es, der den Widerstand der drei Zenden Sitten, Siders 
und Leuk gegen die Annahme der neuen Verfassung zu brechen 
verstand. Wenn so die Freilassung des Unterwallis sowie 
der Anschluß an die Helvetik sich ohne Blutvergießen voll-
zog, so erwachte der Widerstand erst nachher, als das doppel-
züngige Intriguenspiel des französischen Residenten erkannt, 

l) Literar. Monatsrundschau Nr, 11 und 12. !«<)!). 
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die garantierte Freiheit mißachtet, der Vorbehalt wegen der 
katholischen Religion als nichtig erklärt wurde." 

Dies geschah während und kurz nach dem Beitritt von 
Wallis zur Helvetik, der durch die am 3. und 4. April 
1798 erfolgte Annahme der helvetischen Konstitution perfekt 
wurde. Iniesch gibt eine für den Historiker und zumal den 
Rechtshistoriker ungemein anregende und lehrreiche Schilde-
rung dieses folgenschweren Ereignisses und dessen Einwirkung 
auf die Stimmung im Volke: ') 

, M i t einem Schlage und von Grund aus zer-
störte die Helvetik die alte Ordnung, die, fest gegründet 
auf eine jahrhundertelange ehrenvolle Geschichte, tief ein-
gedrungen war ins Mark des Volkes, und setzte an deren 
Stelle eine neue Ordnung, die ganz das Machwerk fremder 
Einflüsse war und für die das Volk kein Verständnis und auch 
kein Bedürfnis hatte. 

„Wall is war bis dahin eine freie Republik gewesen und 
hatte seine Selbständigkeit auch gegenüber den nächsten Ver-
bündeten, den katholischen Kantonen, oft mit allem Nachdruck 
betont. Jetzt aber war es zu einem bloßen Verwaltungsbezirk 
der einen und unteilbaren helvetischen Republik hcrabgedrückt. 
Es „behielt auch nicht einen Funken der alten Souverain-
tät; es bildete innerhalb des Ganzen nur das, was heute 
ein'Bezirk innerhalb eines Kantons."^ Bisher hatte das 
Volk die meisten Behörden unmittelbar selbst gewählt, hatte 
über die Annahme oder Verwerfung eines Gesetzes selbst 
entschieden; alle diese Rechte wurden ihm jetzt zum Teil 
oder ganz entrissen. Denn nur Verfassungsfragen kamen zur 
Abstimmung und alle Wahlen, mit Ausnahme derjenigen 
in den Gemeinden, waren indirekte. Gemeinden, die min-
bestens 100 stimmfähige Bürger hatten, traten zu den sog. 

') Imesch, 3 . 35 ff. 
a) Dändliker, Ä. Geschichte der Hchwciz. 3. Nd. 2 . 353, 



Uruerfammsungen zusammen und stellten Wahlmänner aus (je 
einen aus 100). Erst diese wählten die kantonalen und helve» 
tischen Behörden. 

„Und auch die gesamte innere Einrichtung des Staates 
war gründlich verschieden von der alten Landschaft Wallis. 
Nicht einmal die Namen der verschiedenen Behörden knüpften 
irgendwie an die Vergangenheit an . . . . Der Bewohner 
des Walliserlandes, der so zäh am Alten und Hergcbrach- .' 
ten festhält, konnte unmöglich ruhig diese Neuerungen hin-
nehmen und sich gleichsam über Nacht in diese neuen und 
und ganz fremden Verhältnisse einleben. Es ist nicht anders 
möglich, als daß diese plötzliche Umwälzung und Umgestal-
tung aller öffentlichen Verhältnisse alle Schichten des Volkes 
mit tiefer Abneigung und großem Widerwillen erfüllen 
mußte. 

„Was die neue Verfassung noch verhaßter machte, war 
der Umstand, daß selbe von Fremden, von den Franzosen 
aufgedrungen worden war. Das wollte der freiheitsstolze 
Walliser sich nicht bieten lassen. I n ihm lebte noch die 
Erinnerung an die Heldentaten der V ä t e r . . . . Mußte es 
nicht als eine Schmach erscheinen, den, Machtwort fremder 
Eindringlinge sich zu fügen und widerstandslos die alte, 
teure Freiheit preiszugeben? Schon vor der Verfassung 
vom 16. März hatte das Oberwalliser Volk von einer Ein-
Mischung des französischen Nesidcnten nichts wissen wollen. 
Diese Erbitterung gegen das gewalttätige Auftreten der 
Franzosen wurde noch gesteigert durch die Willkür, womit das 
Direktorium trotz seines gegenteiligen Versprechens Wallis 
zum Anschluß an die helvetische Republik nötigte. Das Volk 
betrachtete jetzt mehr als je Mangourit als einen doppel-
züngigen wortbrüchigen Menschen, der keine Treue kannte 
und mit dem Lande ein feiles Spiel trieb. 

„Noch ein anderer Punkt, der den Widerstand der Wal-
liser gegen die helvetische Verfassung herausforderte, war die 



Religion. Die französischen Bevollmächtigten hatten dem 
Wallis die katholische Neligion in ihrem vollen Umfang 
gewährleistet und das Volk hatte bei der Annahme der 
Verfassung dieselbe ausdrücklich vorbehalten. Wie ernst diese 
Versprechen der Franzosen gemeint waren, wie sehr die 
Wünsche des Wallifer Volkes berücksichtigt wurden, zeigte 
sich bald. Am 13. April schrieb Mangourit an das proiso-
rischc Direktorium von Wallis: „Alle Aenderungen und alle 
Vorbehalte, die irgend ein Kanton in betreff der neuen Ver-
fassung gemacht hat, sind null und nichtig" . . . . Dazu 
kam, daß die nämliche Verfassung, welche Rechtsgleichheit für 
alle verkündigte, die Geistlichen samt und sonders des 
Aktivbürgerrechts beraubte, derart, daß sie nicht einmal an 
den llrversammlungcn teilnehmen konnten. Da begreift 
man die im Volke, auch bei den Reformierten, entstehende 
Furcht, daß man ihm die Kirche nehmen wolle,"*) 

Werden alle diese Verhältnisse in Betracht gezogen, 
so ist gar leicht zu erklären, welche tiefe Erbitterung gegen 
die neue Verfassung inuner mehr alle Schichten des Volkes 
erfaßte. 

* 

Das also waren die Ursachen und Beweggründe, die 
in den Jahren 1798 und 1799 zum Freiheitskampfe der 
Oberwalliser führten. Rein und groß wie die Beweggründe 
war auch der Kampf. Gestritten wurde um Freiheit und 
Glauben, um den Bestand des Echten und Alten und doch 
ewig Neuen. I n den friedlichen Tälern und Dörfern des 
Walliser Hochgebirgs gab es ein wüstes Sengen und 
Brennen, ein namenloses Weinen und Klagen, ein großes 
Sterben und Siegen. Gestorben sind die Männer in Helden-
haftem Streit, in blutiger ehrenvoller Niederlage vor des 
Feindes roher Uebermacht. Ihr Blut aber rettete die 

') Tändlitcr, 2 . 384. 
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höchsten Güter und Gedanken. Gesiegt haben die Gedanken 
der Frciheitsliebe, Vaterlandsbegeistcrunss und Glaubcnstreue, 
gesiegt im Kampf um das im Herzen eines wackern Völkleins 
tiefverankerte Recht ideellen Gemeineigentums. 

?. Nie Umfassung von >««?. 

Schwer lasteten um die Jahrhundertwende die Folgen 
des Krieges auf dem Land und seiner Bevölkerung. Wofür die 
heutige Zeit Beispiele in Fülle aufzuweisen hat, das erlebte 
man schon vor hundert und mehr Jahren: Im Namen der 
Freiheit und Gerechtigkeit wird die Freiheit „befreiter" 
Völker ungerechter Weise mit Füßen getreten. Die brutale, 
gewalttätige Behandlung, die General Torreau als Vevoll-
machtigter der französischen Republik dem Lande Wallis 
angedeihen ließ, bedeutet im Grunde genommen nichts 
anderes als eine weitere wertvolle Illustration dieser mit 
dem so oft angekündigten und eben so oft als Idol und 
Illusion sich weisenden menschheitsbeglückenden Kulturfort-
schritt — jenem billigen Anpreisungsmittel — wohl kaum 
in Einklang stehenden Erfahrungstatsache. 

Von der furchtbaren Knechtung und buchstäblichen 
wirtschaftlichen Aussaugung des Landes während der Zeit 
der Besetzung durch französische Truppenkontingente (1799 
bis 1803') weiß die Denkschrift des Jahres 1833 in ihrer 
historischen Skizze fast gar nichts zu berichten. Sie weist 
lediglich darauf hin, das trotz aller der Bevölkerung aufer-
legten Opfer das Verhalten der llnterwalliser durchaus 
loyal und korrekt gewesen sei, und sagt im Anschluß daran: 
« Nous prétendons à juste titre à l'honneur d'avoir 
le plus efficacement contribué avec les dizains de 
Loèche, Sierre et Sion, à éloigner le moment de 
notre incorporation à la France. » Diese Anhänglichkeit 

') Kämpfen, 3 . 153—15(i. 
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an das eigene Vaterland verdiene ganz besondere Anerkennung, 
da ja gerade Frankreich die durch die beiden Aufstände der 
Oberwalliser gefährdeten Interessen der untern Zendcn geschützt 
und gerettet habe. 

Es werden hier Streiflichter geworfen auf die Vorgänge, 
die sich in der ersten Hälfte des Jahres 1802 abspielten 
und zweifelsohne den rühmlichsten und erhebendsten Blättern 
der Walliser Geschichte eingereiht zu werden verdienen.1) 
Einer durch das Bekanntwerden von heftigen Hungergelüsten 
des ersten Konsuls nach dein schnmckhaftcn Brocken Wallis 
hervorgerufenen, spontan und mächtig einsetzenden Bolksbewe-
gung gegen die Losreißung des Wallis von der Eidgenossenschaft 
gelang es, die geplante Zuteilung von Wallis zu Frankreich 
fürs erste zu vereiteln und auf weitere acht Jahre hinaus« 
zuschieben, Mitte August 1802 wurde Wallis als eine 
von der Schweiz losgelüste, aber unabhängige Republik 
erklärt. Wie es indes mit dieser „Unabhängigkeit" bestellt 
war, zeigt ein Blick auf die Verfassung vom 30. August 
1802, die auf Bunapartes Geheiß in Paris entworfen 
und dem in Sitten tagenden Walliser Landrat zur quasi 
formellen Durchberatung und Annahme zugeschickt wurde: 
Art. 2 besagt, daß Wallis einen freien Staat bilde, dessen 
Unabhängigkeit von den drei benachbarten Republiken (der 
französischen, helvetischen und italienischen) gewährleistet 
werde. Art, 3 ergänzt diese Bestimmung dahin, daß die 
Gewährleistung von Seite Frankreichs in gleicher Weise 
gemeint sei wie die im Lunéviller Frieden gegenüber Helvetien 
statuierte, da Wallis im Zeitpunkte jenes Friedensschlusses 
zum Territorium Helvetiens gehört habe. 

Art. 4 hingegen schränkt obige Erklärungen in einer 
Weise ein, welche die gewährleistete Unabhängigkeit als Fiktion 
erscheinen läßt. Besagter Artikel lautet: „Die fränkische 

l) Vgl. Ribordy, ©. 1-23—141). 
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Republik wird den freien und iinnierwährenden Gebrauch 
einer kommerziellen und militärischen Straße haben, die 
durch das Wallis über den Simplon führt und das Departement 
Mont-Blane mit dem Gebiet der italienischen Republik ver-
bindet." 

Es folgt ein ganzer Titel (Titel 3), der in 11 Artikeln 
die näheren, sehr scharfen Ausführungsbestimmungen des 
zitierten Artikels enthält, die geeignet find, die ganze Un-
Wahrhaftigkeit einer gewissen, auf die wohlfeile Taktik der 
Kontradiktion, Verstellung und Verdrehung eingeschulten 
Diplomatie aufzuzeigen. 

Ein zweites Charakteristikum der Verfassung von 1802, " 
das deutlich auf die Herkunft dieses Danaergeschenks hinweist 
und die ganz« Blöße und Blödheit jakobinischer Floskeln 
von Freiheit und Unabhängigkeit aufdeckt, ist das vollständige 
Fehlen jeglichen Mitbestimmungsrechts des Volkes 
bei der gesetzgeberischen Tätigkeit des Staates. Es wurde dem 
Volke nicht einmal die Möglichkeit geboten, über die bestehende 
Verfassung ein verwerfendes od«r bejahendes llrteil abzugeben, 
geschweige denn eine Verfassungsänderung anzuregen. Die 
historischen Rechte wurden mit Stumpf und Stiel ausgerottet. 
Dagegen triumphierten die Menschenrechte, Die Anschau-
ungsweise vom angeborenen Recht verdrängte die mehr 
volkstümliche Anschauungsweise vom erworbenen Recht, oder 
besser gesagt: die Macht der Waffen vermochte jene neue, 
aus den Revolutionstheorien Jean Jacques Rousseaus 
geschöpfte Anschauungsweise durchzusetzen, vielfach, ja meist 
wider den Willen des Volkes. Damit verstieß man ohne 
Zweifel gegen das Grundprinzip der Demokratie, daß das 
Volk der Bildner des Staatswillens ist, oder anders aus-
gedrückt, daß der Volkswille den Staat bildet. 

Nach dem Gesagten erscheint es begreiflich, daß Unter-
Wallis, dem die Verfassung von 1802 politische Freiheit 
und Gleichheit, gebührende Vertretung in der Legislativ-
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behorde, Abschaffung aller Privilegien und in Anwendung 
dieses Grundsatzes Loskauf der feudalen Lasten, Aufhebung 
der lokalen Vorrechte, Lokalstatuten usw. brachte, die neue 
Ordnung der Dinge, wie sie im repräsentativ-demotratischen 
Staatsgrundgesetz mit seiner Ueberwindung enger Schranken 
geschaffen war, freudig begrüßte,') 

Im Oberwallis konnte man sich hingegen mit dem 
bestehenden Regime keineswegs zufrieden geben. Die Patrioten 
verwünschten die freiheitbedrückende und freiheitveinichtende 
Herrschaft des Korsen, fressen wachsendem Einfluß es am 
14. November 1810 gelang, Wallis als « Département, du 
Simplon » seinem Reiche einzuverleiben. Und sie vermißten 
in unschwer zu begreifendem Konservativismus die ihnen 
entrissenen, in politischer Mündigkeit lange geübten Volks-
rechte. Wir glauben nicht irre zu gehen mit der Behauptung, 
daß die Reaktion in der folgenden Periode um ein Erkleckliches 
milder und reibungsloser sich gestaltet hatte, wenn in der 
Verfassung von 1802 die berechtigten Forderungen der 

') Zo heißt es denn auch in der Denkschrift: « La douleur dans 
laquelle cette position sociale nous plongea (Trennung non der Eid-
zenusfenschaft sc.) trouva quelque consolation dans la constitution du 
31 août 1802, qui traita toutes les parties du pays sur le pied de 
la plus parfaite loyauté. La population servit de base à la re
présentation nationale et tout privilège, si l'on excepte la voix dé-
libérative accordée au R. évoque, fut écartée de l'acte fondamental.. . 
toute suprématie et toute dépendence étaient également bannies...» 
— Auch Ludwig Znell schreibt: „Die Verfassung, die am 31. August 1802 
eingeführt wurde, begründete für Wallis die glücklichste Epoche seiner 
politischen Eristenz". (Znell, Staatsrecht. 2. Vd„ 3 . 832.) — Anders 
urteilt Ei'équoz in feinein schon oben erwähnten Bericht betreff den Re« 
uisionsentwurf der Verfassung uom 2(1. November 1875: « La constitution 
de 1802 . . . n'est pas, on peut le dire, une œuvre valaisanne. En 
réalité, le Grand Conseil qui se réunit le 10 août 1802 à Sion, avait 
bien plus pour mission, d'approuver une constitution rédigée de toute 
pièce d'après les vues et les combinaisons de ses puissants voisins, 
que de donner au pays un ensemble d'institutions librement dis
cutées et librement consenties. » (3 . 8 des erwähnten Kornmisstons-Ve-
nchts.) 
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Obeiwalliscr im Sinne einer Verständigung zwischen den 
Menschenrechten und den historischen Rechten berücksichtigt 
worden wären. 

3. Die Verfassung von lsis. 

« Passons à l'année mémorable de 1814 où la chute 
d'un seul homme rendit tant de peuples à eux-mêmes 
et sembla leur ouvrir une nouvelle ère de félicité, » 
— mit diesem vielsagenden Satz leitet der Verfasser der 
Denkschrift über zur Betrachtung der Verfassung vom 12. 
Mai 1815 und ihrer Ungerechtigkeiten, zur Schilderung 
der politischen Kämpfe, die um sie geführt wurden, sowie 
der unglückseligen Folgen, die sie zeitigte. Seine Sprache 
wird hart und scharf, wenn er auf das Gebaren der Ober-
wallisei zu reden kommt, von denen selbst Kämpfen ganz 
offen sagt: „Sie, die ans Herrschen, Befehlen, Tributieren 
anderer gewöhnt waren, hatten in einer 16jährigen Leidens-
schule noch sehr wenig oder gar nichts gelernt. Sie forderten 
von den alliierten Mächten (Oesterreich, Rußland, England) 
und der eidgenössischen Tagsatzung nichts weniger als den 
status quo, d. h. alle Rechte und Privilegien zurück, wie 
sie die sieben Zehnen vor dem Kriege besessen und gegen-
über dem Unterwallis ausgeübt hatten. Man hielt an 
diesem Begehren mit einer Zähigkeit fest, die einer besseren 
Sache würdig gewesen wäre."') 

I n der Tat gewannen auch im Oberwallis bald nach 
den großen Niederlagen Kaiser Napoleons, die den Abzug 
der französischen Truppen aus sämtlichen eroberten Gebieten 
zur Folge hatten, ehrgeizige und herrschsüchtige Elemente 
die Oberhand. Im Wahne befangen, die Ideen der fran-
züsischen Revolution würden nunmehr zunichte, der Sturz 
des Korsen bedeute die allgemeine Rückkehr zu den Maximen 
und Privilegien, die vor 1798 galten, arbeiteten die damaligen 

') Kämpfe», 2 . 174. 
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Volksführer — das Urteil der Nichterin Geschichte heißt 
sie Polksuerführer — an der Einführung einer neuen Ver-
fassunss, die das zusammengebrochene Gerüst der alten ein-
träglichen Ueberuorteilungspolitik wieder aufrichten sollte. 
Hiezu bot der Zeitpunkt, da die Mediationsakte, denen die 
Schweiz die Wiederkehr des Friedens verdankte, in Fetzen 
gerissen wurden, da aristokratische Formen und Prinzipien 
in einzelnen Kantonen ihre pompös-protzigc Auferstehung 
feierten, die erwünschte Gelegenheit, Paragraph 5 der 
Instruktionen an die Deputierten, die in Zürich um die 
Vereinigung des Wallis mit der Schweiz nachfragen sollten, 
bestimmte, daß zum Zwecke der Aufstellung eines Verfassungs-
cntwurfs verschiedene Verfassungen anderer Kantone zusam-
mcnzustellen und zu vergleichen seien, Tic Absicht dieser 
Maßnahme lag auf. der Hand. Ludwig Sncll resümiert die 
wesentlichen Bestimmungen dieses Entwurfs wie folgt: „Wie-
derherstellunss der sieben alten Zehnten, Aufhebung des Zehn-
tcn Heremenec, Reduktion von Unterwallis auf drei Zehnten, 
Wiedereinführung des alten Kollektivuotums der Zehnten, 
Ausstattung des Bischofs mit dem Stimmrecht eines Zehnten, 
gleiches Prärogativ für den Landeshauptmann, Mitwirkung 
des Kapitels von Sitten zur Besetzung der ersten Stellen der 
Republik, Gebrauch der deutschen Sprache in allen offiziellen 
Beziehungen, obgleich zwei Dritteile der Bevölkerung fran-
zosisch reden, endlich die Forderung einer Bezahlung an Ober-
Wallis für ihren illusorischen Anteil an der Souveränität, 
Außerdem verlangte der Bischof in seinem und des Klerus 
Nanien Wiedereinsetzung in alle Rechte, die sie vor 1798 
gehabt, und ebenso verlangten die Stadt Sitten und die 
früher privilegierten Teile von Siders ihre alten Rechtsamc 
zurück. So sollte Untcrwallis mit seinen drei Stimmen gegen 
neun in den alten Untertanenzustand zurückgeworfen werden, " ') 

') E,«ll, 2. «86-634. 
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Die Denkschrift kennzeichnet die Anmaßungen des er-
wähnten Verfassungsprojektes mit nachstehenden Worten: 
« Tels sont les principaux traits du chef d'œuvre 
constitutionnel que la commission avait dessiné. Au
tant aurait-il valu proclamer que la liberté des Bas-
Valaisans avait expiré, que leurs droits étaient une 
chimère, la concession de 1798 une fable, et enfin 
que le l'ancien régime remontait sur un trône rajeuni. » 

Umsonst ersuchte die provisorische Regierung die « Com
mission constituante», ihre Arbeit zu revidieren, «et à 
ne consulter dans cette œuvre importante que l'amour 
de la patrie, sentiment fécond en prodiges, lorsqu'il 
est compris et qui, s'il l'eût été dans cette circons
tance, aurait épargné à l'histoire du pays plus d'une 
page que la postérité regrettera d'y trouver. » — Die 
verzweifelte Gegenwehr der llnterwalliser auf dem Landtag 
(11. Juli 1814 bis 12. Mai 1815) vermochte den trutzig 
übermütigen Sinn der politischen Führer des Oberwallis 
wicht zu brechen. Schon damals wurde die Trennung von 
Ober- und Unterwallis ernstlich in Erwägung gezogen. 

Nach monatlichem leidenschaftlichem Kampf kam schieß« 
lich auf die Vermittlung der drei alliierten Großmächte hin 
eine Verfassung zustande (12. Mai 1815), die einen faulen, 
den Keim neuer unvermeidlicher Zerwürfnisse in sich tragen-
den Kompromiß bedeutete. x) 

Trotzdem Oberwallis, wie Art. 3 der Verfassung zeigt, 
in der Frage der Zendeneinteilung hatte nachgeben müssen, 
indem Unterwallis nicht drei, sondern sechs Bezirke erhielt, 

*) Sigisrnund Furrer, Statistif, 3 . 1<>7. Wir «erweisen auf den uorn 
Autor benützten deutschen BersassungZiert, zumal die Verfassung oon 1H15 für 
OOS Verständnis der weiteren Entwicklung der Nerfassnuggsseschichle des am 
17. Juni 1815 in die schweizerische Eidgenossenschaft aufgenommene» .Nan-
t»n Wallis oon grundlegender Bedeutung ist, und da wir einige Vestim-
mungen späterer Verfassungen in vergleichender Bezugnahme auf diese 
erste Constitution des Santons zu erklären Gelegenheit haben werden. 
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sicherten ihm die übrigbleibenden verfassungsmäßigen Pnui-
legten eine ausgesprochene Vormachtstellung — wenn wir 
diesen Ausdruck auf die in Betracht fallenden kleinen Ver-
Hältnisse anwenden dürfen. Mit seinen sieben Zenden 
(32,000 Seelen), besaß Oberwallis ein ganz bedeutendes 
N e p r a f e n t a t i o n s - V o r r e c h t gegenüber Unterwallis mit 
seinen sechs Zenden (43,000 Seelen), da jeder Zenden im 
Landrat mit vier Stimmen vertreten war. Das Stimmrecht 
des Bischofs befestigte die Majorität der Obcrwalliser im 
Landrat, der übrigens damals in seiner gesetzgeberischen 
Tätigkeit sehr stark von der Exekutivgewalt des Staatsrats 
abhing, in den laut Art, 27 zwei Vertcter aus den fünf 
westlichen und drei aus den östlichen Bezirken gewählt 
wurden, so daß Oberwallis auch hierin im Vorteil sich befand. 

Obwohl Art, 20 dic Verbindlichkeit und Rechtsgültig-
keit aller Gesetze von der Zustimmung der Mehrheit der 
Zendenräte abhängig macht — Finanzgesehc, Militärkapi-
tulationcn und Landrechtscrteilungcn müssen zudem den 
Gemeindcrären zur Bewilligung vorgelegt werden — wurde 
die Verfassung von 1815 lediglich durch das mehrheitlich 
bestätigende Resultat der Abstimmung im Landrat als gültig 
erklärt. Man konnte zwar sagen, dic Verfassung sehe ein aus-
drückliches Verfafsungsreferendum nicht vor. Dagegen 
läßt sich einwenden, daß die Bestimmung des Art. 20 implicite 
auch das Verfafsungsreferendum enthält. Denn die Verfassung 
ist ja doch das Grundgesetz des Staates und als solches 
die Voraussetzung und Grundlage aller im Nahmen seiner 
präzeptiven und prohibitive» Normen erlassenen Gesetze, 
Beschlüsse und Verordnungen, und darum kommt dem Ver
fafsungsreferendum naturgemäß primäre Bedeutung zu — 
mit andern Worten: das Gesetzesreferendum setzt als erste 
und wichtigste Funktion volksgesetzgeberischer Nechtserzeugung 
das Verfafsungsreferendum voraus. I n diesem Sinne will 
denn auch jene Stelle in der Denkschrift verstanden sein, 
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wo es heißt: « NOUS avons une observation importante 
à faire à ce sujet: la Constitution qui consacre le 
référendum des lois aux conseils de dizains ne fut 
cependant acceptée que par la diète seule, elle ne 
fut point soumise à la sanction des conseils de com
munes ni même à celle des conseils de dizains. Cette 
circonstance est d'un grave poids dans la cause du 
peuple que nous représentons.» 

Von einer eigentlichen Volksgese tzgebung weist die 
1815er Verfassung noch keine Spur auf. Man ginge zu weit, 
wenn man annehmen wollte, in Art. 20 sei die indirekte Volks-
gesetzgebung vorgesehen. Denn nicht das Volk, aliis verdis 
die Bevölkerungszahl des Kantons wurde als Norm für 
die Ausübung des Gesehes-Genehmigungsrechts — sei dieses 
nun ein direktes oder indirektes — angenommen, sondern 
die Zahl der Zenden. Wir haben es hier noch immer mit 
dem alten Zendenreferendum zu tun, das lediglich den 
Zweck hatte, einerseits die politische Autonomie der einzelnen 
Kleinstaaten (Zenden) theoretisch und praktisch zu sichern, 
andererseits die Suprematie der sieben alten Zenden in kun-
fréter Weise zur Geltung zu bringen. 

8 3. Die Pcroratio. 
Zum Schluß weist die Denkschrift auf die Folgen der 

durch mancherlei Ereignisse genügend gebrandmarkten Ver-
fassung von 1815 hin,') nennt zu diesem Behuf die im 
Jahre 1816 dem Unterwallis zum Entgelt für seinen schwachen 
Anteil an der Souveränität aufgebürdete Zahlung von 
87,78? Franken, zitiert einige interessante Abstimmungs-
resultate der Landratsbeschlüsse und des Zendenreferen-
dums, welche die ganze Haltlosigkeit, Ungerechtigkeit und 
Abnormität des Nepräsentationsoerhältnisfes und der in 

' ) ©neU, S . 837 ff. 
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überwundenen aristokratischen Anschauungen festgefahrenen 
Alt-Zcndcnpolitik dartun (u. a, einen Fall, wo 44,000 Seelen 
dem Votum von 29,000 Seelen unterlagen), und zeigt „mit 
unwiderstehlicher Beweiskraft, in welches Unglück eine solche 
unwahre, falsche und naturwidrige Repräsentation den Staat 
lrôtte stürzen können, wenn die Minderheit der Bürger mit 
ihrer Mehrheit im Landtage zum Trotz der großen Majorität 
der Bürger, die aber im Landratc die.mindere Repräsentation 
habe, sich dem Sarner Bund angeschlossen und dadurch die 
Okkupation des Kantons, unerschwingliche Kosten usw, her« 
beigefühlt hätten, und dann die Majorität der Staatsgenossrn 
gezwungen gewesen wäre, die Sünden der Minorität, an 
denen sie keinen Teil gehabt hätte, die sie aber wegen 
der unsinnigen Repräsentation nicht imstande gewesen wäre 
zu verhindern, gleichfalls zu büßen," 

Um die geschilderten Mißstände zu beseitigen, wird 
der Staatsrat auf Grund des Art, 34 der Berfaffung er-
sucht, dem Landrat in der nächsten Session das Begehren 
der unterzeichneten Zendenvertrcter zu übermitteln, dahin 
lautend, es feien die Berfaffungsartikel betreffs die nationale 
Repräsentation zu revidieren, fortan müsse die Kopfzahl der 
Bevölkerung als Grundlage gelten für die Wahlen in die 
Repräsentativbchördc und für die Ausübung des Referen-
dums,') 

Der Verfasser schließt in glanzvollen Sätzen, Fortschritt 
und Vervollkommnung seien nicht möglich, wenn das Auge 
des Bürgers, anstatt mit freundschaftlichem Wohlgefallen 
auf feinen Mitbürgern zu ruhen, mit mißtrauischem Blicke 
sie betrachte, einem Blicke, der die berechtigte Unruhe und 

') «Car c'est le moyen île faire disparaître la contradiction qui 
existe dans cette partie de nos institutions, on d'un côté il est établi 
que les communes sont représentées au conseil de dizain d'après leur 
population, et de l'autre ce principe est abandonné dés qu'il s'agit 
des effets du référendum.» lZilnt aufi der Tenkschrift.) 
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Ungewißheit seiner Seele über die Absichten und Gesin-
nungen seines Bruders verrate. Vurbedingung für jeglichen 
Fortschritt sei die Gleichheit, Gleichheit der Ideen, Gleich-
heit der Interessen, Gleichheit der Rechte und Pflichten, 
Gleichheit auch in der Ueberzeugung, das; man einig sein 
müsse, wenn es gelte, alles einzusetzen für die Verteidigung 
aller." « Détruisez le germe de division qui existe 
parmi nous; renoncez à vos privilèges, repoussez 
enfin pour toujours le souvenir qu'il sut un temps 
où vous aviez des sujets. Reportez-vous au contraire 
aux jours glorieux où vos ancêtres combattaient 
la tyrannie et remportaient d'honorables triomphes. 
Répudierez-vous leurs traditions y Ils moururent pour 
repousser le joug, pour n'avoir point de maîtres — 
voudrez-vous rester les nôtres? Non, une pareille 
pensée ne saurait captiver vos esprits. Nous ne 
pouvons plus former au milieu de nos confédérés, 
au sein des 22 cantons heureux de leurs libertés, une 
caste distincte et inférieure en droit. Non, l'Ilotisme-
n'est pas fait pour nous, et son sceau ne stigmatisera 
plus nos fronts. » Das Menwir ist wie folgt unterzeich
net : St-Mamïce, le 13 novembre 1833 

Les délégués des dizains de 

Martigny: Entremont: St-Maurice : Monthey: 
Morand Gard Cocatrix Dufay-Favre 

Me. Barman Vérney Jos. Barman Bonjean 

Die prachtvollen Schlußsätze des Memoirs atmen merk-
lich de» Geis! der Negenerationspenude, die mit dem Sturmes-
wehen der französischen Iulireuolutiun auch in der Schweiz 
anhub und in verschiedenen Kantonen zu heftigen und er-
fulgreichen Stößen wider reaktionäre Taten und Tendenzen 
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führte,l) Die politische Neuorientierung beschränkte sich aber 
diesmal keineswegs auf die zielbewußte und zähe Nieder« 

M Vgl. folgende Ausführungen Theodor (5urtis i» seiner Oeschichte 
der schweiz, Voltsgefehgebung (©. l'-M), die zur Erklärung und zum 
bessern Verständniss de« geschichtlichen Zusauxnenhaugs «ud der Bedeutung 
der Zull>3ie»olutio» fur die Regeneration diene» können: „Da rüttelt mit 
einen, Wale die ^»!i-Re«ulution alle Geister aus. Wir treten in die 
Periode der Regeneration ein, Glücklicher ni« zur Zeit der yelvetik förderte 
dieser mächtige Aufschwung die Erneuerung de« eidgenössischen Lebens , . , 
Die Wahrheit den Worte«, welche« o. Wattenn»,! bald nach der Einsetzung 
des Bundesoertrag« gesprochen haben soll: «Notre pauvre boutique est 
pourrie », muhte der trutzigen Aristokratie offenbar loerden, „Der Hahn 
hat gekräht, die Morgenröte bricht an," ries jetzt der Thnrgauer Born-
Häuser, Ein neuer Attinghause», schrieb Boustetten hochbetagt: „Zschokke! 
^schotke! Sind wir nicht alle ein Klafter höher geioachsen, als wir oor 
14 Tagen waren '. M nicht der letzte Julius der Aufaug einer neuen 
großen Epoche der Menschheit?" lind auf den, Tag von Ilster, der groß« 
artigen Versammlung zürcherischer Bürger, zeichnete Guner den Charakter 
der neuen Bestrebungen, indem er 'als die Forderung der Zeit ausstellte, 
daß „wir und unsere Entel nicht an« Onaden, sondern aus Recht gut 
regiert uierden," 

Eine Reihe Kantone änderten ihre Verfassungen; fie proklamier
ten den Grundsatz der Voltssouuernnität, die Rechtsgleichheit zwischen 
Stadt »ud Land, welche, wenn anch nicht «ollständig, so doch zu einem 
großen Teil dnrchgesührl wurde; ferner die direkte Wahl der Großrat«-
Mitglieder, die Trennung der (Gewalten, da« Petilion«recht, die Prehfreiheit, 
die Freiheit der Gewerbe, freiere Bestinunungen über die Niederlassung 
und größere Unterstützung de« Unterricht« miß Staatsmitteln. Jii Frei-
bürg forderte »mn eine Einrichtung der Repräsentation „in Berücksichtigung 
des doppelte» Verhältnisse« der Beuölkernng »ud der Kultur" , , , 

Kaum bedarf es der ausdrücklichen Angabe, daß in Verhältnissen 
wie den geschilderten da« schweizerische Versassnugsrefcreudum verrostet 
war und günstige Medien für die Vulksgesetzgebung sich erst einstellten, als 
die Regeneration ihren Reigen eröffnet hatte. Sie entzog allmählich den 
kleinen Räten der ^!lepräsentati»ka»to»e die Initiative der Gesetzgebung, 
welche dieselben säst überall ausschließlich oder nur mit geringe» Ei»--
schrä»k»nge» besassen, n»d legte sie in die Hände der großen Räte, eine 
Veränderung freilich uur innerhalb den Rahmen« de« Repräsentativsystem«, 
aber eine wichtige, n>ei< sie eine Sprosse auf der dialektischen Leiter der 
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kämpfung absolutistisch-föderalistischer Errungenschaften und 
alt-aristokratischer Beuorrechtungsprinzipien, die nach dein 
tragischen Ende ^tapuleons wie üppiges Unkraut aus der 
blutgetränkten Erde Europas wieder aufschössen, uni die der 
großen Revolution entsprossenen und zugkräftigen, doch nicht 
genügend gereiften und erprobten Gedanken staatlicher Zen« 
tralisation, privat- und öffentlichrechtlicher Gleichstellung usw. 
zu überwuchern, Sic förderte vielmehr, wie Eurti sagt, „die 
Erneuerung des eidgenössischen Lebens aus des Schwei-
zcrvolkcs Eigenheit heraus"'). Das will heißen, daß die 
politischen Neuerungen dieser Periode des Aufschwunges — 
im Gegensatz zur Zeit der Heluetik — dem geschichtlichen 
Eigenleben des Schwcizervolkes Rechnung trugen. Alte 
Volksrechte und Pulksgebräuche, denen man zur Zeit der 
Hclvetik lediglich nur den antiquarischen Wert und Reiz 
vergilbter Tatsachen und überwundener Entwicklungsstufen 
zuerkannt hatte, zog man setzt in richtiger Erkenntnis ge
schichtlicher Naturnotwendigkeiten wieder zu Ehren, indem 
man sie neu gewonnenen Einsichten und neu geschaffenen Ein-
richtungen geschickt einzufügen und anzupassen verstand. Nur 
so werden wir verstehen, das; und warum in der Denkschrift 
gerade das Neferendum als Hauptgegcnftand der erstrebten 
Verfaffuugsreform figuriert. Das Referendum soll keines
wegs auf den Kehrichthaufen zusammengewischter fauler 
Neberreste des 18. Iah'rhunderts geworfen werden, wie das 
bei der Verfaffungsrevision im Jahre 1802 geschah. Es 
soll uielinehr einen integrierenden Bestandteil der staatlichen 
Institutionen bilden, allerdings nicht mehr als politisches 
Sicherheitsventil für die privilegierten sieben alten Zenden, 

demokratische,! ^deen ist. , , Analog gingen bic Bestrebungen mancher 
Politiker weiter und forderten die Verlegung der gesetzgeberischen Gewalt 
ins Volk." 

') Theodor Lurti, Geschichte der Schmeij. Volfsgeletzgebimg. Zürich 
1885. 3 . 124 ff. 
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wie es das frühere Zcndenreferendum gewesen, das in die 
Verfassung von 1815 wieder Aufnahme gefunden hatte, 
sondern als wirksames Mittel der Ausübung der gesetz-
gcbcrischcn Gewalt durch das Gesamwolt im Sinne des 
Grundsatzes der Volkssouveränitat. Das föderalistische Re-
ferendum soll ersetzt werden durch das moderne. 

Noch eine Bemerkung sei uns in diesem Zusammenhange 
gestattet: Zur wirksamen Geltendmachung ihrer Ansprüche 
und Forderungen bedienten sich die Revisionisten — wie 
die kurze Inhaltsangabe der Memorialurkunde vom Novem-
ber 1833 zur Genüge erkennen läßt — vorab naturrcchtlicher 
Argumente, Man sprach von den « droits sacrés et im
prescriptibles que les Bas-Valaisans . . . . tiennent du 
créateur, » und wollte damit sagen, daß über dem geschrie-
benen gesetzten Recht eine allgemeine, wahre, für alle Ent-
Wicklungsstufen der menschlichen Kultur und alle zeitlich und 
räumlich begrenzten Nechtsanschauungen gültige Gerechtigkeit 
stehe, daß somit auch die sog. „erworbsnen Rechte" ungerecht 
seien, wenn sie — wie das in diesem konkreten Fall zutreffe 
— im Widerspruch sich befänden mit der vom Schöpfer 
für alle Zeiten und Völker statuierten Gerechtigkeit. Die 
!)berwalliser dagegen beriefen sich auf den unverletzlichen Ge-
setzesbuchstaben, dessen Umgehung und Mißachtung schreien-
des Unrecht sei, und pochten auf ihre verfassungsmäßigen 
Rechte und Vorrechte, die eben dadurch, daß das Staats-
grundgesetz sie garantiere und sanktioniere, „zu Recht" 
bestünden. 

Der Gesamtuerlauf des von beiden Gegnern mit leiden-
fchaftlicher Erbitterung geführten Verfassungsstreites in den 
30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird von diesem 
tiefen Zwiespalt i» der Rechtsauffassung beherrscht. 





Zweites Kapi te l . 

V i « S p a l t u n g ; d e « Sank«*. 

Dem NeUifionsbegehren der llnterwalliser, das ein 
Jahr später im Dczcmber-Laudrat 1834 erneuert wurde, 
waren zunächst keine greifbaren praktischen Erfolge beschie-
den. Die Mehrheit des Landrats bestimmte wider den aus-
drücklichen Willen der Mehrheit des Walliser Volkes, „es 
fei bei gegenwärtigen Zeitumständen nicht der geeignete 
Augenblick, um Aenderungen in den Verfassungsanständeu 
zu treffen, sondern es wäre ratsam, solches auf Zeiten, wo 
Ruhe auf dem Boden Helueticns herrschen würde, zu ver° 
schieben."') 

So waren denn die Versuche zu einer Umgestaltung 
der Perfassung fürs erste gescheitert. Die Nechtsunglcichheit 
in der Vertretung des Volkes und in der Ausübung des 
Referendums dauerte fort. Jedermann hätte bei gutem 
Willen einsehen sollen, welche bedenklichen Folgen dieses 
Mißverhältnis nach sich ziehen mußte, dies sowohl im po-
litischen Leben als auch in den wirtschaftlichen Fragen der 
Finanzierung staatlicher Einrichtungen, Bauten, Verkehrs-
und anderer Unternehmungen aus der Kantonskasse, Zudem 
war \a auf allen andern Gebieten staatlicher Wirksamkeit, 
wie z. B. in der Besteuerung der Bürger, in der Aus-

M 3t . A, Bericht rni da« Wallis« Volk über Sie Angelegenheiten 
und die Staatsumioäljung, oon Wallis (IDlärj 184U, 3 . 11 ff.) 
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Hebung bcï Militärs, in der Festsetzung der Zahl der Ge-
meindeuertreter im Zendenrat usw, die wirkliche Polkszahl 
maßgebend und Richtung weisend für den Pflichteuanteil 
und im letztgenanten Fall auch den Rechteanteil des Viir-
gers. Nur in jenen zwei wichtigsten Punkten der Deputier-
tenernennung auf den Landtag und der Genehmigung land-
rätlicher Beschlüsse durch die Zendenräte waren die Unter-
walliser in ihren Rechten um ein Bedeutendes verkürzt. 
Dieser Zustand konnte unmöglich ad inciefinitum weiter
bestehen. „Die Macht des Zeitgeistes war stärker als alle 
Vorurteile, Privilegien, Gebräuche, Zöpfe und Anmaßungen 
aus Jahrhunderten, die längst und ohne Tränen zu Grabe 
gegangen waren." !) 

Der Unwille der Unterwalliser über das unverbesserliche, 
für alle Anträge und Wünsche der Mehrheit unzugängliche 
Regiment der Minderheit wuchs an zum Zorne des Gerech-
ten. Männer der alten und jungen Schule waren einig 
in der unentwegten Entschlossenheit, die staatsbürgerliche • 
Ebenbürtigkeit endlich einmal zu erstreiten, koste es was es 
wolle. 

Die Abgeordneten des französischen Landesteils, die 
zu Beginn des Jahres 1838 von ihren Zenden (d. h. Zen-
denräten) ausdrückliche Spezialvollmachten für eine Aenderung 
der Vertretung nach der Bolkszahl erhielten, kamen denn 
auch im Mai-Landrat des nämlichen Jahres auf die Be-
schwerdeschrift vom November 1833 zu sprechen und wieder-
holten nachdrucksamst ihr damals gestelltes Begehren. Der 
Staatsrat, dem die gereizte Stimmung, die im Volke von 
Unterwallis herrschte, zur Genüge bekannt war, hielt es für 
klug, der Revifionssiartei Entgegenkommen zu beweisen. Er 
stellte deshalb den Permittlungsantrag, jeder Zenden behalte 
in Zukunft vier Vertreter, wähle aber darüber hinaus fort-

') Kämpfen, Z, 118. 
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laufend auf je 1500 Seelen über 4000 noch einen neuen 
hinzu. Dieser geschickte Vorschlag erhielt im Landrat 29 
Stimmen gegen 27, war also weit entfernt, die gesetzliche 
Zweidrittelstimmenmehrheit (39 Stimmen), die laut Art, 5? 
der Verfassung ') die Voraussetzung für jegliche Perfassungs-
ändcrung schuf, auf sich zu vereinigen, Obschon der Kom
promißantrag der Regierung den oberen Zenden immer noch 
mehr Abgeordnete sicherte, als ihnen auf Grund der Be-
völkerungsziffer eigentlich hätten zufallen müssen, glaubte 
die Unterwalliser Deputation dennoch, ihren ernstlichen 
Friedens- und Vcrsöhnungswillen durch ein Zugeständnis 
kundgeben zu sollen, Sie stimmte der Regierung einhellig 
zu. Am 17. darauffolgenden Juni brachte der Staatsrat 
den Landralsbeschluß ad référendum an die ^endcnräte. 
Wie vorauszusehen war, sprachen sich die 7 alten Zenden 
für die Beibehaltung der 1815er Verfassung und somit 
gegen den von der Mehrheit des Landrats genehmigten 
Vorantrag des Staatsrates aus. Die 31,400 Seelen der 
7 östlichen Zenden trugen also wieder einmal über die 
42,300 Seelen der (> westlichen Zenden den Sieg davon. 

Dieses Mal ließ man sich indes im llnterwallis nicht 
so ohne weiteres abfertigen. Im Oktober schon erließ eine 
Kommission der Icndcn Martigny, Entremont und Mon-
thcy eine Proklamation an die Bürger des Landes, worin 
sie das Resultat der Referendumsabstimmung des Mai-
Landratsbeschlusses veröffentlichte. Aus Friedensliebe habe 
sie demselben beigepflichtet, aus Friedensliebe eine beträcht-
liche Konzession gemacht. Nichtsdestoweniger hätten die 
il'bcrwalliser in hartnäckiger UnVersöhnlichkeit verharrt. Es 

M Art, 57 der Verfassung nein 1S15 lautet: (SS darf twr fünf Jah
ren in der gegenwärtigen Verfassung keine Aenderung vorgenommen werden. 
Nachher können solche Aenderungen nur zustaude kommen, wenn sie in 
zwei aufeinanderfolgenden Ziljungen öes ^andrats mit einer Mehrheit uon 
39 Stimmen beschlossen wurden. 



gehe nicht mehr an, das; die Mehrheit der Bürger sich im 
Referendum von der Minderheit schulmeistern und tyranni-
sieren lasse. Fortan müsse die Mehrheit des Volkes Gesetze 
machen, zumal dieses Prinzip in allen andern Kantonen 
durchgeführt sei. Nur dann werde es möglich sein, dem 
staatlichen Organismus neuen Lcbensodem einzuhauchen, 
neuen Impuls zu geben. Als notwendige und dringliche 
Verbesserungen nennt der besagte Aufruf: 

1. Direktes Wahlrecht des Volkes für Zendcnrat und 
Landrat. 

2. Beseitigung aller Privilegien, u. a. des im Art. 18 
der Perfassung vorgesehenen Privilegs betreffend 
Aufstellung von Kategorien unter den Bürgern. 

3. Oeffentlichkeit der Landratssitzungen und Einführung 
eines Bulletins der Landratsverhandlungen und eines 
Geschäftsberichts der Verwaltungsbehörde. 

4. Vollständige Trennung der Gewalten und bessere 
Gerichtsorganisation. 

5. Erzielung einer prompten und sparsamen Verwaltung, 
(i. Untersagung der Anhäufung inkompatibler Aemter. 
7. Geeignetere Jugenderziehung. x) 
Ein gleichlautendes Schreiben wurde am 26. Oktober 

an den Staatsrat gerichtet mit dem Ersuchen, die im Mai 
gestellten Begehren neuerdings in den ersten Wintersitzungen 
des Landrats vorzutragen. Am 6. Dezember nahm denn 
auch der versammelte Landrat Kenntnis vom verfassungs-
mäßigen Vorantrag des Staatsrates, der sich mit 3 gegen 
2 Stimmen für die verhältnismässige Volksvertretung aus
gesprochen hatte. Die 13er Kommission hingegen, die zwecks 
Beratung und Berichterstattung des staatsrechtlichen Antrags 

') La commission des dizains d'Entremont, Martigny et Mon-
they aux communes du Bas-Valais. St. A. Imprimata II. 18 (1830 au 
1839). 
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ernannt wurde, beschloß am 11. Dezember mit schwacher 
Mehrheit, an der Verfassung von 1815) festzuhalten und 
eine allfällige Revision nur auf dem verfassungsrechtlichen 
Boden des Art. 57 vorzunehmen. Der Landrat faßte am 
11. Dezember, ebenfalls mit einer schwachen, merklich schwind-
süchtigen Mehrheit den Beschluß, dem Entscheid der Kom-
mission für Beibehaltung des status quo ante beizustimmen, 
und zwar aus den im Kommissionsbericht dargelegten 
Gründen: 

1. Das System gänzlich verhältnismäßiger Polksver-
tretung sei bei der topographischen Beschaffenheit dieses 
Landes unzulässig (sie. !) 

2. Der Art. 57 der Verfassung, dessen Revision ver-
langt werde, sei 1815 gerade durch den unteren Landesteil 
warm empfohlen worden. 

3. Die Intervention der Repräsentanten der auswärti-
gen Mächte anläßlich der Einführung der Verfassung habe 
auf Begehren der westlichen Zcndcn stattgefunden und die 
beiden Kantonsteilc hätten gemeinschaftlich den Grundver-
trag festgestellt und bei der Eidgenossenschaft beschworen.̂ ) 

'1 I n einem Protestschreibe» der sechs ostlichen Senden — der 
siebente Zenden Zilien war inzwischen, wie mit später sehen werden, zur 
Renisionöunrtei iibergeçjnnçieii — uom 17. ^annar an den Verfassnngsrnt lesen 
wir die für die damalige Art der Veweisfnhrnng der Oberwalliser d)avat-
teristischen Seiln-: „Die Abgeordneten der »! östlichen Sehnen werden est 
sich nicht zur wesentlichen Aufgabe mache«, die Gründe naher ins Ange 
zu fassen, welche die Mehrlieit den Staatsrat« zu deni abgegebenen Vor« 
antraf bestimmt haben möchten. Anffallend erscheint es aber doch, daß 
dieselbe in il>re>n Berichte vom <!, Dezember 1HHS die Verfassung von 1815 
in doppelter Hinsicht stlel nichtig betrachtet, da doch seit deren 23jährigem 
Dasein alle Wahlen der Behörden, alle richterlichen Oiewnlten und deren 
Urteile ihre verbindende Kraft aus diesem (^runduertrag schöpften, uud 
nun deni Baudrate als geielzgebendeni Körper traft dieser Verfassung seine 
Verordnung, kein Wesels erlassen wurde, in welchen» nicht die Stelle: „auf 
den uerfassunggmäßigen Vorschlag des Staatsrates" zu lesen wäre; da 
jeder neu anerkannte KantonZbllrger, jeder öffentliche Notar bei ihrer Auf-
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Die Minderheit gab sich mit diesen fadenscheinigen, an 
den Haaren herbeigezogenen Gründen nicht zufrieden, son-
dcrn hielt an den Argumenten des verfassungsmäßigen 
Porantrags des Staatsrats mit einer Entschiedenheit fest, 
die kein Nachgeben in dieser Lebensfrage kannte,'Die Wort-
führer der Untcrwalliser wiesen mit Recht darauf hin, das; 
bereits der Bundesuertrag von 1815 vorschreibe, der Genus; 
der politischen Rechte dürfe nicht ein für eine bestimmte 
Klasse von Kantonsbürgern privilegierter sein, und daß auch 
die ungünstigsten topographischen Verhältnisse, wenn sie sich 
überhaupt vorfänden, diese Porschrift nicht zu beseitigen 
vermöchten, Sie erklärten neuerdings, das; die Nnterwalliser 
Deputierten ihre Einwilligung zur Verfassung von 1815 ge-
geben hätten, « parcequ'ils durent céder à l'empire des 
circonstances, à l'opinion qui dominait alors dans le 
monde politique et surtout à l'urgence qu'il y avait 
de sortir du provisoire par crainte de compromettre 
l'avenir du pays et de lui fermer les portes de la 
confédération suisse. Entre deux maux la dépuration 
bas-valaisanne choisit le moindre. » ') Eben darum und 
nur darum, weil ein Scheitern des Verfassungswerkes den 

nähme, UND sämtliche Mitglied« bc3 i'anbrateê alle zwei Jaljrc der Staate ' 
uerfassung den Eid der Treue leiste» müssen; da der Staatsrat fein ;)lecht, 
eben denjenigen Vorantragzu stellen, in welche,« die Mehrheit desselben 
die Nichtigkeit der Verfassung anzuerkennen scheint, einzig ans derselben 
herleiten kann; da endlich dieselbe Verfassung als 3laat«uerfass»ug Des 
«antun« Wallis in dem eidgenössischen Archiv als solche niedergelegt und 
uon der Eidgenossenschaft garantiert ist, (Ss mag min wohl belieben, die-
selbe nur einen modus vivendi zu nennen; allein den dem ganzen Volke 
non Wallis inlebende» Glauben an da« Dasein eine« verbindlichen l^rund-
uerlrages, an die Wirtlichkeit eine« geselligen Verbände», an die gebietende 
Kraft einer so oft beschworenen Verfassung wird keine Benennung so plötj' 
lich auslöschen. Diesen Glauben, diese Ueberzeugung halten die ü östlichen 
Zehnen fest." St . A, Beilage A. 3 . II . 

' ) Denkschrift uom Nouember 1833. 
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Anschluß von Wallis an die Schweiz verhindert oder doch 
schwer gefährdet haben würde, hätten die Unterwalliser die 
Intervention der fremden Mächte sowohl als die Aufnahme 
des Art, 57, der einem willkürlichen Verfassungsumsturz 
und damit'einer Gefährdung der vitalsten Kantonsinteressen 
einen Wieget vorschiebe, aufrichtig begrüßt. Jetzt hätten sich 
die Zeiten geändert. Andere nicht minder wichtige Interessen 
stünden auf dem Spiel. 

Joseph Antoine Luder, ein Hauptsprecher der unteren 
Zenden, zeigte in klaren Worten, daß ein starres und geist-
loses Festhalten am Art. 57 der unbedingt notwendigen 
Verbesserung der Politischen Institutionen des Kantons ein 
unübersteigbares Hindernis entgegensetze. Er ließ die Ver-
sammlung nicht im Zweifel darüber, daß eine vom Volk 
und einem Verfassungsrat vorgenommene Revision durch 
jenen Artikel keineswegs ezkludiert werde und drang darauf, 
die Versammlung inöge zu diesem Grundsatz, der seit dem 
Tagsatzungskunklusum vom 27, Dezember 1830 in der 
Schweiz allgemein obwalte, Stellung nehmen.1) 

I n zweiter Abstimmung ergaben sich 29 Stimmen für 
das Begehren der unteren Zenden auf Anerkennung der 
verhältnismäßigen Volksvertretung und 27 dagegen. Am 
13. Dezember erklärte der Präsident des Zenden Goms 
nach Verlesung des „getragenen Beschlusses" namens der 
5 oberen Zenden: „daß die 29 Stimmen keine Mehrheit 
sei, um über Verfassungsanstände aussprechen zu können, 
daß nebst den 39 erforderlichen Stimmen das Begehren 
in zwei aufeinanderfolgenden Landräten wiederholt wer-
den solle, daß somit die oberen Zehnen keiner anderen 
als auf verfassungsmäßigen Wegen vorgenommenen 3ie-
vision Hand bieten, und nie einer vom Volke angcnom-

') Zt. A. Abscheide des ^andrate« der Republik Wallis ».Sitten, 
1833—1847). 
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menen Verfassung (!) ' ) ohne dessen Einwilligung untreu 
werden."') 

Die Abgeordneten von llnterwallis gingen nunmehr 
einen Schritt weiter. Um den durch die Verschlcppungspo-
litik der vergangenen Jahre genügend durchschauten Vertu-
gungsanträgcn der Oberwalliser zu begegnen, verlangten sie 
in der Vormittagssitzung des 13, Dezember vom Staatsrate 
unverzüglich seinen Porantrag über die Skala, gemäh wrl-
cher die Einführung und Durchführung des neuen Neprä-
sentationssystems erfolgen sollte. Als hierauf S . E, der 
Landeshauptmann äs Courten im Namen der Negierung 
erklärte, letztere hatte aus Zeitnmngel die Behandlung des 
begehrten Vorschlags verschieben müssen, forderten die Ver-
treter der drei Zenden Martigny, Entremont und Monthey, 
daß fragliche Skala sofort vom Landrat sede tenente fest
gestellt werde. Da diesem Ansuchen nicht entsprochen wurde, 
nahmen die Motionäre am 14. Dezember nicht mehr Teil an 
den Verhandlungen, Um drohenden Unruhen vorzubeugen, 
vertagte sich die gesetzgebende Behörde auf den 14. Januar 
1839, Bis dahin sollten die Abgeordneten ihren Kommiten-
ten die Sachlage auseinandersetzen. An dem Vorschlag für 
eine Verfllssungsrevision wurde festgehalten und zu diesem 
Zwecke eine Kommission, die sich mit der Ausarbeitung eines 
Verfassungsentwurfs beschäftigen sollte, auf den 3, Januar 

M I n einer Äeschwerdeschrift der 7 östliche» senden uoiii 2^, April 1839, 
vie on die Kantone der Eidgenossenschaft gerichtet ist, heißt es: «Cette con
stitution qui date de la mémorable époque du raffermissement de l'ordre 
général en Europe, a été, quoiqu'on dise et qu'on lasse, agréée, sanctionnée 
par le peuple valaisan, au moyen d'un mandat spécial conféré ad hoc, 
en 1815. aux membres de notre assemblée constituante.» — ^eues Man
dat tétras lediglich die Ermächtigung zur Nerfassungsreuisiun, prerjubijierte 
ober keineswegs die Stellungnahme de« Volkes zur revidierten Verfassung. 

' ) Vgl, }ti diesen Ausführungen den schon erwähnten „Bericht an 
da« Walliser Volt über die Angelegenheiten und die Ztaatsumwälzung 
in» Wallis," 2t , A. Zmpr. 11.18, 
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einberufen. Durch Schreiben vom 19. Dezember 1838 un* 
tenichtete der Staatsrat die Zenden über die vorgefallenen 
Ereignisse und forderte sie auf, „ungeachtet der am 14, De-
zember nicht erhaltenen gesetzlichen Mehrheit um Verfassungs-
änderung" se einen Vertreter auf die Sitzung der Nevi-
siunskommission abzuordnen. 

Zum vornherein war vorauszusehen, daß auf gütlichem 
Wege keine Verfassungsänderung zu Stande kommen werde. 
Schon damals konnte man die auch heute noch vielfach 
bestätigte Beobachtung machen, daß gerade im Wallis die 
Parteikämpfe mit besonderer Leidenschaftlichkeit und gehässiger 
Hinüberssiielung ins Persönliche geführt werden.:) 

Unter Berufung auf die Klausel „ohne Beeinträchti-
gung der Rechte der Parteien", die dem Mehrheitsbeschluß 
des Üandratö betreffend Revision der Verfassung beigefügt 
war, gab der Zendenpräsident von Goms namens seiner 
politischen Gesinnungsgenossen aus dem Deutsch-Wallis in 
der zu Sitten besammelten Kommission die feierliche Er
klärung ab, es hätten die Zendenräte und die Gemeinde-

1) Òn betn Bericht an ïrn« Walliser Voll (siehe 2 . 20), dessen 
„anonymer Verfasser" sich freund der Wahrheit nnd de« Voltetz nennt, 
finden sich gehässige Verleumdungen nnd Verdächtignngen in beliebiger 
Answahl, z. V, Zeile 10, wo oom ftaatZralicheu Vorantrag betreffend die 

»erbällnilünäsiigr VulfZoertretnng die Siebs ist : Dieser Vorantrag, 
zu dem abermals nnser CbcnoalLifcr Staatsrat Vnrgener stimmte — Vur-
gener, der Vaterland nnd Freiheit zum Cvfer seine« Ehrgeizes brachte — 
huldigte dem Grundsatze, \u welchem das Cbcnunllis nie ohne vorläufige Ge
währleistung beitreten kann, Wo« nützt Gewährleistung nun Meineidigen?,,," 

- Ferner Seite Hi, wo über den anerkanntermanen edel denlende» und 
lonalen Staat«,naun ,̂ osef Barman folgende? Urteil gefällt wird: „Die 
übrigen aber bildeten einen Verfassnngnrat unter dem Vorsitze de« großen 
Staatsmannes, de« feinen Politikers, de« schleichenden Höfling« , , ,, dessen 
gebildetes Aenßerliche die lieinttnctifche Verschlagenheit seine« ehrsüchtigen 
Cliarakters verhüllt, nnd bewerlstelligteu die lotgeborene Verfassung oom 
30. Januar" usw. 
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Versammlungen der lBlôcr Verfassung... stete Treue ge-
schwuren, würden sich aber dessenungeachtet einer auf ge-
setzlichem Wege vorgenommenen Perfassungsänderung nicht 
widersetzen und, falls man ihren angegebenen Bedingungen 
schriftlich beitrete, vermittlungsweise zustimmen, andernfalls 
aber eine Trennung vom untern Landesteile begehren. 

Der Präsident des Ienden Entremont antwortete, man 
sei zusammengekommen, um gemäss dem staatsrätlichen Vor-
antrag vom 6, Dezember und dem landrätlichen Veschlus; 
vom 14. Dezember ein neues Verfassungsprojekt auszuar-
[leiten, nicht um eingegangene Verpflichtungen rückgängig zu 
machen, den Erfolg der Begehren der llnterwalliser zu hin-
tertreiben und die alte Verfassung mit einem neuen Tauf-
schein zu versehen. Die unteren Zenden seien bereit, den 
Vorschlägen der Oberwalliser so weit wie möglich entgegen-
zukommen, sollten sich aber die gestellten Bedingungen le-
diglich als formelle Umschreibung der bisher gegoltenen ver-
fafsungsrechtlichen Normen und deshalb als für die Ver-
treter des westlichen Kantonsteils unannehmbar erweisen, so 
bleibe Unterwallis nichts anderes übrig, als den Weg wirk-
licher Selbsthilfe einzuschlagen. 

Die 18 Bedingungen, die von den oberen Zenden zur 
?lnnahme gestellt wurden, bedeuteten, wie Feddersen') treffend 
bemerkt, „nichts anderes als eine neue Föderalifierung des 
Kantons". Snell nennt sie „eine wahre Verhöhnung dessen, 
was Unterwallis verlangte."2) Ihr wesentlicher Inhalt, der 
einem Ultimatum auf bedingungslose Kapitulation gleiche 
kommt, bezieht sich auf „die religiösen Anhänglichkeiten" 3) 

M P. Feddersen, Geschichte der Ichmeij. Régénération (1830—1848) 
3 . "275 ff, 

') Snell, 3 . 839. 
8) Vgl. Mémoire adressé par les 7 dizains orientaux et quelques 

autres communes du canton du Valais aux états de la Confédération 
suisse. St. A. Beilage A, 3 . IV. 
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der Oberwalliser und ihre Verschiedenheiten mit dem West-
lichen Lllndesteil jn Bezug auf Gebräuche, Sitten, Erwerbs-
arten, finanzielle Hilfsquellen usw, und besteht in folgen-
den Punkten: 

1. Einteilung des Kantons in 3 Bezirke.') 

2. Volksvertretung im Verhältnisse von einem ?lbgcord-
neten auf 2000 Seelen, Die Fraktion von 1000 
Seelen berechtigt zu einem Gesandten. 

3. Veitrag der Bezirke an die Staatskasse im Verhält-
nis der Volksvertretung, Die Bezirke bestimmen 
den sie betreffenden Finanzfuß selbst, 

4. Revision der Verfassung auf konstitutionellem Wege, 

5. Referendum der Gesetze an die Zendcnräte. 

6. Wahl der Staatsräte und der Gesandten auf die 
Bundestagsatzung durch die Bezirke selbst, im Ver-
hältnis zu ihrer Bevölkerung, 

Der Mehrheitsbeschluß der Kommission, — Sitten hatte 
sich auf den Standpunkt der Revisionisten gestellt — die 
Annahme der Bedingungen glatt zu verweigern, hatte den 
Abzug der Oberwalliser von den Beratungen zur Folge. 
Die Zurückgebliebenen ließen sich dadurch nicht aus der 
Fassung bringen, sondern arbeiteten in aller Ruhe an dein 
Entwurf der Grundzügc der neuen Verfassung weiter. Um 
indes gegen die fiktive Mehrheit im kommenden Landrat 
gefeit zu sein, beschlossen sie, ein Grundprinzip der fünf-
tigen Verfassung bereits vorwegzunehmen, und dekretierten, 
die Zendcn hätten sich auf dem Landtag (14. Januar) nach 
dem Verhältnisse ihrer Bevölkerung vertreten zu lassen. 
Der kühne Entschluß entsprang der Einsicht, die fortgesetzte 
Verspottung und Mißachtung entwundener staatsbürgerlicher 

' ) Kämpfen, S . IS!». . , , „ M m wollte 'Wallis in drei unter sich 
fast unnlchängige Teile — Oder-, Mittel- und UntenualiiS — scheiden," 



Rechte erheische gewaltsames Vorgehen, Nlichgiebigkcit wäre 
in diesem Falle Feigheit gewesen. 

Jetzt folgten sich die Ereignisse Schlag auf Schlag, 
Am 14. Januar trat in Sitten der Landrat zusammen. 
Die Zenden Conthcy, Martigny, Entremont, St . Maurice 
und Monthey waren im Verhältnis zu ihrer Bcuölkerungs-
zahl vertreten (1 Deputierter auf 1000 Seelen). Darob 
herrschte nicht geringe Bestürzung bei der ^bcrwnlliser Depu-
tation und besonders in der Regierung, die am ersten Tage 
gegen eine dermaßen gewagte Verletzung der Verfafsung 
nicht einzuschreiten wagte. Es gab heftige Rededuelle. Di'. 
I . Barman uerlaß den Bericht der Kommission, wies auf 
die bedauerlichen Vorgänge hin, die sich im Schoße der 
Kommission ereigneten, und erstattete ausführlichen Rapport 
über die Arbeit der Zurückgebliebenen. Die Hauptaufgabe 
der Kommission sei die Normierung des neuen Repräsen-
tationssystems gewesen. Wie die Mehrheit des Landrats so 
habe sich auch die Kommission zu dem Prinzip der Vcrtre-
tung auf Grund der Volkszahl bekannt. Barman betonte, 
daß die westlichen Zenden einer wiederholten Richtanerken-
nung dieses Prinzips seitens der Obcrwalliser mit allen 
moralisch zulässigen Mitteln entgegentreten würden.') 
S Die schicksalsschwere Entscheidung fiel am 15. Januar. 

*) Bulletin des séances de la constituante valaisanne. Nr. 2, 
21. Jan. 1839. 

lieber tien Zweck diese« Bulletins schreibt »er Redaktor lliorouii im 
Leitartikel der ersten Nummer- «Nous ayons le but d'éclairer le brave 
peuple valaisan sur des intérêts qui lui sont si eiiers et de proclamer 
la vérité à la face du pays. L'assemblée constituante a voté par 
acclamation la publicité de ses séances » — Staatsnrchionr Dr. 
i'co Mener liefert über die historische Bedeutung und Entstehung dieser 
Bulletins folgende Angeben- „Abscheide de» Vandrates der Republik 
Wallis (Sitten, 1*33 — 11-47): Seit mehr als 30« Jahren, schau aar 
1500 handschriftlich besorgt nud für jeden Deuten, den Bischof und da« 
Pomtapite! eigen« abgeschrieben und beglaubigt, wurde» sie für den Mai-
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Die Unterwalliser machten aus ihrer zuversichtlichen, zu« 
kunftsfrohen Stimmung kein Hehl, Als Vertreter einer40,000 
Seelen starken Nevölkerung, von deren Vertrauen sie gestützt 
und geschützt waren, fühlten sie sich ihrer Sache sicher, zumal 
dieselbe durch die günstige Aufnahme und Beurteilung in den 
Zlachbarzenden Sitten, Herens und Siders und in der Eid-
genossenschaft eine mächtige Förderung erfuhr. Die Abge-
ordneten aus Obcrwallis hingegen schienen eher besorgt und 
unruhig. Das lähmende Bewußtsein, einen unvermeidlichen 
und in seinen Folgen unabsehbaren Konflikt heraufbeschworen 
zu haben, machte sich in ihrer wenig Vertrauen erweckenden 
Haltung sichtlich bemerkbar, Landeshauptmann de Courten 
hielt eine zeitraubende Rede. Er sprach wohl von Eintracht, 
Frieden und Versöhnung, aber nicht von Gerechtigkeit, und 
teilte der Versammlung den Entschluß des Staatsrates mit, 
nötigenfalls die gütliche Vermittlung der Eidgenossenschaft 
anzurufen und den Landrat auf unbestimmte Zeit zu ver-
tagen. Hierauf meldete sich Ferdinand von Stockalper zum 
Wort: „Mi! Schmerz habe ich gesehen, daß die westlichen 
Zenden den gesetzlichen Vorschriften zuwiderhandelnd eine 
größere Anzahl von Abgeordneten auf den Landrat zu sen-
den wagten, als die Verfassung von 1815 ihnen zuteilt,,. 
Ich protestiere ferner gegen die verfassungswidrige Anwen-
düng des Publizitätsprinzips ') und ersuche die überzähligen 
Abgeordneten und die Zuhörer, den Saal zu verlassen." 

l'unörat 1*33 znm erste» Male lithographifch ueruielfältiflt, dann »UN der 
'lioDernuet-öitjiing 1*37 an ssedruckt. Sie Hinge» mil 1847 endgültig ein. 
Zhr Inhalt wurde später auf vier verschiedene, noch heute destehende Druck-
fachen »erteilt, Diese sind: 1, Bulletin des séances du Grand Conseil, 
1839, 1851 ff, (nur französisch), :.. «oftentwranschlag 1840 ff, 3. Staats-
rechnunge» 1840 ff, (oie beiden letztere» in beiden Landessprachen), 4, Rechen
schaftsberichte den Staatsrates 184* ff. (mir französisch). 

M Früher war das Publilniu nur zur (jrüffnnngsrede des Landes-
Hauptmanns zugelassen worden, 
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Eine ähnliche Sprache führten Taffiner und Andcnmatten, 
Dr. Barman antwortete in kurzen, klaren Worten! Die 
Wahl der Vertreter der westlichen Zcnden nach dem Ver-
hältnis der Bevölkerung ist erfolgt, weil es keine andere 
Möglichkeit gab, um die unumgänglich notwendige Ver-
fasfungsrevision in einer Weise durchzuführen, die uns nicht 
wieder jenen nämlichen Anomalien aussetzt, auf deren Bc-
seitigung wir hinsteuern. Barman wird oon Groß wirksam 
unterstützt: „Je déclare que nous ne quitterons le ter
rain que forcés par des événements que nous ne sau
rions prévoir, et que nous allons sans plus de retard 
procéder à l'œuvre de notre régénération politique." 

Das klägliche Schauspiel feindseliger Spaltung bildete 
den Eröffnungsakt der politischen Degeneration im Wallis, 
Nachdem die Negierung die Vertagung des Landrates aus-
gesprochen hatte, verließen die Oberwalliser den Sitzungs-
saal. Die Deputierten der fünf untern Zenden blieben zu-
rück, wählten als pruuisorischen Vorsitzenden Dr. Josef 
Barman und erklärten sich, nachdem die Vertreter dsr Zen-
den Sitten und Herens sowie drei Vertreter des Zenden 
Siders nach unuerzüglich eingeholter Ermächtigung ihrer 
Komittenten sich ihnen angeschlossen hatten und somit zwei 
Dritteile der Gesamtbeuölkerung von Wallis vertieren waren, 
als legalen Verfassungsrat. 

Inzwischen gelangte der Staatsrat (17. Januar) an 
den hohen Vorort der Eidgenossenschaft um gütliche Da-
zwischenkunft, die aber zunächst abgelehnt wurde, unter Be-
rufung auf das Tagsatzungskonklusum vom 27. Dezember 
1830, das sich gegen jegliche eidgenössische Einmischung in 
kantonale Verfassungsangelegenheiten — sofern keine Ver-
letzung desBundesuertrags vorliege — ausgesprochen hatte.') 
Ebenso wies der Vorort das von den fünf oberen Zenden 

') 2nel(, Lchweiz. Staatsrecht, 1. Bd. 2.711. 
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in einer Denkschrift vom 17. Januar betreffend die Gewähr-
leistung der Verfassung von 1815 gestellte Begehren, nöti-
genfalls die Trennung des Kantons zu verordnen, mit aller 
Entschiedenheit zurück. 

Bevor wir diese Ereignisse in ihrem Verlaufe weiter 
verfolgen, wollen wir uns den Satzungen der neuen Ver-
fassung, insbesondere jenen, die sich auf die gesetzgeberische 
Gewalt des Volkes beziehen, zuwenden. 





Drittes Kapitel. 

D i « IVvfc t f f t t ng VH«, » 0 . 3 a m t a * 1859. 

8 i. Griindzüge der neuen Uerfassung.') 
Titel 1 der Verfassung vom Januar 1839 enthalt 

Verfügungen allgemeinen Inhalts: 
Während in der Verfassung von 1815 die Negierungs-

form des Kantons einfachhin als „demokratisch" bezeichnet 
wurde, findet die neue Verfassung eine präzisere Formulie-
rung. In Art, 1 heißt es: „Die Souveränität beruht in 
der Gesamtheit der Walliser Bürger, Die Regierungsform 
ist eine repräsentative Demokratie." 

Aus der Diskussion, die über diese Bestimmung ge-
führt wurde, geht hervor, daß schon damals in der Frage, 
wo die repräsentative Demokratie aufhört und die reine 
Demokratie anfängt, gründliche Meinungsverschiedenheit 
herrschte. Ein Mitglied des Rates (Advokat Filliez) stellte 
den Antrag, die Behandlung des genannten Artikels sei zu 
verschieben, da derselbe die Frage der Sanktion der Gesetze 
durch das Volk präjudiziell Der Antrag wurde abgelehnt, 
da die Mehrheit des Perfassungsrates die Ansicht vertrat, 
selbst das Referendum ändere nichts an der repräsentativ-

l ) Es würde den Rahnie» unserer Abhandluiiss ineit überschreiten 
und auch dem Zwecke derselben nicht entsprechen, wollten wir auf die Ein-
zelheiten dieser Verfassung uns einlassen, 
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demokratischen Struktur des Staates; es sei ja ohnehin der 
Rat der Volksvertreter, der die Gesetze ausarbeite und im 
Namen des Volkes die hauptsächlichsten Attribute der Sou-
veränität in Händen halte," 

I n den folgenden Artikeln des ersten Titels wird u,a, 
die Gewährleistung der persönlichen Freiheit und der Preß-
freiheitx) statuiert, das Petitiunsrecht garantiert und die 
Unverlehlichkeit des Wohnsitzes und des Eigentums ausgc-
sprochen. Die Verfassung anerkennt die römisch-katholisch-
apostolische Religion als Staatsrcligion, die allein einen 
öffentlichen Gottesdienst besitzen soll und sichert der Welt-
und Ordensgeistlichkeit ihre Immunitäten und Rechte, Zwar 
werden die uier Stimmen des Bischofs unterdrückt, der je-
doch von verfassungswegcn Mitglied der gesetzgebenden Be-
Horde bleibt, und zwar als Vertreter der Geistlichkeit des-
jenigen Landesteilcs, aus dem er stammt. Der Klerus des 
andern Landesteils wählt seinerseits einen geistlichen Ver-
treter in die oberste Landesbehörde, Im übrigen sind die 
Geistlichen „zu keiner andern Zivilstelle wahlfähig" (Art. 21 
Abs. 2, 3, 4). 

Mit den letzterwähnten Bestimmungen betreffend die 
rechtliche Stellung der Kirche und des Klerus im Staat 
nahm der Vcrfafsungsrat, durchdrungen vom Geiste der 
Versöhnlichkeit, im wesentlichen jene Forderungen an, die 
von der Versammlung der hohen Geistlichkeit des Kirchen-

]) «On a confondu la liberté avec la licence. La liberté sage et 
mesurée de la Presse est une sauvegarde puissante des libertés pu
bliques. Elle sert de digue aux abus du pouvoir et à ses envahisse
ments. Sa mission est d'éclairer et d'instruire. » (Söarmann in einem 
Aufruf au bas Wallis«' Volk uoin 28. ,ycbniar. > — Iu ber Einleitung 
zun, Pressegesetz »om 24, Ma! 183°. Heißt es : « Voulant prémunir la 
religion, les bonnes nueurs, l'ordre public et les diverses classez de 
la société contre les abus d'une liberté dont jusqu'à ce jour aucune 
loi n'a réglé l'exercice . . . » 
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sprcngels dun Sitten, die am 4. Januar 1839 in einer außer
gewöhnlichen Sitzung in der bischöflichen Wohnung getagt 
hatte, aufgestellt worden waren. *) 

Titel 2 der Verfassung handelt von der Einteilung 
des Kantons (Art. 15 und 16). Titel 3 vom politischen 

*) Ziehe S t . A, Impl, 183«)—1839. „Manifest der Versammlung der 
hohen Geistlichkeit de» Kirchensprensselü, uon Litten, welche den 4, Januar 
1839 in einer außergewöhnlichen Sitzung in der bischöflichen Wohnung 
sich vereinigt hat." 

Dieses Manifest verdient alll ein historische« Dokument allerersten 
Rangs nähere Beachtung. E3 ist nicht blos; für die kirchenpolitische Ent-
wicklung de« Kantons uon hohem Belang. Es beleuchtet auch blitzartig 
die Stellungnahme des ^andesklerus zu den staatsumwalzendcn Ereig-
nissen in den 30er Jahren des verflossenen Jahrhunderts, im besonderen 
zum Verfassungsstreit und damit auch zur Neugestaltung der Volksgefetz-
gebung. Wir erachten deshalb eine kurze Inhaltsangabe des Dokuments 
als nicht überflüffig: 

Der Bischof will die Gesinnungen seiner treuen Mitarbeiter uer-
nehmen, darum hat er die Versammlung zusainmeuberufen, Es war ihm 
nicht darum zu tun, sich über die ;}u= oder lluzulässigteit politischer 
Streitfragen und Maßregeln, welche so lebhaft die Gemüter bewegen, 
auszusprechen. Nach der Ansprache des hochwürdigen Bischofs, der „glän-
zend warm" gesprochen habe, werden „Besorgnisse über die allfnlligen Fol-
gen einer Verfassungsänderung" ausgesproche», „Doch da die Klerisei non 
schon geschehenen Tatsachen ausgehend, in die gegenwärtige Lage sich vcr-
setzt sieht, ohne selbe hervorgerufen zu habcu, so hatte sie sich iu einer 
schon zu weit vorgerückten Streitfrage iveder für noch dawider zu ent-
scheiden, sondern sie glaubte vielmehr untersuchen zu müssen, welche 
Stellung sie in ihrer doppelten Ligcnschaft als Mitglieder der Kirche und 
des Staates einzunehmen hätte, Sic entschloß sich, zur, Schlichtung der 
Zerwürfnisse das Vermittleramt zwischen beiden Parteien zu übernehmen." 
— Es wurde der Beschluß gefaßt, wie das Manifest nun näher ausführt, 
daß t> Gesandte an die Zehndenkoinmissiun, welche sich am Vorabend zur 
Verfnssuugsrevisiuu versammelt hatte, abzuordnen seien, um „alles Mögliche 
aufzubieten, um ihre respektive» Mngistratspcrsonen zu einer gegenseitigen 
Annäherung zu bewegen," Weiter ivurdc der Beschluß gefaßt, das Zen-
tralkomitee zu beauftrage», einen treue» Auszug des Protokolls der Priester-
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Stand der Bürger (Art, 17, 18 und 19). Im 4. Titel ist 
üon den öffentliche» Gewalten, ihren Funktionen, ihrem 
Kompetenzbereich usw. die ffiede (Art. 20—56). 

tonferenz zur bestmöglichen Kenntnis Ws Publikums zu bringen, Tic 
Geistlichkeit des untern Wallis teilte durch den Abt von Ht, Moritz mit, 
das, sie einstimmig folgende Artikel angenommen Ijabc und auch den 
Stelluertretern der Oberwalliser Geistlichkeit zur Annahme «npfehle: »! 
Vie Klerisei soll darüber machen, daß dir Verfassung ausdrucklich die Nr-
ligion der apostolischen, römisch-katliolischen Kirche als die einzige Religion 
des Landes anerkenn? und das, sie allein einen Kultus habe, Dieselbe soll 
auch wachen, daß das Gesetz ihr seineu Schutz zusichere, damit sie in 
ihrer Lehre und Ausübung respektiert werde, b) Sic soll begehren, daß 
die Verfassung erstens die Rechte und Iunuunitäten der Geistlichkeit, 
zweitens die geistlichen Güter und die frommen Stiftungen, drittens 
die bestehenden religiöse» Körperschaften mit allen ihren Rechten, »iertens 
die Rechte der Kirche über die Schule gewährleiste, c) Sie soll begehren, 
im Landrate und bei der Verfassungsänderung, wenn eine solche stattsin« 
den sollte, vertreten zu werden, d) Indein sich die Geistlichteil ebensowenig 
als die übrigen Landesaugehörigen von den Rechten freier Mitbürger aus-
geschlossen glaubt, so ist fie weit entfernt, nützlichen Verbesserungen, die 
an der Verfassung zu „lachen wären, hemmend in den Weg zu treten, 
sondern ist im Gegenteile geneigt, alle Veränderungen, die dazu geeignet 
sind, das Gemeinwohl de« Vaterlandes zu befördern, willig aufzunehme«, 
e) Sic wünscht die Errichtung eines Zentralkomitees, das aus drei Mit-
gliedern besteht, oon denen das eine aus dem «lern« des Lbenoallis, 
das andere,^aus dein der Mitte, und das dritte aus dein non Ilnterwallin 
zu ernennen ' ist. Diese Mitglieder sollen entweder durch die allgemeine 
Versammlung selbst oder durch die Geistlichkeit der verschiedenen teile 
des Kantons gewählt werden, 

Die gegenwärtigen Mitglieder de» «apitcls der Kathedrale zu Sitten 
sprachen sich nach den Angaben des Manifests in zustimmendem Sinne 
aus, ebenso die Stellvertreter des Klerus au« dem Cl'crainllis. Man sei 
der Ansicht gewesen, daß in der gegenwärtigen Aufregung, in welcher 
sich das Volk uo» llntenoallis befinde, ein Widerstand unmöglich sei/ 
ohne die Religion der größten Gefahr auszusetzen, „ein offenbarer deut-
licher Beweis non der vollkommenen Einmütigkeit und Uebereinstimmung 
der Versammlung." Das Manifest fügt dann noch hinzu, daß die Ver-
sainmlung mit derselben Einmütigkeit für die Beibehaltung der 4 Stim-
men de« Bischof« im Lnudrnte gestimmt habe. 
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Art, 20 nennt als öffentliche Gewalten: 
Die gesetzgebende Gewalt, 
Die vollziehende und administrative Gewalt, 
Die richterliche Gewalt, 
Die Zendcngewalt, 
Die Gemeindengewalt, 

Die gesetzgebende Gewalt wird von einem durch die 
Gesandten der Zenden gebildeten Rate (Grand Conseil) 
ausgeübt, nicht mehr vom alten Landrat (Diète générale). 
Daß die französische Sprache den Unterschied in der Be-
Nennung des gesetzgebenden Organs besser und schärfer 
hervorzuheben geeignet ist, geht aus den Darlegungen des 
Berichterstatters der Kommission deutlich hervor. Ls heißt 
dort u. a.: «La commission a été engagée à adopter 
la dénomination de Grand Conseil qui se traduirait 
en allemand par le mot Landrat (!) par le motif qu'il 
exprime mieux la nature de la mission de ses membres 
qui sont les représentants d'un seule et même peuple, 
tandis que le mot Diète implique l'idée de l'assem
blée des Députés de divers états indépendants ; la 
dénomination de Corps législatif serait également 
impropre parceque à cette expression se rattache 
l'idée d'un pouvoir qui s'occupe uniquement de lé
gislation tandis que les attributions du Grand Con
seil sont bien plus étendues. — Dieser Satz ist in mehr 
als nur einer Richtung belangvoll. Einmal wird darin aus« 
gesprochen, daß die neue Verfassung die Autonomie der 
einzelnen Kleinstaaten in einer Weise einschränkt, die das 
frühere Staatenbundverhältnis als überwunden erscheinen [{ 

läßt und dem Kanton das Gepräge eines Bundesstaates 
gibt, was beispielsweise, rein äußerlich genommen, in Art, 22 
zum Ausdruck kommt, der die Bestimmung aufstellt, daß die 
Gesandten nicht mehr durch Instruktionen der Zenden und 
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Gemeinden gebunden werden können, während andererseits 
die Tagsatzungsgesandten des Kantens ihre bestimmten In -
struktionen vom Großen Rat erhalten (Art, 29, Abs. 9) — 
eine Maßregel, die aus dem staatsrechtlichen Eharakter der 
damaligen Eidgenossenschaft als eines Staatenbundes erhellt. 
Weiter wird gesagt, daß eine Erweiterung der Kompetenzen 
des Großen Rates gegenüber jenen des ehemaligen Land-
rates Platz greift und daß der Kreis der Amtsverrichtungen 
und Amtsrechte des Großen Rates weit über den Wirkungs-
bereich eines lediglich gesetzgebenden Körpers hinausgezogen 
wird. Der dem Großen Rate zugute kommende Machtzu-
wachs äußert sich Uorab in einer erhöhten Selbständigkeit 
dem Staatsrat gegenüber. Der Landeshauptmann (Grand-
Baillif), der nach der alten Verfassung im Landratc sowohl 
als auch im Staatsrate den Vorsitz führte, die Gesetze und 
alle Verordnungen und Verhandlungen „der höchsten Ve-
Horden" unterzeichnete und besiegelte, bei glcichgetciltcn 
Stimmen Ausschlag und Entscheidung gab und die Gegen-
stände vorschlug, über die der Staatsrat dem Landrat An-
träge machte :c. (Art. 29 der Verfassung von 1815) ver-
schwindet gänzlich vom Schauplatz seiner stark Monopol-
politisch gefärbten Wirksamkeit. Von nun an wählt der 
Große Rat für die Dauer der Legislationsperiode sein 
Bureau selber. Dasselbe besteht aus einem Präsidenten, 
einem Vizepräsidenten und zwei Schreibern. Die Vestim-
mung des Art, 2b der alten Verfassung, wonach die 
Staatsräte nach ihrer Ernennung von Rechtswegen Mit-
gliedcr der Abordnung ihrer Zendcn im Landrat sind, 
fällt dahin. Art. 41 der neuen Verfassung hebt das Stimm-
recht der Staatsräte im Landrat auf und räumt ihnen ein 
bloßes Mitspracherecht bei den Verhandlungen ein. I n Art, 
34 wird dem Großen Rat die Befugnis zugeteilt, den 
Staatsrat zum Vorschlag eines Gesetzes oder eines Dekretes 
aufzufordern. Der Staatsrat hat alsdann die Pflicht, in 
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einer der zwei nächsten ordentlichen Sitzungen, welche dieser 
Aufforderung folgen, den gewünschten Vorantrag abzugeben. 
Endlich nmß ein vom Großen Rate abgeänderter Gesetzes-
entwurf trotz Zuftimmungsueiweigerung des Staatsrates zum 
Gesetz werden, wenn der Gruße Rat in der nächstfolgenden 
Session auf den nämlichen Modifikationen beharrt.^) Weiter 
untersteht der Staatsrat einer erheblich verschärften Kon-
trolle durch die oberste Landesbehörde, indem er laut Art. 
39 und 40 dem Großen Rat für seine Amtsführung Ver-
antwortung und Rechenschaft schuldig ist. 

Im übrigen enthalten die Bestimmungen über die 
Pollziehungs- und Verwaltungsgewalt (Art. 37 — 43) nichts 
wesentlich Neues. Nach Art. 42 ist der Staatsrat Richter 
in Vcrwaltungsstreitigkeiten, solange das Gesetz darüber 
nichts anderes verfügt haben wird. Unter Verantwortung 
für Schadenersatz soll er in Wahlgeschäften innerhalb 15 
Tagen, in allen andern Verwaltungsstreitigkeiten innerhalb 
30 Tagen vom Tage der „Gerichtsantagung" an gerechnet 
den Urteilsspruch fällen. Art. 43 teilt die Geschäftsführung 

• der 5 Staatsräte in 7 Departemente ein und nennt als 
solche : 

1. Das diplomatische Departement, 
2. Das Departement des Innern, 
3. Das Erzichungsdcpartemcnt, 

11 Der eiiitwm'f der tofaijuugsfoiuinijjiou hatte den Art. 34 in 
folgender Fnssung uorgesehcn: « Les amendements apportés par le 
Grand Conseil à un projet de loi seront communiqués au Conseil 
d'Etat. S'il y adhère le projet amendé devient loi (ou sera soumis 
au référendum). S'il n'y adhère pas, le projet amendé est nécessaire 
nient représenté à la session suivante et si le Crand Conseil persiste 
dans les mêmes amendements, le projet amande prend force de loi 
(ou sera soumis à la sanction des dizains)», Die beiden Zusätze «ou 
sera soumis au référendum » unïi « ou sera soumis à la sanction des 
dizains » fielen omni in tien Beratungen de« Plenums dahin, da man 
sich inzwische» aus da« Vetorecht de« Volte« geeinigt hatte. 
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4. Das Justiz- und Polizeidepartcment, 

5. Das Flnanzdeparteincut und jenes der verschiedenen 
Regien, 

6. Das Militärdepartcment, 

7. Das Brücken- und Straßenbaudepartement uno 
jenes der Minen und Forsten, 

Der Grundsatz der Trennung der Gewalten ist in 
der Verfassung vom Januar 1839 streng durchgeführt. Zu 
Beginn der Normen über die richterliche Gewalt sArt. 44 
bis 47) steht der kurze prägnante Satz: „Die richterliche 
Gewalt ist unabhängig" (Art, 44), Die alten Bestimmungen 
über Organisation und Kompetenz der Gerichte werden 
noch beibehalten und deren Abänderung einer in Aussicht 
genommenen gesetzlichen Regelung anheimgestellt (Art. 46, 
Abs, 4). — Erwähnenswert ist die Verfügung des Art, 47, 
daß bei den Gerichtshöfen eines jeden Zcndens eine 
vom Staatsrat gewählte Magistratsperson angestellt sein -
soll, welche „die Verrichtungen eines öffentlichen Mini-
fteriums bekleidet" und die Vollziehung der Gesetze über-
wacht. 

Vollzugsart und Begrenzung der Zendengewalt und 
der Gemeindengcwalt find in den Art. 48 — 56 umschrieben. 
Die politische Stellung dieser beiden staatlichen Gebilde wird 
gekennzeichnet durch das bedeutende Ausmaß von Rechten 
und Pflichten, welches die Durchführung des Prinzips der 
wenn auch bloß relativen Selbstverwaltung und Selbster-
Haltung mit sich bringt. 

Im 5. Titel der Verfassung, der zunächst die Wäh-
lungsart der Großräte (Art. 57, 58, 59) normiert, begeg
nen wir der zweifellos wichtigsten Bestimmung der neuen 
Verfassung, nämlich der Einführung der Wahl des Großen 
Rates auf der Basis der Kopfzahl der Bevölkerung. (Ar-
tikel 57). 
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Ait, 57 lautet: „Die Zeitben ernamjen für den Gro
ßen Rat einen Gesandten auf 1000 Einwohner. Die Bruch-
zahl von 501 und darüber gilt für 1000." 

In seinem Bericht über die Koinmissionsberatungen wies 
Di-, Josef Barman mit Nachdruck darauf hin, daß die Frage 
der „verhältnismäßigen Volksvertretung" Ursache, Zweck und 
Ziel der Vcrfassungsrevision sei, und konzipierte die Argu-
mente der Revisionisten wie folgt: «La souveraineté ré
sidant dans le peuple, c'est à la majorité de celui à 
faire la loi. Le corps auquel il délègue l'exercice de sa 
souveraineté, doit en être l'expression fidèle, et la mi
norité du peuple ne doit pas, sans bouleverser tous les 
principes constitutifs des sociétés, pouvoir imposer sa 
volonté à la majorité, peu importe que cette volonté 
soit exprimée directement ou par intermédiaire.» 

Ueber die Frage, ob die Wahl der Volksvertreter auf 
direktem oder indirektem Wege erfolgen solle, entspann sich 
in der Sitzung vom 25. Januar eine heftige Debatte, in 
deren Perlauf die verschiedenartigsten Ansichten geäußert 
wurden. Die einen redeten déni Wahlmänner-System (sy
stème électoral) das Wort, die andern wollten die direkte 
Wahl nach Wahlkreisen. Die Extremen begnügten sich da- . 
mit nicht, sondern verlangten direkte Wahl durch Berechnung 
und Zusammenfaffung der Stimmen sämtlicher Bezirke. Eine 
Minderheit schlug vor, den Wahlmodus dem Gutdünken 
jedes einzelnen Bezirkes zu überlassen. Dem Einfluß des 
Präsidenten Barman gelang es, die indirekte Wahl durch 
Wahlmänner durchzusetzen. Art. 58 lautet: „Die Glieder 
in den Großen Rat werden von der Wahlversamnckung ge-
wählt. Die Wahlversammlung besteht aus den von der 
UrVersammlung einer jeden Gemeinde, im Verhältnis von 
einem auf hundert, ernannten Wahlmännern . . . " 

In den folgenden Artikeln ist von der Wählungsart der 
Zenden- und Gemeinderätr, des Zendengerichts und der Ge-
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meinbefcifUcine, ferner non den Bedingungen zur Wahlfähig-
seit, sowie der Dauer der öffentlichen Aemter die Rede 
(Art, 5)9-71). 

Im 6. Titel endlich finden wir unter der Rubrik: „Zu-
fätzliche Verfügungen" das Gefetzesueto, und unter der Ru-
bris: „Nevifionsmodus" das obligatorische Verfassungsreferen-
dum. Beide bedeuten nichts weniger als die faktische In -
auguration der modernen Bolksgesehgebung im Kanton Wallis. 

8 2. Das UetorecM. 

Wallis war der dritte Kanton, der das Peto einführte. 
St , Gallen und Bafelland waren ihm, ersteres 1831, letz-
teres 1832, mit dem guten Beispiel vorangegangen. Wir 
sagen: mit dem guten Beispiel, weil uns dünkt, dem Peto 
komme als einer Hauptftufe in der Entwicklung der modernen 
Volksgesetzgebung, die füglich mit dem Attribut „gut" im 
politischen Sinn des Wortes ausgestattet werden darf, eine 
über das gewöhnliche Mittelmaß hinausreichende Bedeutung 
zu. Die Demokraten der Negenerationsperiode, die den Be-
griff Demokratie, d, h. Volksherrschaft, gerade für die Fundn« 
mentalfunktion des Staates, die Gefetzgebung, faktisch an-
gewendet und praktisch ausgewertet wissen wollten, sahen 
im Veto das geeignete Mittel, dem Gedanken der reinen 
Demokratie in die Staatsoerfaffungen zunächst der Kantone 
Eingang zu verschaffen und seiner stillstetigen Verwirklichung 
die Bahn zu ebnen. 

Tatsächlich erwies sich das Veto als eine zwar noch 
etwas steife und eckige, aber unzweifelhaft dehnbare und dem 
Gedanken der Volksgefetzgebung willig gefügige Form. Mit 
diefer Form, die einer radikalen Schärfe gänzlich entbehrte, 
tonnten sich, wenn kein anderer Ausweg blieb, selbst die 
Anhänger des repräsentativ-bureaukratischen Systems aus-
söhnen, weil der Erfolg eines Vulksuotums, wie es das Veto 
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vorsah, durch den weiten und verzweigten Weg, den das-
selbe zurücklegen mußte, als fraglich, wenn nicht illusorisch 
erschien, Auf der andern Seite ließ das Veto nicht nur 
die Möglichkeit einer Ausgestaltung offen, sondern brachte 
gerade durch die Unebenheiten und Mängel, die es aufwies, 
die Notwendigkrit einer solchen Ausgestaltung und Pervull-
koinmnung an den Tag, Theodor Curti, der Fürsprech der 
Polksrcchte par excellence, sieht denn auch den Hauptwert 
dieser Schöpfung (näinlich des Veto) darin, daß „damals der 
Kampf der Demokratie für das Gesetzesreferendum und die 
Initiative zum ersten Mal in der Eidgenossenschaft und in einer 
so tiefgründigen Art geführt wurde, daß ihm (dem Veto) 
in der Geschichte des politischen Geistes eine Ehrenstelle 
gebührt." ') 

, Man wird nun einwenden, daß für den,Kanton Wallis 
das Veto nicht die gleiche Bedeutung hatte, weil das Ne-
ferendum ein jahrhunderte altes Erbstück der Walliser Ge-
schichte war, (iurii weist auf diesen Unterschied hin, wenn er im 
Anschluß an den soeben zitierten Satz bemerkt: „Daß Wallis 
sich 1839 dem Veto zuwandte, kann dagegen nicht als ein 
Ersatz betrachtet werden, weil dieser Kanton zuvor das Ne-
ferendum besessen hatte, welches allerdings 1802 in der von 
Napoleon oktroyerten Verfassung abgeschafft, 181 ö aber wieder 
eingeführt worden war," 

Nichtsdestoweniger will uns scheinen, das Veto dürfe 
auch in der Geschichte der demokratischen Einrichtungen des 
5tanton Wallis einen ehrenvollen Platz für sich beanspruchen. 
I n unserer Darstellung ist schon mehrfach auf den fude-
rativen Charakter des alten )n'eferendums hingewiesen wurden 
und auf die Dienste, die dasselbe der einseitigen Machtpolitik 
der 7 senden leistete, und zwar noch in einer Zeit, da 
bereits eine nüchterne staatswissenschaftliche und politisch-

M Siehe Geschichte der schweiz. VulWgesetzssel'ung, N . 126. 
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historische Betrachtungsweise solche innerstaatliche Machtpolitik 
als durchaus unzeitgemäß und durch die scharfen Wendungen 
vorwärtsschreitender geschichtlicher Bewegung überwunden 
brandmarkte. M i t dem Veto, das in die Ianuar-Berfasfung 
1839 Eingang fand, verschwand mit einem Ma l das in An-
Wendung des früheren Referendums geübte Kollektivvotum 
der Zenden, welches durch die ungleiche Einteilung des Kan-
tons naturgemäß ein privilegiertes Votum der 7 alten Zenden 
war, und an seine Stelle trat das Individualvotum, das 
arithmetisch gleichwertige Votum des einzelnen Bürgers ')• 
Zum ersten Ma l wurde die Volksgesctzgebung im Wallis 
auf die breitere und gerechtere Basis der Abstimmung und 
Zählungsweise nach Köpfen gestellt, die jedem Landesteil 
den ihm auf Grund seiner Bevölkerungsziffer gebührenden 
Anteil an der gesetzgeberischen Tätigkeit des Staates einräumte, 

Noch sei bemerkt, daß die Bestrebungen auf Schaffung 
eines verhältnismäßigen Mitbestimmungsrechts des Volkes 
an der Gesetzgebung Hand in Hand gingen mit dem Bc-
gehren auf Einführung einer verhältnismäßigen Volksver-
tretung. Jene Bestrebungen waren überhaupt nur durch 
die Vollführung dieses letzteren Begehrens möglich. Denn 
der Landrat, der durch den Berfaffungsrat gesprengt worden 
war (siehe Kap. 2), hielt aus Gründen, die ohne weiteres 
einleuchten, am föderalen Referendum mit zäher Hartnäckig-

' ) Wenn wir den Ausdruck „nritfjmetifch gleichwertiges i<oturn de« 
einzelnen Bürgers" Débranche», wollen wir damit nicht sagen, daß bei 
der Ausübung des Stimmrecht« vor de», ^ahre 1K39 in der Bewertung 
der einzelnen Stimme» mit ungleichem Maß gemessen n'urde, etwa nach 
der Art des eeiisttäreu Wahlrechts des älteren Liberalismus, Es ist 
uns lediglich darum z» tun, die Tatsache zu erläutern, daß da« bei iaw-
tonalc» Abstimmungen übliche «ollettiuuutum der Zenden in seinen, End-
ergebnis stets eine krasse Ungleichheit schuf, meil nicht die ilopfzahl »er 
Vnrger den Ausschlag gab, sondern die Zahl dtr zu Ungunsten der uolls-
reicheren Uutermallijer Bezirke mit einseitigem Schwergewicht auf da« Ober. 
Wallis verteilten Zenden, 
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seit fest. War doch für ihn bic Beibehaltung des Zenden« 
référendums eine Frage der Selbfterhaltung! 

Das Gesagte wird uns das Wesen des Vetorechts, wie 
es in der neuen Verfassung vorgesehen ist, leichter verstehen 
und besser würdigen helfen, Folgende Punkte seien hier 
namhaft gemacht: 

1, Es steht außer Zweifel, daß wir es mit einem aus-
gesprochenen Vetorecht zu tun haben und nicht etwa mit 
einem fakultativen Referendum in dem heute gebräuchlichen 
Sinn des Wortes, Das geht schon aus dem Wortlaut des 
Art, 72 Abs, 1 und 2 mit aller Klarheit hervor. Es heißt dort: 

„Die vom Großen Rat erlassenen Gesetze und Dekrete 
über Finanzwesen, über Naturalisationen, Militärkapitula-
tionen, sind erst 30 Tage nach ihrer Kundmachung voll-
ziehbar. 

I n dieser Zwischenzeit kann die Mehrheit der Walliser 
Bürger dieselben verwerfen, wenn sie es für gut erachtet." 

Das Hauptgewicht liegt auf dem Worte „verwerfen". 
Es heißt nicht etwa: „ I n dieser Zwischenzeit kann eine be« 
stimmte Anzahl von Bürgern verlangen, daß über die er-
lassenen Gesetze usw. abgestimmt werde. I m letzteren Fall 
hätten wir es mit dem fakultativen Referendum zu tun, das 
zwar in seiner Anwendung auch den Zweck verfolgt, die Aus-
führung von Gesetzen und Beschlüssen zu verhindern, aber 
doch einer regelrechten Abstimmung ruft, bei der sowohl die 
annehmenden als die verwerfenden Stimmen gezählt werden, 
während das Veto nur die verwerfenden zählt und die samt-
lichen Nichtstimmenden, d, h. also Nichtverwerfenden als 
Annehmende betrachtet. Es ist wohl zu beachten, daß damals 
das Wort Veto im Wallis sozusagen nie gebraucht wurde. 
Man sprach nur vom Referendum. Das darf uns aber 
über den Vetocharakter der Bestimmung des Art. 72 der 
Verfassung nicht hinwegtäuschen. Dem Walliser Volte wurde 
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damals lediglich ein Einspruchsrecht gewährt, nicht etwa 
auch ein ausdrückliches Beftätigungsrccht: man konnte viel-
leicht sagen: das Walliser Pulk erhielt im Januar 1839 
ein f a k u l t a t i v e s V e t o r c f e r e n d u m . 

Der Verfassungsrat war der Ansicht, in dieser Art 
Referendum werde das Volk „ein sicheres Mittel finden, 
jeden lästigen Gesctzesentwurf zu beseitigen,"') Der Abge-
ordnete Gard sprach sich zwar, ähnlich wie Diog in 
St , Gallen, mit Entschiedenheit dafür aus, das; alle Ge-
setze eo ispo durch den Souverän d, h, durch das Volk 
sanktioniert werden sollten. Die meisten Redner wiese» je-
doch auf die Nachteile des obligatorischen Referendums hin. 
Torrent warf die Frage auf, ob das Volk wohl im Stande 
fei, über Rechtsfragen zu entscheiden, Pottier griff den Gc-
danken Torrents auf und erklärte, das Referendum- wie 
Gard es vorgeschlagen habe, rühre von den Landsgemcin-
den der kleinen Kantone her, „Es muß aber" meinte er, 
„wohl beachtet werden, das; bei den Landsgemeinden das 
versammelte Volk den Rednern lauscht, die ihm Inhalt und 
Bedeutung des Gesetzes auseinandersetzen, Auf diese Weise 
wird der Einzelne aufgeklärt und in Stand gesetzt, mit 
Sachkenntnis zu urteilen. Der Walliscr Bürger aber, der 
an der Referendumsabstimmung teilnehmen würde, müßte 
seinen Entscheid treffen, ohne vorher genügend unterrichtet 
worden zu sein , , , " 

Lc Prand warf ein Argument in die Debatte, daß 
auch heute noch in der Streitfrage, ob das obligatorische 
dem fakultativen Referendum vorzuziehen sei, ständig herhalten 
muß, nämlich das Argument, es sei sehr zu befürchten, daß 
das Volk recht bald refercndumsmüdc und référendums* 
übeidrüffig werde, wenn wir uns so ausdrücken dürfen: 

\) ZtantLM'chiu Impr. 1830—39. Aufruf Des VerfassungsrateZ an 
das Wallifei Volt vom 30. Januar 183!). 
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der Zeitverlust sei zu groß und die Materie zu trocken, 
als das; es anders sein könnte. Der vorgesehene Modus 
genüge vollauf, um das Volk vor einem Gesetze zu schützen, 
das den Interessen des Landes zuwiderlaufe. 

2. I n Wirklichkeit hatte der Perfassungsrat, der in seiner 
großen Majorität aus mehr oder weniger ausgesprochenen 
Gegnern einer radikaldemokratischen Politik bestand, dafür 
Sorge getragen, daß es dem Volk nicht allzubequem gemacht 
werde mit der „Beseitigung lästiger Gesctzesentwürfe". 

Schon der bereits erwähnte Umstand, daß die Mehrheit 
der sämtlichen stimmfähigen, nicht etwa bloß der stimmenden 
Bürger erforderlich war, um ein Gesetz zu verwerfen, er-
schwerte die Ausübung des Veto in erheblichem Maß, Dann 
niußtc die Ablehnung eines Entwurfs innert der kurzen Frist 
von 30 Tagen nach dessen Erlaß erfolgen und war zudem 
der freien Initiative des einzelnen Bürgers anheimgestellt, 
laut Abs, 3 des Art. 72: „Zu diesen, Behufe kann eine 
unbestimmte Anzahl von Bürgern sich mit vollem Recht 
versammeln, uni ihr Gutachten unter Vorsitz des Gemeinde-
Vorstehers abzugeben." 

Mit Recht findet Theodor Eurti/) der Ausdruck „un-
bestinnntc Zahl von Bürgern" sei unklar und unverständlich. 
Aus dem Protokoll der Verhandlungen des Perfassungsrates 
geht nun aber deutlich hervor, daß diese Wendung so zu 
verstehen ist, daß jeder Aktivbürger das Recht haben soll, 
den „allgemeinen Rat" seiner Gemeinde zu versammeln, um 
gemeinsam das vorgeschlagene Gesetz zu besprechen. Der 
Abgeordnete Briguct erklärte rundweg: „Ich bin fest über-
zeugt, daß das Pols nur auf die Aufforderung der BeHorden 
hin, nie aber spontan sich versammeln wird. Oder glauben 
Sie etwa, daß das Pols seine Arbeit im Stiche lassen wird, 

' ) ïHcicljcSbci'n, Öandwürterwlch ticr schweiz, Volkswirtschaft, Ad, 3, 
3 . 1-15. „Referendum und Initiative", l'on Theodor Lurti, 
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nur um fein Nichteinvcrständnis mit einem Gesetzesprojett 
protokollieren zu lassen? Ich betrachte das im Entwurf der 
Kommission dem Volk eingeräumte Recht als illusorisch und 
schlage deshalb die Beibehaltung des Referendums der 
Zcndenräte und dessen Ausdehnung auf die Gemcinderäte 
vor,," 

3. Was die M a t e r i e n anbelangt, die das Vetorecht 
umfaßte, waren im Entwurf der Kommission zunächst sämtliche 
Gesetze und auch sämtliche Dekrete vorgesehen (« les lois 
et les décrets portés par le Grand Conseil . . . »). I n 
erster Lesung stimmte die Constituante dieser Fassung zu. 
Bei der zweiten Durchberatung (30, Januar 1839) stellte 
der Abgeordnete Pottier den Antrag, daß nur Finanzde-
trete sowie die Dekrete über Erteilungen des Bürgerrechts 
und über Militärkapitulationen dem Veto zu unterwerfe» 
feien. I n überzeugender Weise legte er dar, daß bedenkliche 
Folgen nicht ausbleiben könnten, wenn alle Dekrete, wie 
z, B. solche betreffs Rektifikation von Bezirksgrenzen, Schaf
fung neuer Beamtungen, Erstellung neuer Straßen usw. 
dem Volksveto unterstünden. Solche Fragen könne das 
Volk nun einmal nicht sachlich und objektiv beurteilen — „es 
wäre deshalb unnütz, wenn nicht geradezu gefährlich, ihm 
die Möglichkeit zu geben, darüber eine Entscheidung zu 
treffen." Einem Straßenbauprojekt, das keinen direkten und 
sofort greifbaren Nutzen abwerfe, werde das Volk nie zu-
stimmen. Einer sinnlosen und kurzsichtigen Opposition werde 
es ohne allzu große Anstrengung gelingen, den notwendig« 
sten Verbesserungen und Neuerungen dieser und ähnlicher 
Art alle möglichen Hemmungen und Schwierigkeiten in den 
Weg zu stellen, « et que par là les améliorations de ce 
genre souffriraient de grandes difficultés». — Nach 
kurzer Debatte bekannte sich der Verfassungsrat zun, 
Standpunkt des Antragstellers. Man einigte sich auf fol-
gende endgültige Fassung des Art, 72, Abf, 1 : 
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«Les capitulations militaires, les lois et les décrets 
de nuance ou de naturalisation ne sont exécutoires 
que 30 jours après leur promulgation. » 

Die Wortstellung dieses Satzes ist nicht gerade glücklich 
und hat mehrfach einer sinnstürenden Auslegung gerufen. 
So z. V. sagt Raymond Euéquoz in seinem schon wiederholt 
erwähnten Kommissionsbericht betreffend den Revisionsent-
Wurf der Verfassung vom 26. November 1875: «Cette cons
titution voit éclore le système du référendum facul
tatif limité à certaines lois». Evéquoz ist also der irr
tümlichen Auffassung, daß die Ianuar-Verfassung 1839 nur 
ein auf bestimmte Gesetze beschränktes Veto kennt, während 
in Wirklichkeit aus unserer Darstellung unzweideutig hervor-
geht, daß es sich um ein vor keinem Gesetz zurückweichendes 
Veto handelt. Liest man die obige Bestimmung des Art. 72 
flüchtig durch, so ist man allerdings versucht, die Auffassung 
des Kommisfionsberichteistatters als selbstverständlich hinzu-
nehmen. Schaut man indes näher zu, so drängt sich sofort 
die Einsicht auf, daß das Wort « lois » für sich allein zu 
nehmen ist und auf das Nachfolgende nicht Bezug hat. 
Denn wenn es mit «de finance» zu verbinden wäre («les 
lois et les décrets de finance . . . »), so müßte es sich 
grammatikalisch notwendigerweise auch aus naturalisation 
beziehen («les lois, et les décrets de finance ou de 
naturalisation . . . »). Letzteres ist aber nicht gut möglich; 
denn man sagt doch nicht: «lois de naturalisation»! — 
Ferner wäre u. E. die Bestimmung des Art. 73 der Ver-
fasfung, die alle Angelegenheiten, die das Wallis als fchweiz. 
Kanton betreffen und aus den durch den Bundesvertrag 
bestimmten Verhältnissen und Verpflichtungen herrühren, den, 
Wirkungsbereich des Veto entzieht, völlig überflüssig, wenn 
das Veto beispielsweise nur für Finanzgesetze in Frage käme. 
I n dem Aufruf des Verfaffungsrats an das Walliser Volk 
vom 28. Februar 1839 heißt es denn auch: «L'art . 72 
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relatif au référendum au peuple a été interpi'été dans 
un sens restrictif qu'il n'était dans l'intention de per
sonne de lui donner. L'assemblée constituante dé
clare solennellement que toute loi portée par le Grand 
Conseil devra être soumise au référendum.»1) 

Es femn somit auch in Bezug auf die matérielle Aus-
dehnung des Vetorechts kein Zweifel mehr über den Sinn 
des Art. 72 bestehend) 

8 3. Das üerfa$su«g$rcfcr«ndMMi. 

I n der erstaunlich kurzen Frist von zwei Wochen (16. bis 
30. Januar) hatte der Verfassungsrat sein Werk vollendet. 
Der unparteiischen, sachlichen und vornehm würdigen Leitung 
des Präsidenten Barman war es gelungen, durch wieder-
holten Hinweis auf die Dringlichkeit der gemeinsamen Auf-
gäbe und auf die Notwendigkeit einer möglichst raschen Durch-
führung der Verfassungsreforni die Gegensätze auszugleichen, 
liberale und konservative, aristokratische und demokratische 
Elemente dergestalt miteinander zu verschmelzen, daß ein 

>) Staatsarchiv, Impr. 1830—39 II, 18. 
2) Am 10. Februar erschien in dem vom Journalisten Morand aus 

SRcirtignn redigierten « Bulletin des Séances du Grand Conseil » No. 6 
folgende Erklärung des Präsidenten des Verf.affungsrates, Dr. Josef 
Barman: « Quelques personnes ayant témoigné la crainte qu'on in
fère de la rédaction de l'art. 72 du projet de constitution que les 
lois de finance seules seraient soumises au référendum, je dois déclarer 
avec la certitude de n'être pas démenti par l'assemblée constituante 
que son intention était que les capitulations militaires, les décrets 
de finance ou de naturalisation ainsi que toutes les lois soient subor
données à la sanction du peuple. C'est dans ces termes que le pré
sident a posé la question et le protocole de l'assemblée ainsi que 
la discussion ne laissent aucun doute à ce sujet. Il reste donc bien 
entendu que toutes espèces de loi devront être soumises au référen
dum. Que c'est là le sens véritable de l'art. 72 et l'intention non 
équivoque de la Constituante. » 



zielbewußtes, jeglichen politischen Eitelkeitsgelüsten in nach-
lihmungswürdiger bürgerlicher Staatsgesinnung und Staats-
gesittung entsagendes Zusammengehen ermöglicht wurde. Die 
Vertreter der unteren und mittleren Zendcn krönten ihre 
Arbeiten mit einem warmen, taktisch wohldurchdachten und 
klug abgefaßten Aufruf an das Walliscr Volk, worin sie 
demselben die Annahme der Verfassung empfahlen,l) 

I n diesem Aufruf lesen wir u, a,: „Teure Mitbürger! 
Dieser gesellschaftliche Akt bringt Euch erneute Bürgschaften 
für die heilige Religion und deren Diener, neue Gewähr 
für die Freiheit des Bürgers und die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung, zuverlässige Sicherungen gegen den 
Mißbrauch der Gewalt und gegen die Einführung unbe-
qucmer, die Volkswohlfahrt schädigender Gesetze, , , . Ihr 
werdet in dieser Verfassung den Grundsatz einer proportionalen, 
auf der Grundlage der wirtlichen Volkszahl beruhenden Ver-
tretung finden. Eine der mächtigsten Gewährleistungen bietet 
Euch die größere Anzahl der Volksvertreter im Landrat. 
Alle Wählbarteitsbedingnisse, jene des Alters und des In -
digenats ausgenommen, find aufgehoben worden. Die Wahlen, 
an denen Ihr einen bedeutend vermehrten Anteil nehmen 
werdet, find nicht mehr auf gewisse Kategorien von Bürgern 
beschränkt." 2) Der Aufruf erwähnt sodann die Hebung des 
Volksunterrichts, die Vollendung der St . Bernhardstraße, 
die Errichtung einer das Wallis mit dem Kanton Bern ver-
bindenden Straße, die Regelung der Einwohncrfrage usw. 

M Der Verfassungsrat des .ttt. Walli« an das Walliser Vu lt. Zt. A, 
Zmpr. I I IX, l. 1830—39. 

2) Siehe Art. l s d, Verfassung von 181'): „Um zum Mitglied des 
vaudrais gewählt zu u>erde», muß, ma» -'s) sichre zurückgelegt und außer
dem gesetzgebende, richterliche uder Veriualtiiugsstelleu in höheren Behörde» 
oder in den Zenden bekleidet haben, die Stelle eines öffentlichen Notars 
»ersehen, als Tottor der Rechte oder der Arzneitunst graduiert sein oder 
endlich als Offizier bei den ^inientrupuen gedient haben," 
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und schließt mit den Worten: „Mitbürger! Die Verfassung, 
die Euch zur Abstimmung unterbreitet wird, öffnet dem Glück 
und Gedeihen unseres lieben Vaterlandes eine neue Zeit-
rechnung. Alle Verbesserungen, die das gemeinsame Wohl 
und die Erfahrung erheischen, können von nun an uoin Volk 
verlangt und leicht eingeführt werden," 

Aus dem letzten Satz des Aufrufs ist nicht etwa die 
Schlußfolgerung zu ziehen, im neuen Staatsgrundgesetz hätten 
die Volksrechtsformen der Perfafsungsinitiatiue oder der Ge-
setzesinitiative Eingang gefunden. Die Ianuar-Verfassung 
kennt weder eine Verfassungs- noch eine Gesetzesinitiative 
des Volkes, Die einzig mögliche Auslegung des besagten 
Satzes geht vielmehr dahin, daß „Verbesserungen, die das 
gemeinsame Wohl und die Erfahrung erheischen," auf dem 
Wege des Petitionsrechts') oder mittelst seiner Vertreters 
„verlangt und leicht eingeführt werden können," wie dies 
denn auch in einem anderen vom Vcrfassungsrat am 28. Fe-
bruar 1839 erlassenen Aufruf in folgenden nicht mißzuver-
stehenden Worten ausgesprochen wird: «Si l'expérience 
t'ait apercevoir des lacunes, si elle signale d'utiles 
améliorations à apporter à notre nouvel acte social, 
il sera facile d'v remédier. La voix du peuple n'aura 
qu'à se faire entendre par ces mandataires s) ou par 
des pétitions. » Wohl aber steht unzweifelhaft fest, daß die 
Ianuar-Verfassung 1839 dem Walliser Volk zum ersten Mal 
das Recht einräumte, über die Annahme oder Nichtannahme 
der Verfassung höchst eigenmächtig zu entscheiden, allerdings 
auch hier nicht in, der Form eines Verfassungsreferendum der 

' ) Nach 2lrt. 9 : Jeder ist berechtigt, Petitionen an den Großen Rat 
und an andere konstituierten Behörde» zu stellen. 

' ! Nach Art. 29 Abs. 2 : Er, der Große Rat, genehmigt, ändert oder 
verwirft die Gesetze«- und die TetretVourschlage, 

S) Damit ist die GesetzeZinilialiue des Großes Rates gemeint. 
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Zenden, sondern nach dem Grundsatze, daß die Mehrheit 
der zusammengezählten Individualstimmen oder Einzelvoten 
der Walliser Bürger ausschlaggebend sei, 

Art. 76 der Verfassung lautet: „Die gegenwärtige 
Verfassung wird während einer Frist Uon 5 Jahren keiner 
Abänderung unterworfen werden können, außer im Falle, 
wo dieselbe von zwei Drittel der Glieder des Großen Rates 
verlangt würde. 

Nach diesem Zeitverkauf wird die absolute Mehrheit 
tafür hinlänglich sein. 

Jede Abänderung der Verfassung muß der Genehmigung 
der Walliser Bürger unterbreitet werden." 

Schon 7 Jahre bevor die Bundesverfassung von 1848, 
gestützt auf die dem Bund durch die Schaffung des Bundes-
staats gewordene Mehrung seiner Souveränität den Kan-
tonen das Verfaffungsreferendum als Obligatorium vor
schrieb '), hat der Kanton Wallis durch die obige Bestimmung 
das Recht des Voltes, in individueller Abstimmung über 
den Fundamentalakt des Staates zu entscheiden, zun, Grund-
Prinzip der Gesetzgebung im besonderen und des politischen 
Lebens im allgemeinen erhoben. 

Wie sich die Konstituante das Volksuotum über die 
neue Verfassung dachte, zeigt ihr Beschluß vom 30. Januar 
1838, der ganz gewiß ein nicht unerhebliches rechtshistori-
sches Interesse beansprucht und deshalb im Wortlaut der 
deutschen Uebersetzung wiedergegeben sei: 

Der Verfassungsrat des Kantons Wallis beschließt: 

Art. 1. Der Vcrfassungsrat ist vertagt. Derselbe wird 

' ) Vgl, Theodur Curti, Referendum und )mtiatiue, in Reiche«-
l'en;'« Handwörterbuch: „ I n der Regenerationsperiode gaben sich eine 
größere Anzahl Kantone neue Verfassungen, die von der Voltsmehrheit 
mittelst Referendumsabstimmung genehmigt wurden, zuerst Thurgau im 
April 1831." 
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von Rechtswegen aufgelöst werden, sobald die Verfassung 
vom Volk wird angenommen worden sein. 

Art, 2. Die Verfassung wird binnen kürzester Frist in 
Druck gegeben werden. 

Eine hinreichende Anzahl Exemplare wird an alle Ge-
meinden gesendet und bei dem Sekretär der Gemeinde nie-
dergelegt werden, woselbst jeder Bürger davon Kenntnis 
nehmen kann. 

Sic wird ncbstdem 8 Tage vor der allgemeinen Per-
sammlung öffentlich bekannt gemacht werden, 

Art, 3, Die Versammlungen Werden über die Annahme 
oder die Verwerfung stimmen. 

Art. 4. Die Versammlungen werden an dem Tage 
stattfinden, den der Präsident des Verfassungsrates be-
stimmen wird. Die Zufammenberufung wird 8 Tage früher 
geschehen. 

Art. 5. Der Gcmeindcrat wird ein NamcnsUcrzeichnis 
aller in seinem Bezirke befindlichen stimmfähigen Bürger 
aufnehmen. 

Art. 6, Alle Walliser Bürger, die laut dem gegcnwär-
tigen Gesetze den freien Gebrauch der politischen Gesetze ge-
nießen, sind stimmfähig. 

Art, 7. Das Bureau der Versammlung wird zusammen-
gesetzt aus dem Präsidenten des Rates, dem Sekretär und 
4 des Lesens und Schreibens kundigen Stimmzählern, die 
vom Rate aus seiner Mitte ernannt werden. Das Bureau 
wird beiseits, jedoch unter den Augen der Versammlung 
aufgestellt. Es wird mündlich abgestimmt werden. 

Art, 8. Jeder Bürger wird seine Stimme mit Ja, 
wenn er die Verfassung annimmt, und mit Nein, wenn er 
dieselbe verwirft, abgeben. Jede Stimme wird neben dem 
Namen desjenigen, der dieselbe abgegeben hat, aufgeschrieben, 

Art. 9. Die Bürger, die sich des Stimmens enthalten, 
werden für die Annahme der Verfassung gezählt. Ausge-
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nommen jedoch die Kranken und Gebrechlichen, die nicht 
imstande sind, sich zur Versammlung zu begeben, 

Art, 10, Bei der Annahme der Verfassung bleibt es 
frei, einen oder mehrere Artikel zu verwerfen. Der Ver-
fassungsrat wird uorkimunendenfalls an die Stelle der ver-
wurfenen Artikel neue Anträge dem Volke unterbreiten, 

Art, 11. Es wird über die Abstimmung ein Protokoll 
geführt werden, welches sowohl die Anzahl der Stimmen 
für die Annahme oder die Verwerfung der Verfassung oder 
einiger Artikel derselben, als auch die Namen der nicht-
stimmenden Bürger enthalten wird. Dieses Protokoll wird 
von allen Mitgliedern des Bureau unterfertigt und ver-
siegelt an den Präsidenten des Verfassungsrats zu 
St , Moritzen versendet, der allsogleich den Verfassungsrat, 
um zu dem Auszug des Protokolls zu schreiten, zusammen-
berufen wird, 

Art, 12, Die absolute Mehrheit der Bürger wird über 
die Annahme oder Verwerfung der Verfassung entscheiden, 

Art, 13. Der Verfassungsrat wird das Ergebnis der 
Verbalprozesse durch einen Beschluß bekannt machen. 

Gegeben im Verfassungsrate zu Sitten den 30. Jan. 
1839, um gehörig bekannt gemacht zu werden, 

Der Präsident des Rates: Die Schreiber: 

B a r m a n n , Dr. der Rechte. G a n i o x B o n j e a u , 





Mevte« Kapitel. 

Trotz der Promulgation der Ianuaruerfassung, welche 
die dargelegten Bestimmungen über die gesetzgeberischen Ne-
fugnisse des Volkes enthält, ist die Entstehung der moder-
ncn Volksgesetzgebung im Kanton Wallis noch nicht als 
perfekt zu betrachten, und zwar aus dem einfachen Grunde, 
weil diese Verfassung und somit auch die Satzungen, die sie 
aufstellt, nie in Kraft und Leben traten. Unseres Erachtens 
darf aber der Entftehungspruzeß der modernen Volksgesetz-
gebung, den zu verfolgen wir uns die Aufgabe stellten, erst 
mit dem Momente als einigermaßen abgeschlossen gelten, 
wo das Volk zum ersten Mal in regelrechter Weise die 
Funktion eines Gesetzgebers ausübt, ') Das konnte aber auf 
Grund der Ianuaruerfafsung auf keinen Fall zutreffen, da 
das anti-revisionistifche ^berwallis dem Verfassungsentwurf 
seine Zustimmung verweigerte und zwar in dergestalt 
schroffer und apodiktischer Form, daß die Befürchtung des 
eidgenössischen Vororts, die scharfe Spaltung des Landes 
könnte leicht zur dauernder Trennung der beiden Kantons-
teile führen, mehr denn begründet erscheinen muhte,') 

' ) Vgl, folgende Definition IScrofs im Ntaatslcxitou, Bd. -', Ärtile! 
Gefetzgebung: „Unter Oefetzgebung uerstehe» wir fon>ol>I die Aeußerung 
de« auf die Feststellung der Rechtsordnung gerichteten staatlichen Willen« 
iil« auch die Ergebnisse dieser Staeilstcitigteit," 

2) An Graiid-Baillil' et Conseil d'Etat du Canton ilii Valais. 
Zürich '2(1 .Vuiitar 1X3!), Le Bourguemaitre .f..f.Hess. St. Iinpr. 
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Die Bemühungen der Konstituante, die oberen Zcnden 
vor der auf den 17, Februar anberaumten Volksabstimmung 
doch noch zu versöhnlichem Einlenken zu bewegen, scheiter-
ten an der Halsstarrigkeit der Oberwalliser Magnaten, Die 
Proklamationen des Verfassungsrates wurden totgeschwiegen, 
die von Dr. Barman nach Obcrwallis gesandten Exemplare 
der neuen Verfassung kurzerhand zurückgeschickt mit der 
Begründung, der Staatsrat „sehe mit gerechtem Unwillen, 
daß ein Partikular ohne Wissen der Vollziehungsbehördc 
Verfassungsentwürfe dem Volke zur Annahme vorzulegen 
sich erfreche,"') 

Am 17, Februar gelangte die neue Verfassung zur 
Abstimmung und zwar, wie vorauszusehen war, nur in je-
nen Ienden, die im Verfassungsrat vertreten waren. Von 
10,264 Aktivbürgern sammelten sich 9108 Stimmen gegen 
1156 um das neue Staatsgrundgesetz, Unter den 9108 
Stimmen, die als annehmende gezählt wurden, figurierten 
gemäß Art. 9 des Verfassungsratsbeschlusfes vom 30, I a n , ^ 
auch diejenigen Bürger, die sich der Stimmabgabe enthalten 
hatten. Ihre Zahl belicf sich auf 2136 Stimmen. Es ist 
nun wohl zu beachten, daß die 9108 affirmativen Voten 
nicht die absolute Mehrheit der Gesamt-Aktivbürger des 
Kantons bildeten, wie P . Fedderson irrtümlich behauptet.-^) 
Denn nach zuverlässigen Untersuchungen von Staats-
archivai Dr. Leo Meyer, die wohl auf Grund statistischer 
Erhebungen über die Volkszählung vom Jahre 1837 ange-

*) Vericht an öiis Walliser Volt über Die Angelegenheiten und die 
StaatSumtDäljung non Wallis, März 184(1, 3 . 18. St. A, 

*) Sieln' 3. Kapitel, S 3- S . 53. 
3) P . Fedoerso», Die Geschichte der schweizerische» Degeneration, 

S , 275 ff: „jiideS scharten sich 9108 gegen 1150 Stimmen um dn« 
uorgelegte Wert, ?ie« war als die Wehrl>eit der gesinnten Altiobürger 
de« Kant«»« anzusehen." 

X 
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stellt wurden,J) zählte der Kanton Wallis zur Zeit der Ab-
jtimmuiig über die IanuarUerfassung 19084 stimmfähige 
Bürger, su daß zur Realisierung der absoluten Mehrheit 
9543 Stimmen erforderlich waren, eine Ziffer, die von den 
ratifizierenden Stimmen nicht erreicht wurde. Die Abstim-
mungszahlen, wie sie von der zur Prüfung des Resultats 
vom Verfasfungsrat eingesetzten Kommission festgestellt 

wurden, erga 
Dixain 

St-Maurice 
Entre inont 
Sion 
Coiithey 
Monthey 
Hérence 
Sierre 
Martigny 

ben folgern 
Affirrnatifs 

784 
2003 

158 
800 

1019 
542 

45 
1621 

)eê üötlö: 
Absents 

525 
579 

23 
405 
255 

86 
18 

245 

Total 
1309 
2582 

181 
1205 
1274 

628 
63 

1866 

Négatifs 
4 
5 

74 
230 

1 
704 
133 

5 

Total 
General 

1313 
2587 

255 
1435 
1275 
1332 

196 
1871 

6972 2136 9108 1156 10264 
Anmerkung: Die von der Konstituante als regelrecht zugelassenen 

stimmen betragen 10187, nwuon 0896 annehmende, 2135 abwesende, 
1150 verwerfende. 

I n der Proklamation an die Behörden und an das 
Volk des Kantons Wallis vom 1. März 1839 bestätigten 
die eidgenössischen Unterhändler Baumgartner und Schaller, 
der Entwurf einer neuen Verfassung sei „in dem weitaus 
größten Teile des Kantons zur Abstimmung gekommen," 
und erklärten, daß das künftige Grundgesetz des Kantons 
„durch die Mehrheit des Walliser Volkes" gutgeheißen 
worden fei. Soweit unsere Nachforschungen reichen, sprachen 

') Vgl, Mémoire adressé par les 7 d'ixains orientaux et quelques 
autres communes du canton du Valais aux Etats de la Confédération 
suisse. Annexe II, Recensement de la population du Valais en 1837. 

Bezirk Goms 4393, Vrig 4211, Visv 5152, ÎHaroii 4539, Sens 4365, 
Hivers 7097, Sitten 3968, Hérens 7405, Conthey 5663, Martigny 7812, 
Entremont 9389, 3t. Maurice 5691, Monthey 7963, im ganzen 77,648. 
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die eidgenössischen Kommissäre in ihren amtlichen Kundge-
bungen nie von einer durch die Mehrheit der Aktivbürger 
erfolgten Annahme der Verfassung, Daraus schließen wir, 
daß sie den Ausdruck „Mehrheit des Walliser Volkes" in 
einem Sinne verstanden haben, der in folgendem Satze 
Ludwig Snells ') erläutert wird: „Hätte selbst der ganze 
separierte Teil von Wallis die neue Perfassung verworfen, 
so war sie doch von der Mehrheit angenommen; denn die 
10,187 Stimmenden repräsentierten ungefähr 50,000 Seelen 
und der separierte Teil zählte nur ca. 25,000." 

I n den G oberen Ienden, die am 18. Februar in 
einer von zahlreichen Vertretern fast aller Gemeinden be-
schickten Versammlung in Nrig den Beschluß faßten, auf der 
alten Verfassung von 1815 zu beharren, wurden vom 18. 
bis zum 28. Februar 11,000 Unterschriften für Beibehal-
tung der 1815 er Verfassung gesammelt, eine Zahl, die, wie 
Fedderson richtig bemerkt, „nach dem Verhältnis der Bevöl-
kerung nur auf Täuschung beruhen konnte." Andererseits 
aber erscheint es keineswegs unbegreiflich, wenn die Ober-
walliser auch ihrerseits die Richtigkeit und Zuverlässigkeit 
der Abstimmung in den Reform-Zenden bezweifelten^) und die 
Behauptung der Unterwallifer, die neue Verfassung sei von 
der Mehrheit der Bürger angenommen worden, als unwahr 
und den Tatsachen nicht entsprechend zurückwiesen. 

I n einem Protestschieiben der 6 oberen Zenden an den 
Staatsrat lesen wir darüber folgenden Passus: ') 

') Snell. 5,841. 
*) Mémoire adressé par les 7 dixains orientaux, S. 5. 1. Il est 

évident que ce résultat est défectueux dans son détail, puisqu'il borne 
le nombre des votants du dixain de Sion (population 3738) à 255 ; et 
celui des votants du dixain de Sierre (population 6944) à 196. Le 
résultat est également incomplet dans son ensemble puisqu'il semble 
condamner à la nullité politique les citoyens des 5 dixains orientaux 
en ne les comptant pas du tout. 

3) Es folgt unsere freie Uebersetzung beä französischen Aktenstückes: 
Mémoire adressé par les 7 dixains orientaux. Annexe C. Impr. 
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„Die Vertreter der 6 östlichen Zenden erklären feter* 
lichst, hak sie in aller Form gegen den Entwurf der Ver-
fassung Protest erheben und sich mit allen Kräften und 
in gerechter Entrüstung der Promulgation der Verfassung 
widersetzen. Wie ist es möglich, daß man dem Volke vor-
dozieren kann, ein Gesetz, das nur von den Vertretern eines 
Landestcils in einseitiger Stellungnahme unter Ausschluß 
der Negierung und des Klerus angefertigt wurde, sei nun-
mehr die Verfassung eines freien Volkes? Das ist unseres 
Trachtens eine Vergewaltigung ohnegleichen. 

„Man sagt uns, der Entwurf habe die Majorität der 
Stimmen des Walliser Volkes erhalten. Auch gegen diese 
Behauptung legen wir energischen Protest ein. Es ist ja 
allgemein bekannt, daß ganz Oberwallis, ferner der Bezirk 
Siders mit Ausnahme von Granges, der Großteil der Ge° 
meinden des Bezirks Harens, endlich einige Gemeinden von 
Sitten und Unterwallis gegen die Verfassung stimmten; 
daß eine erhebliche Anzahl derer, die zu den Annehmenden 
gezählt wurden, nur unter dem Vorbehalt der Abänderung 
oder gar der Beseitigung gewisser Artikel angenommen haben, 
und daß sie folglich, da gar nichts weder geändert noch 
gestrichen wurde, nicht als bejahende Stimmen gerechnet 
werden dürfen. Es ist uns deshalb unverständlich, wie der 
Berfassungsrat glauben machen will, daß die Mehrheit des 
Walliser Volkes den Verfassungsentwurf gutgeheißen habe. 
Er macht bekannt, daß bei der Zählung der abgegebenen 
Stimmen 6972 ausdrücklich bejahende Stimmen ergeben 
haben sollen. Nach alledem, was an unlauteren Propagan-
damitteln vorgekommen ist, fragen wir uns, ob wohl jemand 
mit gutem Gewissen die Behauptung wagen dürfe, daß die 
Abstimmung eine genügend freie gewesen sei. War sie nicht 
vielmehr eine durch die Furcht vor Zwangsmaßnahmen 
aufgenötigte? Auf jeden Fall sind 6972 Stimmen, selbst 
wenn sie nicht fingiert, sondern freiwillig und reell sein 
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sollen, weit davon entfernt, die Mehrheit der Stimmen des 
Walliser Volkes zu bilden, das eine Einwohnerzahl v.on 
77,684 Seelen hat. Zieht man Uon den 6972 Stimmen die-
jenigen ab, die nur bedingungsweise und nicht für alle Artikel 
bejaht haben — ihre Zahl erreichte einige tausend — so fragt 
man sich mit Recht, worauf denn überhaupt die Aussage 
sich stützen soll, daß die Mehrheit des Volkes den Verfassungs-
entwurf sanktioniert hat. Und nun erfrecht man sich, dies 
Machwerk dem Volke aufzuzwingen, und zwar im Namen 
der Volkssouueränität. Im weiteren protestieren wir gegen 
die Anmaßung, jene Stimmen, die nur für einige Artikel 
verworfen haben, einfachhin unter die Zahl der Annehmen-
den einzureihen. Wir verlangen, daß diese Stimmen zu den 
verwerfenden gezählt werden, wenigstens was die nicht an-
genommenen Artikel angeht. 

Ferner hat man die Abwesenden, d. h, die Nichtstimmen-
den als Annehmende gerechnet. Wegen geringfügiger formeller 
Mängel, die zum großen Teil erdichtet wurden, erklärte man 
zahlreiche Stimmen als ungültig, und fand dann zum 
Schluß, daß zu den 6972 Stimmen noch weitere 2000 be
quem hinzugefügt werden können. Gegen diese Art und 
Weise, Stimmen zu zählen und zu erfinden, legen wir nach
drücklichst Verwahrung ein." 

Aus obigen Erklärungen der Vertreter der reformfeind-
lichen Zenden geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß es 
wohl schwer halten dürfte, den übrigens mehr taktifch-poli-
tischen als doktrinär-wifsenschaftlichen Standpunkt der Ne-
visionisten, sie hätten eine legale und somit allgemein ver-
Kindliche Verfassung geschaffen, mit stichhaltigen Gründen 
zu verteidigen. Die Verfassung vom Jahr 1839 ist ja auch 
von der Tagsatzung nie ausdrücklich anerkannt worden. Der 
Historiker wird sie vergeblich in der amtlichen Gesetzessamm-
lung des Kantons Wallis ausfindig machen wollen. Hatte 
eine faktische Trennung in Ober- und Unterwallis stattge-



— 85 — 

funden, so wäre sie zweifelsohne das Grundgesetz der zu 
einem selbständigen Kanton zusammengefaßten Neformzenden 
geworden. Da indes eine solche Trennung nicht erfolgte, ist 
die Verfassnng uom Jahr 1839 trotz der Promulgation 
durch den sog. Verfassungsrat eigentlich nie Verfassung ge-
Wesen noch geworden, sie blieb vielmehr lediglich die flotte 
Programmkundgebung eines aller Achtung würdigen Son-
derparlaments, eine machtvolle Massendemonstration des 
Unterwalliser Volkes; sie blieb ein Teilerfolg, ein glänzen-
der, von einer mächtigen Partei ausgeführter Wurf und 
Entwurf, dem aber die höchste Vollendung seines ersten 
und letzten Zweckes, nämlich den Grundstein zu bilden der 
politischen Neugestaltung des Gefamtkantons, vorläufig nicht 
gelang. Wer die Rolle ins Auge faßt, die dieser Entwurf 
in der Geschichte der politischen Regeneration des Kantons 
zu spielen berufen war, wird in ihm den Wegebereiter, 
Schrittmacher, Vorläufer und Vorkämpfer der August-Ver-
fassung von 1839 bewundern und nur bedauern, daß eine 
Einigung nicht schon auf seiner Grundlage erzielt werden 
konnte, Joseph Barman und seine Anhänger hatten alles 
getan, um eine friedliche Lösung der Verfassungskrisis her-
beizuführen. Entgegen der im obigen Protestschreiben nie-
dergelegtcn Behauptung der östlichen Zenden, die Januar-
Verfassung sei unter Ausschluß der Regierung und des 
Klerus angefertigt worden, muß festgestellt werden, daß die 
Konstituante auf den Vorschlag ihres Präsidenten wieder-
holt Einladungen an den Bischof, die Regierung und die 
oberen Zenden richtete, an den Verhandlungen teilzunehmen 
und sich dem Verfassungsrat anzuschließen '), Einladungen, die 
zum Teil nicht einmal einer einfachen Empfangsbescheinigung 
würdig erachtet wurd'en. Dem Vorwurf, der ebenfalls im 

]) Vgl. Zirkular an die Zendenprcisidenten von Oberwallis und 
Schreiben an den Staatsrat ««m 16. Januar, ferner Schreiben an den 
Bischof nom 17, Januar 1839. Lull, des Séances. 
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zitierten Protestschreiben von Seite der Oberwlllliser erhoben 
wird, es sei der freien Stimmabgabc der Bürger durch ge-
waltsamen Druck von oben Abbruch getan norden, kann 
entgegengehalten werden, daß in diesem Fall die Anklage 
auf den Ankläger selbst zurückfällt. Es genügt, die Be-
mühungen der Führer im Oberwallis und eines geistlichen 
Komitees, das Abstimmungsrcsultat zu vereiteln, namhaft 
zu machen und auf ein bischöfliches Kreisschreibcn hinzuweisen, 
das der Geistlichkeit die Verwerfung der Perfassung als Ge-
Wissenspflicht aufzwang. Immer und immer wieder wurde 
dem Volke gesagt, der Vcrfaffungscntwurf enthalte arge 
Verstöße wider die heilige Religion und die Gefühle der 
katholischen Bevölkerung. War das möglich angesichts der 
Tatsache, daß die Katholisch-Konservativen im Vcrfassungsrat 
die große Mehrheit hatten, daß einem Dr. Josef Barman 
der Vorsitz mit Stimmeneinhelligkeit übergeben wurde, eben 
weil, ganz abgesehen von seinem umfassenden Wissen und 
seiner intellektuellen Superiorität, sein Gerechtigkeitsgefühl 
und, feine religiöse Gesinnnng über allen Zweifel er-
haben waren? Es gehört nicht viel Geist, wohl aber ein 
gutes Stück Gewissenlosigkeit und moralische Minderwertigkeit 
dazu, die Religion zum Propagandamittel egoistischer Ten-
denz- und Machtpolitik zu erniedrigen. Die eigentlich kultur-
kämpferisch und kirchenfeindlich Gesinnten waren damals auch 
in der sogenannten neuen Schule, der die Gebrüder Barman, 
Alexis Joris und andere angehörten, nicht gern gesehen; ein 
irgendwie entscheidender Einfluß kam ihnen gar nicht zu. 
Das plötzliche Anschwellen der antiklerikalen, wirtlich religions-
feindlichen Elemente im Wallis zu Beginn der 40er Jahre 
ist nicht zum geringsten Teil, wenn auch unbewußt und 
ungewollt, durch das unversöhnliche und widerspenstige Ver-
halten der Oberwalliscr verschuldet worden. Denn der chao-
tische Interregnumszustand, in dem sich der Kanton damals 
befand, begünstigte und erleichterte die revolutionären Um-
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triebe der Klosterstürmer und Priesterhassei. Hätte Oberwallis 
auf seine überlebten und unhaltbaren Privilegien freiwillig 
verzichtet und die Verfassung vom Jahre 1839 angenommen, 
so wäre ein gemeinsames Vorgehen gegen derlei Fanatiker 
ein leichtes gewesen, und der Sache der Religion wäre mehr 
geholfen gewesen als mit Verdächtigungen aller Art. 

Wir können auf die Kontroversen, die das Abstimmung«* 
résultat im Gefolge hatte, nicht näher eingehen. Die an-
geführten Zahlen und die beigefügten Bemerkungen scheinen 
uns vollauf zu genügen, um die Zerrissenheit und Ver-
worrenheit erkennen zu lassen, denen der Kanton Wallis 
zum Opfer gefallen war, und um zu zeigen, daß eine Re-
konstituierung des Landes bitter not tat. 

Die Gefahr einer buchstäblichen Zerreißung und Zer-
stückelung des Kantons nahm in der Tat Uerderbendrohende 
Gestalt an. Auf beiden Seiten waren in Voraussicht eines 
durchaus im Bereiche der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit 
liegenden bewaffneten Zusammenstoßes ernstliche Rüstungen 
in^Gange. Die führenden Männer im Oberwallis, unter 
denen wir Namen wie Tafsiner, Stockalper, de Courten, 
Allet, Walter, Ioft, Bürcher, Berchtold a. a. begegnen, 
konnten sich, da ihnen die starke Rückendeckung eines ein-
heitlich geschlossenen Volkswillens fehlte, angesichts dieser 
blutigen Perspektive eines gewissen Angstgefühls offenbar 
nicht erwehren. Sie hofften, ein Tagsatzungsentscheid, der 
die Trennung der beiden Landesteile dekretiere, könnte mög« 
licherweise einer kriegerischen Auseinandersetzung zuvorkam-
men. Tatsächlich bewarben sie sich in einer Denkschrift vom 
17. Januar ') beim Vorort Zürich um einen solchen Inter-

') Mémoire adressé par les 7 dixains orientaux et quelques autres 
communes du canton du Valais aux Etats de la Confédération suisse. 
Beilage A. St. A. 
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vcntionsbeschluß der eidgenössischen Behörde. Die Formu-
lierung ihrer Bitte lautet folgendermaßen: „Fest überzeugt, 
daß die hohen eidgenössischen Behörden diese Treue und 
Anhänglichkeit an eine von sämtlicher Eidgenossenschaft ga-
rantierte Staatsverfassung Rechnung tragen werden, bitten 
die Vertreter der östlichen Zehnen hochdieselbcn dringend 
um deren gerechte Unterstützung, in Handhabung derselben 
Konstitution. Sie können hier ihre Besorgnisse nicht unter-
drücken, daß, wenn sie in Aufrechterhaltung der Verfassung 
von 1815 für den ganzen Kanton unterliegen sollten, das 
seit Jahrhunderten an Freiheit und Selbständigkeit gewöhnte 
Volk der sechs östlichen Zehnten sich eher offen dazu cnt-
schließen dürfte, seine Kantonsbrüdcr, welche nicht mehr ge-
mcinschaftlich mit ihm unter dem von allen Teilen des 
Landes beschworenen Staatsuerbande von 1815 leben wollen, 
zu entlassen, als sich einer ohne seine verfassungsmäßige 
Mitwirkung eingeführten Konstitution zu unterwerfen, welche 
seine teuersten Interessen in höchstem Grade gefährdet". 

Der Staatsrat (Landeshauptmann de Courten, Stock-
alpcr, Dufour, Morand und Burgencr) sah sich einer vcr-
zweifelten Lage gegenüber. I n seiner Hilflosigkeit wandte 
er sich mit einem Schreiben vom 17. Januar an den Vorort, 
um in förmlichen Klagctönen und flehentlichen Ausdrücken 
bessert Vermittlung anzurufen.') Am 26. Januar antwortete 
I . I . Heß namens des eidgenössischen Direktoriums, der 
Vorort sei der Meinung, daß eine Einmischung in den Vcr-
fassungsstreit nicht angehe, mit Rücksicht auf den Beschluß 
der außerordentlichen Tagsatzung von 1830—31, lautend: 
„Die Tagsatzung huldigt einmütig dem Grundsatz, daß es 
jedem eidgenössischen Stande, kraft feiner Souveränität frei-
stehe, die von ihm erachteten Abänderungen in der Kantons-
Verfassung vorzunehmen, sobald dieselben dem Bundesver-

') Lettre écrite par le Conseil d'Etat du canton du Valais au 
Directoire fédéral, Sion 17 janvier 1839. St. A. 
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trage nicht zuwider sind, Es wird sich demnach die Tages-
satzung auf keine Weise in solche bereits vollbrachte oder 
noch vorzunehmende konstitutionelle Reformen einmischen," 
— Im übrigen glaube der Vorort, daß eine Behebung der 
strittigen Rechtsfrage durch eine freiwillige Verständigung 
unter den Parteien sehr wohl möglich sei, und fühle sich 
berechtigt, dem Staatsrat in Erinnerung zu rufen, daß in 
der Landratssitzung vom 14, Dezember 1838 die Notwendig-
kcit einer Verfassungsrcvision und zu Beginn des nämlichen 
Monats auch das Prinzip der verhältnismäßigen Vertretung 
nach der Kopfzahl des Volkes anerkannt worden fei, ein 
Prinzip, das ja im bestehenden Verfassungsentwurf in ge-
rechter und demokratischer Auslegung garantiert werde. Aller-
dings behalte sich die Eidgenossenschaft vor, jeglichen Ge
waltakt und jeglichen Versuch, den Kanton in zwei „vcr-
schiedcnc, von einander unabhängige Verwaltungskorpcr" zu 
trennen, mit allem Ernst und aller Energie zu unterdrücken.') 

Schon fünf Tage fpatcr (am 1, Februar 1839) erneuerte 
der Staatsrat seine Bitte2) um „eidgenössische Mittelung, 
die unseres Hirtenvolkes Sitten, Angewohnheiten und Hilfs-
quellen zu Rat ziehend, die Wünsche der Einen und der 
Andern anhörend, die gegenseitigen Bedürfnisse berücksich
tigend, das süße und edle Tagwerk erfüllen würde, die 
Einigkeit zwischen den verschiedenen Teilen des Landes wieder 
herbeizuführen und herzustellen und die, vergessen wir es 
ja nicht, der oberen Behörde (d. h. dem alten Staatsrat) 
Beistand leisten würde." 3) 

!) Au Grand-Baillis et Conseil d'Etat du canton du Valais, 
26. Januar. 8t. A. 

2) Daß es beut Staatsrat dabei um eine raschest mögliche Hilfe
leistung zu tun war, geht aus folgender dem Vrief beigefügten Bemerkung 
hervor: Nous vous prions de nous adresser votre réponse par la voie 
de Frutigen. 

3) 3t. A. An oie Herren eidgenössischen Kommissarien, Brief von 
Landeshauptmann de Courte«. Sitten, 15. Mai 1839. 
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Die Antwort des Vororts ließ diesmal nicht lange auf 
sich warten. M i t Brief vom 7. Februar ward der alten 
Regierung die Ankunft zweier eidgenössischer Kommissäre, 
der Herren Landammann Baumgartncr oun S t , Gallen 
und Schultheiß Schaller von Frciburg, angekündigt mit 
dem Ersuchen, den beiden Delegierten eine günstige Auf-
nähme zu bereiten und ihren Vorschlägen williges Gehör zu 
schenken. 

Am 12. Februar langten Vaumgartner und Schaller 
in Sitten an. Cs war ihnen die Weisung erteilt worden, 
auf eine friedliche Ausgleichung des Zwists und „auf eine 
Verfassungsrcvision im Sinne der von den llnterwalliscrn 
angestrebten Rechtsgleichheit hinzuwirken". Eine solche Vcr-
fassungsrevision hatte indes bereits durch den Verfassungsrat 
unter Nichtbeteiligung der Regierung und der sechs oberen 
Zenden stattgefunden. Es konnte alfo nicht die- Aufgabe 
der Vermittler sein, als Anwälte der Regierung aufzutreten, 
die eigentlich keine Regierung mehr war, da sie als der 
eigentliche Herd der Reaktion, die einzig wirksame Stütze der 
revisionsfcindlichcn Zenden erscheinen mußte, und als Uer-
fassungsmäßige Behörde an Ansehen täglich einbüßte, weil 
der verfafsungsmäßige Zustand, dem sie ihr Dasein verdankte, 
durch die Emanzipation der westlichen Zenden zusehends 
schwand und verblaßte. Zudem stand die Abstimmung über die 
neue Verfassung unmittelbar vor der Türe. Fürs erste konnte 
folglich das Bestreben der Kommission nur dahin gehen, dem 
Verfassungsentwurf vom 30. Januar die Zustiminung auch 
der oberen Zenden zu sichern. 

Der Versuch hiezu mißlang, wie wir schon oben er-
wähnten. Eine von Vertretern sämtlicher Oberwalliser Be-
zirke zahlreich besuchte Versammlung in Brig, die Bauin-
gartner und Ochaller im Einvernehmen mit der Regierung 
auf den 17. Februar angesetzt hatten, sprach sich einhellig 



für unbedingtes Festhalten an der 1815 er Verfassung 
aus.1) Die Mahnungen der Kommissare, auf die Fort-
setzung der uerhängnisvollen Fehde zu verzichten und die 
dem Geist und Zug der Zeit sowie den Forderungen.der 
Gerechtigkeit entsprechende politische Gleichheit anzuerkennen, 
blieben fruchtlos. 

Baumgartner und Schalter entschlossen sich zu einem 
neuen Versuch, I n einem warm gehaltenen Aufruf an das 
gesamte Walliser ^olk, der das Datum des 22, Februar tragt, 
forderten sie die Bürger auf, um jeden Preis eine Trennung 
in zwei Halbkantone zu verhindern und zu diesem Zweck auf 
der Grundlage der Einheit des Kantons und der politischen 
Gleichheit der Bürger zu einer gemeinsamen Verfassung^ 
revision sich die Hand zu reichen. Gleichzeitig berief der 
Staatsrat eine Versammlung ein, an der je zwei Vertreter 
sämtlicher Zenden teilnehmen sollten, und lud auch die eid-
genössischen Kommissäre ein, dieser auf den 26. Februar 
festgesetzten Tagung beizuwohnen. Dieselben erklärten sich 
unter der Bedingung einverstanden, daß die Versammlung 
von vornherein auf die in der Proklamation vom 22. Fe-

') Wie das Volk (legen die eidgenössischen Kommissäre aufgehetzt 
wurde l'un Seite der Oberwnlliser Magistrate, zeigen folgende, haßgeifernde 
Sätze im schon wiederholt erwähnten Bericht an das Wallis« Volt über die 
Angelegenheiten und die Ztaatsumwälzung von Wallis, S , IN, „Ich will 
den Leser nicht lange über da« Vcnchrnen der zwei Schutzhelden der Re-
oolution aushalten; ihr voraus gefaßter (Grundsatz, OberwalliZ auf was 
immer für eine gesetzwidrige ungerechte Weife z» empören, zeigte sich bald, 
man hörte bald den Ton einer übeltlingcnden Schelle, und verkostete bald 
die auf einem Schub aufgeführten giftigen Früchte eines schlechten „Baum-
gartens". Tie Schneider ähnlichen Kommissäre bemühten sich vergebens, 
das Volk gegen die Regierung aufzuhetzen, Sie schüchterten dasselbe nicht 
mit Drohungen, sie werden auf dem Haupte von Oberwallis glühende 
Kohlen anzünden, denn das Volk zeigte diesen Herren, wie sie die An-
gelegcnheit Wallesiens auf der Wagfchale der Parteilichkeit mit dem Ueber-
gewichte ihrer eigenen Willensmeinung abgewogen haben usf." 
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bruar festgelegten Nicht- und Grundlinien einer Uorzuneh« 
wenden Verfassungsreform sich einigen könne. *) 

Am 26. Februar trat die vom Staatsrat aufgebotene 
Kommission in Sitten zusammen. Nach der Eröffnungs-
rede des Landeshauptmanns gelangte ein Schreiben der 
eidgenössischen Delegierten zur Verlesung, worin die Ver-
tretet der oberen Zenden noch einmal dringend ersucht wurden, 
der Nevisionsbewegung sich anzuschließen und ihre isolierte 
Haltung aufzugeben, ansonst sie niemals auf eine Unter-
stützung der Eidgenossenschaft rechnen könnten, wohl aber 
eine zwingende Intervention derselben herausfordern dürften. 

Nutzlose rhetorische Plänkeleien waren die Antwort auf 
diese wohlgemeinten Warnungen. Mit Recht sagt Kämpfen, 
der als demokratisch denkender und objektiv urteilender Ge-
schichtsforscher das trotzküpsische Gebaren seiner LandHleute 
während des Verfaffungszwistes zu wiederholten Malen in 
schärfster Weise geißelt8): „Es ist sehr zu bedauern, daß 
diese zeitgemäßen Ratschläge von Seite der Oberwalliser nicht 
die verdiente Berücksichtigung gefunden haben; manches Un-
heil wäre dadurch vom Vaterlande abgewendet worden. 
Starres Festhalten am Bestehenden und Alten ist nicht immer 
von Gutem. Jede Zeit will ihre Reformen — oder Opfer haben ! " 

Um den uferlosen Debatten ein Ende zu bereiten, for-
derten die unteren Zenden von der Gegenpartei schriftliche 
Kundmachung ihrer kontreten Wünsche und Postulate, worauf 
die Oberwalliser ohne Zögern ihre Mitarbeit am Werk der 
Verfafsungsreform von der Annahme folgender Bedingungen 
abhängig machten, die in 13 Artikeln niedergelegt wurden 
und in folgende Hauptpunkte zusammengefaßt werden können: 

1. Unsere heilige Religion, die Rechte der hochwürdigcn 

*) Bei dieser Darstellung sind hauptsächlich die Briefe des Landes-
Hauptmanns de Courten an den eidgenossischen Vorort uom 5. und 23. März 
benutzt worden, 

2) Kämpfen, S . 192. 
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Geistlichkeit und der geistlichen Korporationen sollen gehörig 
gewährleistet werden, 

2. Das Referendum aller Gesetze an die Zendenräte 
und Gemeindeversammlungen. 

3. Die Gesandten auf den Landrat, die Ienden und 
Gemeindebehörden sollen unmittelbar durch das Volk er-
nannt werden. 

4. Schaffung zweier, die oberen Zenden auf der einen, 
die unteren Zenden auf der andern Seite umfassenden Be-
zirke für das Finanzwesen, 

5. Die Wahl von vier Staatsräten durch die ressiektiven 
Bezirke zu gleichen Teilen, Die Wahl des fünften Staats-
rats durch den Landrat. 

6. Ausdrücklicher Wunsch für Herabsetzung des Salzes 
auf einen Batzen das Pfund.') 

Die Zendenvertreter von Unterwallis antworteten, sie 
seien bereit, über die vorgelegten „Friedensanträge" in Ver-
Handlungen einzutreten. Immerhin müsse vorerst der Vor-
schlag auf Schaffung zweier Bezirke für das Finanzwesen 
und die Ernennung der Staatsräte von den östlichen Zenden 
aufgegeben werden, da ein solches Zwitterding mit der un-
erläßlichen Verwaltungseinheit des Kantons nicht vereinbar 

l) I n einem Zuruf der oberen Zenden an dci§ Volk von Wallis 
(St. A. Impr. I I 18) heiht es: „Stets bestrebt, den Frieden wieder her-
zustellen, versammelten sich die Vertreter der oberen Zenden auf eine von 
seiner Exzellenz Herrn Landeshauptmann de Courten, dem rechtmäßigen 
Oberhaupte unseres Kantons erlassene Einladung am 26. Februar 1839 
in Sitten, um den Vertretern unserer Mitbürger des unteren Wallis 
Friedeusautrcige zu machen, welche darin bestanden: . . , folgen die ge-
nannten Punkte. „ . . . Teure Mitbürger, hier seht ihr die wesentlichsten 
Anträge, die wir als Ersah für die Zugabe der Volksueltretung nach Kopf-
zahl, und zwar im Verhältnis auf einen Gesandten auf 2000 Seelen, 
verlangt haben." 

Sitten, den 1. März 1830. 
Taffiner: Goms, Stockalper: Brig, Andenmatten: Vifp. 
Rothen: Rarern. Allet: Leuk. Teyta: Siders. 
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sei. I n einer kategorischen Erklärung weigerten sich die 
Vertreter der östlichen Zendcn, die angefochtene Bedingung 
fallen zu lassen. Die Folge davon war die sofortige Auf-
lösung der Versammlung, Die offenkundige mala fides der 
Oberwalliser Potentaten hatte ein erneutes Fehlschlagen der 
eidgenössischen Vermittlungsversuche zu bewirken vermocht. 

Baumgartner und Schaller hatten die Absicht der Ober-
walliser durchschaut. Separate Besprechungen, die sie vor-
sichtshalbcr noch mit Vertretern der Zenden Hsrcns, Siders 
und Leuk abhielten, bestärkten sie in der durch die bisherige 
Erfahrung erhärteten Ueberzeugung, daß es den oberen Zendcn 
mit der Anerkennung der auf den, Prinzip der ^lechtsgleich-
heit beruhenden équivalente» Volksvertretung und ihrem mit 
schlau berechneter Zeit- und Wortucrgeudung proklamierten 
Friedenswillen gar nicht ernst gemeint war, daß sie vielmehr 
bewußt und allen Einwendungen zum Trotz unannehmbare 
Forderungen stellten, uni einer Trennung des Kantons zu 
rufen und sich so dem neuen unliebsamen Staatsrecht, das 
eine sehr fühlbare Herabminderung ihres bislang vorherr-
schenden politischen Einflusses bedeutete, zu entziehen. Die 
eidgenössischen Kommissäre einigten sich aus solchen und ahn-
lichen Erwägungen heraus auf eine neue Taktik, I n ihrer 
Proklamation vom 1. März stellten sie sich einfachhin auf 
den Standpunkt der llnterwalliser, den sie als billig und 
rechtmäßig anerkannten. Statt neuer Vermittlungsanträge 
richteten sie diesmal die ausdrückliche und bestimmte Auf
forderung an die oberen Zenden, der Verfassung vom 30, Ja-
nuar 1839, die vom Walliser Volt mehrheitlich bestätigt 
worden sei, unverzüglich beizutreten und sich an den vor-
geschriebenen Wahlen auf den Großen Nat zu beteiligen. 
Die Regierung wies die Veröffentlichung dieser Proklamation, 
deren Inhalt ihrer Ansicht nach aus Trugschlüssen bestehe 
und mit dem wahren Sachverhalt nicht übereinstimme, rund-
weg von der Hand, worauf die vorürtlichen Delegierten 
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jedes amtliche Verhältnis mit der sogenannten Regierung 
einstellen zu müssen glaubten und die Publikation des Auf-
rufs auf eigene Faust unternahmen.') 

Baumgartners Plan scheint unseres Trachtens folgender 
gewesen zu sein 2) : Neue Kompromißvorschläge führen nach 
den gemachten Erfahrungen zu keinem Ziel. Es muß darum 
energisch gehandelt werden. Die renitenten Elemente im 
Oberwallis, die augenblicklich in den obern Zenden noch ton-
angebend sind, müssen vor ein tait accompli gestellt werden. 
Der Vorort will, daß der Kanton auf dem Fuße der Rechts-
gleichheit rekonstituiert werde. Von einer solchen Rechts-
gleichheit aber will Oberwallis einstweilen noch nichts wissen. 
Unter- und Mittelwallis, die in ihrer erdrückenden Mehrheit 
einer das Prinzip der Rechtsgleichheit konsequent durch-
führenden Verfassung zugestimmt haben, ist darum volle 
Aktionsfreiheit zu gewahren. Der Große Rat wird zusammen-
treten, eine neue Regierung wählen und Oberwallis auf-
fordern, den neuen BeHürden sich zu unterziehen. Die Macht 
der Reformzenden wird durch ein folch folgerichtiges, ziel-
bewußtes Vorgehen erheblich steigen. Beharrt dann Ober-
Wallis trotzdem auf dem alten Verfassungszustand, so kann 
über seine Trennungsabsichten kein Zweifel mehr bestehen. 

1) In einem Schreiben des Staatsrats vom 5. Würz an den eid-
genössischen Vorort lesen mir: «Ce langage de la part des commissaires 
envers l'autorité qui les avait appelés comme médiateurs nous a aussi 
surpris qu'affligé, car ils nous ont sait la déclaration qu'à défaut 
d'une réponse satisfaisante à leur demande, ils se verraient obligés 
de cesser leurs rapports officiels avec le Conseil d'Etat. Mais nous 
n'avons pas cru pouvoir adhérer au vœu de MM. les commissaires. 
En leur répétant les motifs de notre refus, nous avons exprimé 
l'espoir qu'ils en apprécieraient la loyauté et que rien n'empêcherait 
la continuation de rapports dont l'interruption serait pour nous le 
sujet de bien vifs regrets. » 

2) Eingehendes und vergleichendes Studium der einschlägigen Quellen 
und Aktenstücke haben uns zu dieser wie uns scheint einzig möglichen Er
klärung geführt. 
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Der Vorort verhält sich aber einer Trennung gegenüber 
grundsätzlich ablehnend. Es wird ihm folglich kein anderer 
Ausweg bleiben, als durch Machtgebot die Oberwalliser zur 
Anerkennung des Prinzips der Rechtsgleichheit und der Un-
teilbarkeit des Kantons zu Heranlassen. 

I n einem Schreiben vom 5. März benachrichtigten Baum-
gartner und Schaller das eidgenössische Direktorium von 
den unternommenen Schritten. Die Antwort muß wider Er-
warten mißbilligend gelautet haben. Denn sonst ließe es 
sich auf keine Weise erklären, daß bereits ain 9. März vom 
eidgenössischen Vermittlersiaar neue Vergleichsvoischläge pro-
klamiert wurden, die nur auf ausdrückliche Weisungen von 
oben zurückzuführen sind und eine ausgesprochen regressive 
Tendenz verraten, mit den am I.März feierlich verkündeten 
Programmpunkten nicht in Einklang zu bringen sind und 
einem auf den ersten Blick völlig unerklärlichen Abschwenken 
von der eingeschlagenen Richtung gleichkommen,') 

Die neue Kundgebung wandte sich vorab an die west-
lichen Zenden mit dem Ersuchen, in der schonenden Rück-
sichtnahme auf die geistlichen Rechte noch entgegenkommender 
sich zu zeigen und zur Erwählung eines neuen und allge-
meinen Verfassungsrats zu schreiten. 

Das sich das Volk von Unter- und Mittelwallis nach 
all den gegebenen Versicherungen und Versprechungen auf 
tatkräftige Unterstützung seiner Bestrebungen nicht dazu ent-
schließen konnte, die glücklich eingeleitete Offensive abzubrechen 
und den Rückzug in die alte Verteidigungsstellung anzu-
treten, kann ihm gewiß nicht zum Vorwurf gemacht werden, 

y) Wie es kommen tonnte, daß die Haltung des Vororts plötzlich an 
Sicherheit und Bestimmtheit verlor, ertliirt Kämpfen dadurch, daß „der 
Vorort Zürich sich wegen dem Ttrnußenhandel förmlich in den' haaren 
lag", daß man in Oberwallis „gerne nn den Sturz der vorörtlichen Re-
gierung glaubte und die Kommissäre auf diese» Glauben hin unzweideutig 
an die Unzuverlässigteit ihrer amtlichen Stellung erinnert wurden." 
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Zudem hatten die Neuwahlen des Großen Rates bereits am 
4, März stattgefunden. Die unteren Zenden waren der 
kompromittierenden Kompromisse und des Hin- und Her-
redens satt. Sie wollten nunmehr endlich Taten schauen 
und schaffen. Am 20. März trat der Große Rat, gebildet 
aus den Vertretern der Bezirke Sitten, Entremont, Monthey, 
Martigny, S t . Maurice und Monthey in der Landeshaupt-
stadt zusammen. 

Als -in den 7 oberen Zenden bekannt wurde, daß der 
westliche KantonstcÜ ernst zu machen gedenke, beschloß die in 
Sidcrs tagende Kommission der Oberwalliser Deputierten, 
einen versöhnlicheren Ton anzuschlagen und um des guten 
Scheins nach außen willen nachgiebige Friedensliebe zu mar-
kieren. Die genannte Kommission fertigte demgemäß am 
20. März neue Vorschläge aus, die einige wesentliche Zu -
geständnisse enthielten und mittelst derer die oberen Zenden 
einem Verfassungsrate beizutreten und den Grundsatz der ver-
hältnismäßigen Volksvertretung und der Einheit des Kantons 
anzuerkennen sich bereit erklärten.') Diese Vermittlungs-

') St. A. Irnpr. Proclamation adressée au peuple du Valais par 
les représentants des 6 dixains orientaux et celui d'Hérens. Sierre, 
le 20 mars 1839 — dernière proposition des représentants soussignés : 

1. La reunion de l'assemblée aurait lieu sur la convocation du 
Conseil d'Etat; les dixains y seraient représentés à raison d'un député 
par 1000 âmes; la fraction de moitiée plus 1 compte pour un entier. 

2. Le référendum de toutes les lois, capitulations militaires et 
décrets de finance et de naturalisations au Conseil des dixains et 
aux assemblées communales est garanti. 

3. Les droits et immunités du vénérable clergé et des corporations 
religieuses sont maintenus. 

4. Les droits d'entrée sur les denrées de première nécessité ne 
pourront être augmentés; ceux des vins sont maintenus aux taux 
actuels. 

5. Aucun impôt direct ne pourra être créé que par les ' j , des 

7 
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antrage wurden indes nicht von allen Zenden des oberen 
Landesteils genehmigt.l) 

Der Große Rat ließ sich durch die unerwartet ein-
setzenden Friedenssircnen nicht beeinflussen. Er war viel-
mehr der Meinung, es handle sich neuerdings um eine auf-
gelegte Kriegslist, Am 22. März wählte er den neuen 
Staatsrat und ließ die alte Negierung wissen, daß ihre 
Amtsverrichtungen nunmehr beendigt seien, was von der 
letzteren unter feierlicher Verwahrung mit folgenden Worten 
bestritten wurde: « Les 7 dixains orientaux orït renou
velé de la manière la plus solennelle leurs prote
stations contre le nouvel ordre de choses, et ils nous 
ont requis formellement de ne point abandonner le 
gouvernement, de ne point nous laisser dessaisir d'un 
pouvoir qui nous a été confié par une assemblée com
posée des réprésentants de tous les dixains, seule 
assemblée qui ait mission légale de recevoir et de 
transférer à d'autres le dépôt qui nous a été confié. 
Nous ne quitterons donc point le gouvernail d'Etat 
et nous protestons contre tout acte qui entraverait 
notre action gouvernementale. » 2) 

Es stunden sich somit in der Tat zwei Negierungen 
und zwei Verfassungen gegenüber.') Die Lage des Kantons 
war ernster und besorgniserregender denn je. Baumgartner 

suffrages du pouvoir législatif et saus avoir été sanctionné par la 
majorité des citoyens actifs. 

6. Jusqu'à l'acceptation d'une nouvelle constitution par la majorité 
du peuple l'ordre des choses actuel est maintenu. 

') Bericht on bas Walliser Volt 1840, S. 20. 
2) Vgl. Lettre du Grand-Baillis de Courten au Directoire fédéral 

du 23 mars. St. A. 
8) SSon ber alten Regierung Hatten sich zwei Mitglieber ber neuen 

Verfassung angeschlossen, unb auf ber anbern Seite weigerten sich bie 
beiben »om Großen 3t«t in ben neuen Staatsrat gewählten Oberwalliser, 
ihr Amt anzunehmen. 
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schlug dem Vorort nochmals als einzig mögliche Rettung 
die Nelonstituierung des Kantons durch eidgenossisches Macht-
gebot vor ( „. . . es fei der Kanton Wallis, wenn nicht un-
verweilte freiwillige Rekonstituierung eintritt, auf der Grund-
läge der von Bundes wegen als verbindliche Vorschrift zu 
erlassenden und unverändert aufrecht zu erhaltenden Ver-
glcichsartikel vom 9. März laufenden Jahres nötigenfalls 
mit Anwendung der erforderlichen Koerzitivmittel zu re-
konstituierend) Er begibt sich nach Zürich, um seine An-
träge zu begründen. Der Vorort erklärt, die Verantwortung 
eines Machtgebots nicht wagen zu können, worauf Baum-
gartner seine Demission als Unterhändler gibt. Dem jßrä-
stdenten Emanuel de la Harpe von Lausanne wird als 
Nachfolger Vaumgartners bedeutet, mit weiteren Vermitt-
lungsvorschlägen sein Glück zu versuchen.2) 

* * 

La Harpes und Schallers Bemühungen, eine gegen-
seitige Wiederannäherung der beiden Landesteile herbeizu-
führen, blieben anfänglich nicht gänzlich erfolglos. Auf ihr 
unablässiges Drängen hin faßte der Große Rat am 3.Mai 1839 
folgenden Beschluß: 

« L e G r a n d Conseil du canton du Vala is sur le 
p réav i s du Conseil d 'E ta t en réponse aux propos i t ions 
de réconci l ia t ion faites pa r les commissaires fédéraux 
en da te du 9 avr i l dernier , voulan t donner une p reuve 
nouvel le de l 'espr i t de paix qui l 'anime, a r r ê t e : 

') Vgl. bett unterin 17. März datierten Hauptbericht Baumgartners 
und Schallers an den eidgen. Vorort (St. A.) und ferner die Ausführungen 
darüber im Bericht an das Wallifer Volt 1840. 

•) Siehe Bericht an das Wallifer Volk, Seite 23. „Baumgartner 
wurde sobald durch die auf Haß und Abneigung gestimmte Harpe erfetzt. 
Die Oberwallifer erinnerten sich, es möchte ein Abkömmling jener fein, 
die anno 1798 hinter den Franzosen herplünderten. Es hatte dieser seine 
Verföhnungsvorfchläge bald beendigt. Jene vom 9. April wurden baldigst 
durch die vom Großen Rat ersetzt" usw. 
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Art. 1. Les députés des 6 dixains ocidentaux 
consentent à rentrer en discussion sur la constitution 
avec les autres parties du pays représentées comme 
ces dixains par un député sur mille habitants d'après 
le recensement de 1837 . . . Aucune autre condition 
préalable ne sera stipulée. 

Art. 2. L'assemblée sera convoquée par les com
missaires fédéraux. Elle s'occupera de la représen
tation du vénérable clergé et elle arrêtera ensuite, 
à la majorité absolue, les dispositions constitution
nelles. 

A.rt. 3. Le nouveau travail sera soumis à le 
sanction du peuple. 

Art. 4. Jusqu'à l'acceptation de ce travail le 
status quo que le Directoire fédéral reconnaît et les 
droits acquis sont maintenus. 

Art. 5. Le peuple sera consulté sur ce qui pré
cède dimanche prochain, 5 courant, et le résultat de 
la votation sera immédiatement transmis au Conseil 
d'Etat par l'intermédiaire des présidents des dixains. 

Le président du Grand Conseil, Barman, docteur 
en droit. » 

Man batte meinen sollen, solch edler Nachgiebigkeit 
gegenüber werde sich Oberwallis nicht mehr fremd und feind-
lich verhalten können. Und dennoch ward der obige Beschluß 
von den Vertretern der oberen Zenden einstimmig verworfen. 
Es blieb nichts anderes mehr übrig, als den Entscheid der 
Tagsatzung abzuwarten. Zwei Deputationen, eine für die 
unteren Zenden, bestehend aus Dr. Josef Barman und 
Charles de Nivaz, die andere für die oberen Zenden, be-
stehend aus Moritz von Stockalper und Kaspar Zenruffinen, 
reisten nach Zürich, wo die Tagfatzung anfangs Juli zu-
sammentrat, um als Anwälte ihrer respektiven Regierungen 
womöglich wirksame Werbearbeit zu leisten. Beiden De-
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putattonen wurde der Zutritt zur Versammlung verwehrt. 
Am 11, Juli faßte die Tagsatzung den Entschluß zur Re* 
konstituierung des Kantons, und zwar „angesichts der Tat-
fache, daß die Beschlüsse des Landrates des Kantons Wallis 
und später die Verhandlungen eines Verfassungsrates be-
treffend die Revision der Verfaffung die tatsächliche Tren-
nung des Landes hervorgerufen haben («. . . on t provoqué 
de sait la division du pays en deux administrations»), 
unö in der Ueberzeugung, daß die Tagsatzung eine Trennung 
des Wallis nicht duldet, daß sie aber sieht, daß eine solche 
ohne ihre Intervention nicht verhindert werden kann." 

Art. 1 des Tagslltzungsbeschlusses tautet: „Es wird im 
Verhältnis von einem Vertreter auf tausend Seelen der 
Gesamtbcvölkerung des Landes ein Verfassungsrat gewählt 
werden, der die Rekonftitution des Wallis an die Hand 
nehmen und die Ausarbeitung einer die politische und ad-
ministrative Einheit statuierenden Verfassung vornehmen soll." 

Art. 5 lautet: „Die Verfassung wird als angenommen 
betrachtet werden und sich aller aus dem Bundesvertrag 
fließenden Rechte erfreuen dürfen, wenn in einer reglemen-
tarischen Abstimmung die absolute Mehrheit der stimmfähigen 
Bürger sich zu ihren Gunsten erklärt haben wird." 

Am 29. Juli trafen die Deputierten der Reformzenden 
in Befolgung der Vorschrift der Tagsatzung in Sitten ein 
und bildeten den Verfassungsrat. Oberwallis hatte sich dem 
Beschluß der eidgenössischen Behörde nicht unterworfen. Die 
43 anwesenden Vertreter, die die Mehrheit der Gesamtzahl 
ausmachten, da die letztere 77 betragen hätte, begannen 
unverzüglich mit der Ueberarbeitung der Ianuarverfafsung, 
die bereits am 3, Aug-ust vollendet und vom Verfassungsrat 
einstimmig angenommen wurde. Die Augustverfassung 1839 
wird uns im nächsten Kapitel näher beschäftigen. 

Um den Ueberblick über die Ereignisse nicht zu verlieren, 
in deren Rahmen die Augustverfassung hineingehört, fügen wir 



- 102 — 

unsern Ausführungen eine bündige Darstellung bei, die Lud-
wig Snell in seinein Schweiz. Staatsrecht, 2. Bd. (S. 842/43) 
über die Hauptmomente des weiteren Verlaufs des Ver-
faffungszwistes im Kanton Wallis bis zur eigentlichen Re-
konftitutierung gibt. 

„Am 25. August stimmte das Volk, unter der Aufsicht 
der eidgenössischen Repräsentanten, über die neue Verfassung 
ab (und von 8206 Stimmenden verwarfen sie nur 601). 
Am 3. September konstituierte sich der neugewählte Große 
Rat (49 Glieder anwesend) und ernannte Staatsrat und 
Tagsatzungs-Gesandte. Der stabile Teil von Wallis be« 
harrte aber in seiner reaktionären Stellung und verlangte 
sogar durch ein Kreisschreiben vom 7. September an alle 
Stände Trennung. Die oberste Bundesbehörde hätte 
nur eine zwingende Intervention gegen Oberwallis de-
kietieren müssen, wie die Herren Baumgartner, Neuhaus 
u. a. rieten: aber diese Behörde bot ein klägliches Schau-
spiel von Ratlosigkeit und Schwanken d a r . . . . Seit dem 
16. August bis 14, September waren die eidgenössischen 
Repräsentanten auf 8 Berichte an die Tagsatzung ohne Ant-
wort gelassen worden. Die heillose Reaktion im Kanton 
Zürich, unglücklicherweise damals Vorort, gab auch der Tag-
satzung eine regressive Tendenz. Am 23. September war 
die illegale, aus einem Gewaltakt entsprungene Zürcher Re-
gierung als vorörtliche anerkannt worden, und diese trat 
nun entschieden auf die Seite der Reaktion. Am 24. Sep-
tember fand eine Abstimmung über Wallis statt, aber nur 
Bern, Solothurn, Luzern, Aargau, Waadt, Genf, St. Gallen, 
Thurgau, Graubünden, Appenzell A. Rh. und Baselland 
stimmten für Anerkennung der von der Tagsatzung am 
11. Juli beschlossenen Rekonstituierung der Verfassung — 
9 und 2 halbe (nicht zählende) Stimmen. Obgleich damals 
eine einfache Aufforderung der Tagsatzung genügt hätte, 
Oberwallis der Verfassung zu unterwerfen, denn die Ober-
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walliser Regierung in Siders lag in den letzten Zügen. Nach 
einer neuen Diskussion stimmten Uli, Schwyz, Unterwalden, 
Zug, Zürich, Neuenburg, Freiburg, Glarus, Schaffhausen, 
Tessin, Bünden. Appenzell I.-Nh, und Basel-Stadt (11 und 
2 halbe Stimmen) für einen neuen Vermittlungsversuch. 
Appenzell A.-Rh. stimmte am 28. September auch bei und 
füllte die zwölfte Stimme aus. Vaumgartner schrieb da« 
mals: „Der Frevel ist verübt, die Tagsatzung ist zur ari-
stokratischen Fratze geworden." . . . Der Oberst Emanuel de 
la Harpe hatte seine Stelle als eidgenössischer Kommissar 
niedergelegt, weil die Tagsatzung „ihr gegebenes Wort ge-
biochen hatte" (vgl. S t . A. Lettre de Mr. de la Harpe re
présentant fédéral dans le canton du Valais à la Diète 
fédérale du 30 septembre 1839. Impr. II . 18). Der 
Staatsrat von Unterwallis erließ am 30. Oktober ein Kreis-
schreiben an alle Stände, worin er erklärte, er werde durch 
keine neue Vermittlung sich die durch den Tagsatzungsbeschluß 
vom 11. Juli erworbenen Rechte rauben lassen. Die neuen 
Vermittler und der Vorort neigten sich entschieden auf die 
Seite von Oberwallis . , . Die eidgenössischen Repräsentanten 
hatten nach drei Monaten Aufenthalt Wallis verlassen, ohne 
irgend etwas ausgerichtet zu h a b e n . . . . Nur die Waffen 
schienen Entscheidung bringen zu können. (Es folgt eine kurze 
Schilderung des blutigen Waffenganges, der mit dem Siege 
der unteren Zenden endete). Die von dem Vororte abge-
sandten neuen eidgenössischen Vermittler ersuchten nach dem 
Siege der Unterwalliser die Regierung von Waadt, Truppen 
ins Wallis einrücken zu lassen — also offenbar im Interesse 
des Oberwallis — aber Waadt lehnte das Gesuch ab. Die 
oberen Zenden schlössen sich nun allmählich an die neue 
Verfassung an, und am 18. Mai 1840 war der gesamte 
©rosse' Rat vollständig versammelt." ') 

' ) Es tonnte nicht unsere Aufgabe und Absicht sein, eine detaillierte 
Schilderung dieser von Ludwig I n e l l nur in groben Umrissen gezeichneten 
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Ereignisse zu geben; indes glaubten wir nuf die Begebenheiten bis zum 
Tagsatzungscntscheid und namentlich bis zur Demission Naumgartncrs näher 
eingehen zu müssen, weil die Geschehnisse dieser Periode auf die Eutwick-
lung der Dinge und nuf den Ausgang des Verfassungsstreites «on aus-
schlllggcbender Bedeutung waren, weil sie ein Bild der damaligen politischen 
Zustände im Wallis geben und zudem für das Verständnis der August« 
Verfassung unbedingt herbeigezogen werden müssen. 

Wir halten es für notwendig oder doch zum miudestcn nützlich, zur 
Beleuchtung dieser geschilderten Ereignisse den oben genannten Brief de 
la Harpes an die Tngsatzuug uom 30. März 1839 anzuführen und dessen 
Inhalt in folgenden Punkten zu resümieren: 

a) La Harpe parle de la révocation et du remplacement par 
M. Frey de Maillardox et de Meyenburg, « c'est la première connais
sance qui nous a été donné des décisions de la diète depuis notre 
rapport du 19 août, bien que les circonstances fussent difficiles et 
que ce rapport ait été suivi de 19 autres dès lors. G semaines sans 
réponse quelconque ! » 

b) «Le gouvernement né de la constitution du 3 août ne peut 
accepter aucun accommodement, cela fondé sur vos propres déci
sions ; il ne doit écouter ni proposition ni moyen de conciliation aussi 
longtemps que la charte qui le régit n'est pas reconnue par la Con
fédération . . . La réconstitution ordonnée par l'arrêté du 11 juillet 
a eu lieu; l'acte qui s'en est suivi accepté par la presqu'unanimité 
des citoyens est devenu loi fondamentale de l'Etat; ainsi élaborée et 
sanctionnée cette loi pouvait « réclamer la jouissance de tous les 
droits qui résultent du pacte fédéral». Telles sont les expressions 
littérales de l'art, 5 du dit arrêté.» 

c) Et cependant, lorsque les députés nommés par l'autorité con
stitutionnelle se sont présentés en Diète, ils en ont été repoussés. 
Tout est de nouveau mis en question. Qu'il me soit permis de le 
dire sans détours: En se conduisant ainsi, l'assemblée fédérale s'est 
jouée d'un peuple nombreux et vaillant; elle a abdiqué l'autorité 
légitime qu'elle avait droit de prétendre sur les cantons; elle les 
force à chercher un point d'appui ailleurs que dans la Diète: elle a 
creusé elle-même l'abime dans lequel s'engloutira la Confédération, a 
moins qu'un événement heureux etc. 

d) Le Bas-valaisan est fatigué de l'inquiétude qui le travaille 
depuis 8 mois; il ne veut plus d'une intervention qui n'aboutit 
qu'à rendre son état plus insupportable; une voie lui reste: c'est de 
maintenir la position que vous lui avez faite, les droits que vous lui 
avez assurés; il la saisira cette position et saura la défendre. 
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e) De cette manière il est vrai la sépération de fait sera con
sommée, séparation que la Diète a repoussée par 19 voix comme 
mortelle pour la. Suisse. — La Harpe parle encore de la «lâcheté 
dans la question valaisanne», d'une «scène de désordre et de dé
ception» et termine en déclarant: «Je repousse donc toute respon
sabilité de ce moment lundi 30 septembre à sept heures du soir. 
Emanuel de la Harpe. 





Fünfte« Kapitel. 

Vi« V««s«»ss«NO t*«m 3. ttttgufi 1859. 

§ i. Die Revision der 3anualvetta5§ung. 

Die eidgenössischenRepräsentantenLaHarpeund Schaller, 
unter deren Sanktion die Tagsatzung die Rekonstitution des 
Kantons gestellt hatte, x) zögerten nicht, ihr aus genaue Aus-
führung des Tagsatzungsbeschlusses lautendes Mandat ge< 
wissenhaft zu erfüllen. M i t Kreisschreiben vom 17. Ju l i 
an alle Zendenprasidenten gaben sie den Willen der obersten 
eidgenössischen Behörde mit dem Befehl unverzüglicher Be-
kanntmachung in sämtlichen Gemeinden kund und setzten 
die Wahlen des Verfassungsrates auf den 24. Ju l i fest, 
indem sie laut Vorschrift der Tagfatzung2) jedem Bezirk die 
Zahl der zu wählenden Vertreter vorschrieben.') 

') Art. 2 des Tagsatzungsbefchlusses vom 11. Juli: Les commissaires 
fédéraux actuels prendront en qualité de représentants de la Con
fédération les mesures nécessaires pour la réconstitution du canton. 

s) Art. 2 Abs. 2 des Tagsatzungsbeschlusses vom 11. Juli: Us indi
queront à chaque dixain le nombre des représentants qu'il devra 
nommer, en prenant pour base le recensement de la population exécuté 
en 1837 par l'ordre de la Diète. 

'y St. A. Impr. II. 18. Proclamation aux citoyens du Valais 
(17. Juli Sitten, Schall« und Delaharpe). Nous ordonnons : „Les 13 
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Schon am 23. Juli konnten die Vollstrecker des cidge-
russischen Machtgebots der Tagsatzung die Mitteilung machen, 
daß der westliche Landestcil der erlassenen Verordnung sich 
unterwerfe, die alte Regierung in Siders hingegen namens 
der östlichen Zenden den Gehorsam verweigere. ') Tatsächlich 
fanden am Tage darauf (24. Juli) die Wahlen nur in den 
Bezirken Monthcy, S t . Maurice, Martigny, Conthey, Entre-
mont, Sion und in einigen Gemeinden der Bezirke Herens 
und Siders statt. Im Oberwallis hatte eine große, zirka 
400 Mann starke Versammlung, an der u. a. sämtliche Zen
den- und Gemeindepräsidenten sowie zahlreiche geistliche 
Herren teilnahmen, beschlossen, der Vorschrift der Tag-
satzung sich zu widersetzen und zu keiner Nekonstitution die 
Hand zu bieten, sondern einfachhin das Volt von Ober-
Wallis darüber abstimmen zu lassen, ob es die Verfassung 
von 1815 beibehalten wolle oder nichts) Für die kritisch-

dixains nommeront leurs députés dans l'assemblée constituante dans 
les proportions et le nombre ci-après déterminé, savoir: 
Le dixain de Concb.es dont la pop. tot. est de 4393 âmes =F 4 députés 

Brigue 
Viège 
Rarogne 
Loècbe 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremonl 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

;» 
St-Maurice» 
Monthey » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

»4211 
» 5152 
» 4539 
» 4365 
» 7097 
» 74N5 
» 3908 
» 5663 
» 7812 
» 9389 
» 5691 
» 7963 

1 77048 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

= 
= 
— 
= 
= 
— 
= 
— 
= 
= 
= 
= 

4 
5 
5 
4 
7 
7 
4 
6 
8 
9 
11 

8 

77 

•) Louis Ribordy, Documents pour servir à l'histoire contem
poraine du canton du Valais S. 315. 

2) Soute Stiborbn, bessert „Documents" leider stellenweise an Ztl-
»erlässtgt'eit und Vollständigkeit zu wünschen .übrig lassen, gibt über die 

http://Concb.es
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historische Betrachtung weist dieser verhängnisvolle Entschluß 
den nicht zu unterschätzenden Vorteil auf, daß er die Ent» 
schcidung der Frage, ob die vor der Intervention der Tag-
satzung seitens der Oberwalliser gegebenen Versprechungen 

Abstimmung der August-Verfassung folgende, von uns nachgeprüfte An-
gaben: „Le 25 août la nouvelle constitution sut votée par 7605 
acceptants contre (SOI rejetants. Les choses cheminaient ainsi dans 
Jeux courants opposés entre lesquels la force devait décider. La 
Diète fédérale alla plus loin dans ce sens. Elle chargea une commission 
composée de MM. Hess, Neuhaus, Kopp, Baumgartner, de Maillar-
doz, Cramer et Munzinger, d'élaborer un projet de décret d'exécution. 
Baumgartner fut désigné comme rapporteur. Dès que la Diète s'était 
prononcée en principe contre toute séparation de cantons, il n'y avait 
plus d'alternative, il fallait imposer la nouvelle constitution aux di-
xains orientaux, mais par quels moyens, là était la difficulté. Pen
dant que le Bas-Valais se constituait en conformité des ordres de la 
Confédération, le Haut-Valais continuait à agir à sa guise. Il avait 
fait voter dans les communes le 18 août sur la réduction du prix 
du sel et le maintien ou la révision de la constitution de 1815. 

Le résultat de cette opération, dit llilliet Constant, fit connaître 
que, dans le Haut-Valais. 10770 votants voulaient maintenir la con
stitution de 1815 sans changement. Les premiers procès-verbaux ne 
constatèrent pas un seul votant négatif; plus tard, lors de la véri
fication à laquelle se livrèrent les derniers représentants, on préten
dait qu'il s'était trouvé deux opposants ; cette découverte, faite après 
coup, parût être destinée à faire montrer d'une liberté de votation. 
Quoiqu'il en soit, en réunissant aux 10770 votants les votes néga
tifs du Bas-Valais, ces deux fractions de citoyens actifs réunies dé
passaient le chiffre de 11000 votants. A l'oui de ce résultat, les 
staticiens politiques de la Suisse poussèrent un cri d'étonnement ; 
»emparant des tableaux officiels de recensement, faits en 1837, ils 
demandèrent comment les dixains dont la population totale s'élevait 
au chiffre de 34000 habitants, pouvaient fournir 11000 citoyens ha
biles à voter ; citoyens mâles âgés de plus de 18 ans, présents au 
pays n'étant ni interdits, ni malades, ni condamnés, jouissant de la 
plénitude de leurs droits et de leur raison ? Aussi chez les hommes 
les plus impartiaux il s'éleva des doutes graves sur l'irrégularité de 
cette votation et il ne fut pas répondu de manière à dissiper cette 
incertitude." 
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und Zugeständnisse ernst und aufrichtig gemeint waren, we-
sentlich erleichtert. 

Die Tagsatzung scheint mit der Möglichkeit eines der-
gestalt hartnäckigen und unbotmäßigen Verhaltens der Ober-
wallifer gerechnet zu haben, was wir aus Art. 1 Abs, 2 
des Beschlusses vom 11. Juli schließen, der folgenden Wort-
laut hat: „Die Aufgabe der konstituierenden Versammlung 
besteht darin, in absoluter Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder einen Verfassungsentwurf auszuarbeiten, in dem die 
politische und administrative Einheit des Kantons gewahrt 
bleiben soll." 

Am 29. Juli traten die 43 Vertreter der Reformzenden 
in Sitten zusammen, erklärten sich als Assemblée consti
tuante du canton du Valais und wählten neuerdings 
ihren erprobten Führer vi'. Joseph Barman, die Seele der 
ganzen Revisionsbewegung, zum Vorsitzenden, I n seiner 
Eröffnungsrede, die wiederum von hoher staatsmännifcher 
Klugheit und vornehmer Versöhnlichkeit Zeugnis ablegt/) 
sprach er das lebhafte Bedauern darüber aus, «qu'une 
partie du pays, bien peu éclairée sur sa position et 
sur ses intérêts, n'ait pas envoyé de représentants 
dans cette enceinte, » zeichnete in kurzen markigen Zügen 
das vorliegende Arbeitsprogramm und forderte die Ver-
sammlung auf, ihren Versöhnungs- und Friedenswillen da-
durch zu beweisen, daß sie den Wünschen der Oberwalliser 
nach Möglichkeit Rechnung trage. 

Am 31. Juli begann das Plenum mit der Durchbe-
ratung des Entwurfs der Kommission, die keinen geringeren 
als Staatsrat Maurice Barman zum Berichterstatter er-
nannt hatte. Die Revision stellt sich uns dar als eine 

' ) Echo des Alpes, dimanche 4 août 1839, Nr. 27, enthält einen 
eingehenden Bericht Über die Nevisionsarbeit des Verfassungsrates, der 
nelst dem Protokoll der Verhandlungen unserer folgenden Darstellung 
hauptsächlich zu Grunde liegt. 
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gründliche und sorgfältige Ueberarbeitung des Verfaffungs-
entwurfs vom Januars) Die August-Verfafsung ist denn 
auch nichts anderes als eine zweite, völlig durchgesehene 
und im Großen und Ganzen nicht wesentlich veränderte 
Auflage der Ianuar>Verfassung.^) Die vorgenommenen Ab-
änderungen erfolgten zum größten Teil mit Rücksicht auf 
das grollende und protestierende Oberwallis.') 

Art. 2 der Ianuar-Verfassung erfuhr eine Abänderung, 
die nicht bloß redaktionelle Bedeutung hat; hieß es ur« 
sprünglich: „Die römisch-latholisch-apostolische Religion ist 
die Religion des Staates ' sie allein hat einen Gottesdienst", 
so lautete die neue Fassung: „. , . sie allein erhalt einen 
öffentlichen Kultus" («elle seule a un culte public»). 

Art. 4, der besagte, daß der Kanton „durch dieselbe 
Verfassung und durch die nämlichen Gesetze regiert" werde, 
wurde als überflüssig fallen gelassen. 

Nach heftiger, zeitweise leidenschaftlicher Debatte wurde 
auch der Art. 8, der die Preßfreiheit garantiert hatte, mit 
27 gegen 16 Stimmen aufgehoben. Es war dies Wohl die 
bedeutendste und in ihrer politischen Tragweite wichtigste 
Konzession, die vom Verfassungsrat zu Gunsten des Ober-

') «Le projet de constitution n'est autre que la constitution 
du 30 janvier à laquelle sont sait les modifications suivantes » (Echo 
des Alpes Nr. 27). 

2) Die Zusammensetzung des neuen Verfassungsrats bot sozusagen 
das gleiche Bild wie jene des Ianuar-Verfaffungsrats, 

'), «L'évêque ayant déclaré que la liberté de la presse mettait la 
religion en péril, l'art, 8 sut supprimé. L'Art. 13 qui prévoyait la 
création d'une école normale et d'une école moyenne, qui était une 
pierre d'achoppement pour le clergé du Haut-Valais, sut pareillement 
supprimé. L'Art 73 qui établissait le référendum facultatif, fut mo
difié selon le voeu du Haut-Valais et on introduisit le référendum 
obligatoire, absurdité qui fut bientôt démontrée par la pratique.» 

Le 25 août la nouvelle constitution fut votés par 7605 accep
tants contre 601 rejetants.» (Ribordy.) 
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walliser Volkes und zumal des Klerus gemacht wurde, der 
nicht abließ, in Wort und Schrift die Preßfrciheit als Gefahr 
für die Religion zu"uerwünfchen und zu verwerfen, 

Art. 11 der Verfassung vom Januar lautend: „Der 
Walliser ist seinem Vaterland den Militärdienst schuldig- das 
Gesetz bestimmt, was darauf Bezug hat, " wurde ersetzt durch 
Art, 10: „. . . , das Gesetz verteilt auf billige Weise die 
Lasten des Militärdienstes unter alle" («la loi en repartit 
les charges entre tous d'une manière équitable»). 

Im Anschluß an Art. 12 der Ianuar-Verfassung: „Die 
Kosten des öffentlichen Unterrichts in den Kollegien von 
Sitten, S t . Moritz und Brig lasten auf dem Staat," wurde 
folgende Bestimmung eingeschaltet (Art. 12 der August-Ver-
fassung): „Der öffentliche Unterricht wird nach den Bedarf-
nissen des Volkes eingerichtet werden" («l'enseignement 
public sera approprié aux besoins du peuple»). 

Die Art. 13 und 14 wurden unterdrückt, der ersteh der 
die „Errichtung einer Normal- und Mittelschule" vorgesehen 
hatte, weil der Zustand der Finanzen ihn illusorisch machte, 
der zweite, der die deutsche und französische Sprache als 
Landessprachen anerkannte, weil man ihn als überflüssig 
erachtete. Nach längerem Nedeturnier einigte man sich 
darauf, die Bestimmung des Art. 21 der I.-V, betreffend 
die Vertretung der Geistlichkeit im Großen Rat (siehe S . 56) 
unverändert beizubehalten. I n seinem für das Abftimmungs-
ergebnis bedeutungsvollen Votum führte der Abgeordnete 
Joris als Hauptargument für das Festhalten am Art. 21 
die Tatsache an, daß der Klerus allem Anschein nach trotz 
gegenteiliger Behauptungen selbst nicht wünsche, im Großen 
Rat vertreten zu sein, da er ja von dem Rechte der Re-
Präsentation, das die I.-V. ihm einräume, keinen Gebrauch 
gemacht habe. 

Der zweite Absatz des Art. 23, der dem Großen Rat 
„geheime Abstimmung für die ihm zugestellten Ernamsungen" 
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vorschrieb, wurde fallen gelassen, weil die Mehrheit die An-
ficht vertrat, diese Bestimmung gehöre in ein Gefchäfts-
règlement. x) 

Hatte Art. 24 der I.-V. für gültige Beschlußfassung 
„die zwei Dritteile der Gesamtheit der Mitglieder" vorge-
sehen, so hielt man jetzt die absolute Mehrheit der Mit-
glieder für genügend. (Art, 22 Abs. 2 der A.-V.) 

Die Amtsverrichtungen des Großen Rates glaubte der 
Veifasfungsrat wie in Art. 29 der I.-V. belassen zu können. 
Indessen wurden Absatz 14 („der Große Rat berechtigt zur 
Aufstellung neuer und fortbestehender Aemter") sowie Ab-
satz 15 („er gibt sich seine Geschäftsordnung") als unnütze 
und überflüssige Bemerkungen ausgemerzt und dem Alinea 11 
folgende neue Prägung gegeben: „Der Große Rat ernennt 
zu denjenigen geistigen Würden und Pfründen, deren Ve-
stellung dem vormaligen Landrate zukam" («. . . dont la 
nomination appartenait à l'ancienne Diète»), wahrend 
es in der I.-V. hieß: „. . . deren Bestellung dem Staate 
gehört." 

Bei der Durchberatung des Art. 30 der I.-V. über 
die durch den Großen Rat vorzunehmenden Wahlen fand 
eine Uebertragung der Befugnis, den „Postintendant" zu 
ernennen, auf den Staatsrat statt. 

Nach lebhafter Diskufsion beschloß man, die Bestimmung 
des Art. 31, daß zwei Staatsräte im Oberwallis, zwei im 
Unterwallis, einer im Mittelwallis erwählt werden sollen, 
und daß nicht zwei Staatsräte im gleichen Bezirk ernannt 
werden dürfen, aufrecht zu halten. 

Oberwallis hatte gegen Art. 32 der I.-V., der die Cr-
nennung der beiden Tagsatzungsgesandten auf bestimmte 

Vgl. Art. 31 des „Réglementes für den Großen Rat vom 29. No> 
»ember 1839". 6. Band der Gesetzessammlung des Kantos Wallis (1839 
bis 1844): Eidg. Archiv C, XVII . V. 

8 
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territoriale Grenzen festlegte,1) Klagen geltend gemacht, die 
vom Verfassungsrat durch Aufhebung der Gebietsumfchrei-
bung berücksichtigt wurden (Art, 29 der A.-V.), 

Ebenso beschloß man im Hinblick auf die fast allge-
meine Mißbilligung, welche die Anstellung einer Magistrats-
Person an den Gerichtshöfen der Zenden im Volke gefunden 
hatte. Ausmerzung des Art. 47 der I.-V.2) 

Beinahe wäre die direkte Wahl des Großen Rates durch 
das Volk in die A.-V. eingeführt worden. Nur mit schwacher 
Mehrheit gelang es, das Wahlmännersystem (Art. 58 der 
I.-V.) zu retten.') 

Laut Art. 58 der A.-V. ist die Dauer aller öffentlichen 
Aemter auf zwei Jahre festgesetzt. Damit siel die Aus-
nahmeverfügung des Art. 59 Abs. 2 der I.-V., wonach Prä-
sident und Vizepräsident des Staatsrats jährlich erneuert 
werden mußten, hinweg. 

Während laut Art. 70 der I.-V. der Walliser Bürger 
erst mit 30 Jahren das passive Wahlrecht hatte, fand der 
Verfassungsrat es für gut, die Altersgrenze für die Wähl-
barkeit zu einem öffentlichen Amt auf 25 Jahre herabzusetzen 
(Art. 64 der A.-V.). 

Bei den Verfügungen über den Revisionsmodus der 
Verfassung begegnen wir endlich noch einer wichtigen Modi-
fikation: 

I n Art. 76 der I.-V. war statuiert worden, daß die 
Verfassung während einer Frist von fünf Jahren nur dann 
abgeändert werden könne, wenn zwei Drittel der Mitglieder 
des Großen Rates sich dafür aussprechen würden und daß 
nach Ablauf von fünf Jahren die absolute Mehrheit für die 
Vornahme einer Partial- oder Totalrevision genüge. Nach 

' ) „Der Grohe Rät envahit dieselben bei jeder Maisession, den einen 
in den 8 östlichen Zenden, den andern in den 5 westlichen Zenden." 

2) Ziehe S. 62 unserer Abhandlung. 
3) Vgl. unsere Ausführungen auf S. 63. 
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Art. 73 der neuen Verfassung hingegen konnte während fünf 
Jahren unter keinen Umständen eine Verfassungsrevision in 
Frage kommen. Auf der andern Seite anerkannte der Ver-
fassungsrat grundsätzlich, «que le peuple ne pouvait se 
lier pour aucun terme».1) 

Nach diesem allgemeinen, skizzenhaften lleberblick über 
die Neuisionsarbeit des Verfasfungsrats wird uns nun die 
Umgestaltung des Art. 72 der I.-V. betreffend das Vetorecht 
des Volkes etwas näher beschäftigen. 

§ 2. Die Abänderung und Weiterbildung des üetoredrn. 

I n seinem Aufsatz „Referendum, Veto und Initiative 

') Das Verfaffungsreferendum blieb unuernndert. Art, 73, Abs. 2. 
Was die Abstimmung über die A.-V. selber aiibetrisft, ist zu sagen, daß 
die Mehrheit der stimmenden Bürger als entscheidend galt, nicht die Mehr-
heit der Stimmfähigen, In einer Proklamation uom 31. Juli, die Schaller 
und de la Harpe ans Geheiß der Tagsatzung erließen, heißt eS: «Vu 
l'art, de l'arrêté de la Haute Diète portant textuellement: «Le pro
jet de constitution terminé sera soumis à l'acceptation ou au rejet' 
du peuple. Les représentants fédéraux pourvoiront à ce que lors de 
la votation la volonté du peuple puisse se manifester avec une en
tière liberté et d'une manière incontestable.» 

Voulant en conformité de cet article régler ce qui a rapport 
à la votation pré-mentionnée arrête ce qui suit: § 1. Publication de 
la constitution (4 Artikel betreffend gebührende Bekanntmachung des 
Verfassungsprojettes). § 2. 5,Artikel concernant «la confection de la 
liste des votants.» § 3. Votation (5 Artikel betreffend den Abstimmungs-
modus — «2 boîtes: rejet, acceptation.») Art. 14 lautet: 

Les boîtes ayant été déposées dans le local séparé, comme il 
est dit à l'art, précédent, il est procédé à l'appel nominal des vo
tants portés sur l'état nominatif. 

Art, 15. lautet: Chaque citoyen appelé se présente au bureau, 
où il reçoit une boulette ou une autre marque déterminée d'avance 
par le Conseil communal. Il lui est rappelé en même temps par le 
président, que s'il veut accepter la constitution projetée, il doit dé
poser la marque reçue dans la boîte qui se trouvera à sa droite. 

§ 4. Dépouillement du scrutin, confection du procès-verbal, dis
positions générales, 8 Artikel, sehr ausführlich und streng. 
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in den neueren schweizerischen Kantonsverfassungen" ') prägt 
G. Vogt im Hinblick auf die Volksgesetzgebungsformen der 
Regenerationsperiode im allgemeinen und auf die Einführung 
des Veto in St , Gallen (1831) im besonderen folgende epi-
grammatische Formel, deren Wichtigkeit und Richtigkeit durch 
die geistvollen Ausführungen Theodor Curtis 2) nachgewiesen 
und unterstrichen wird: „Das Veto war das Kompromiß, 
auf welches die bäurisch-derb auftretenden Demokraten und 
die wohlgefchulten Staatsmänner des Nepräsentativsystems 
sich verständigten." 

Das; dieser Satz bis zu einem gewissen Grad auch auf 
das Veto im Kanton Wallis angewendet werden kann, haben 
wir bereits im 3. Kapitel § 2 unserer Abhandlung darzu
legen versucht. I n der konstituierenden Versammlung im 
Januar 1839 standen sich in der Tat Männer des Volkes, 
draufgängerische und zeitweise wirklich „bäurisch-derb" auf-
tretende Demokraten auf der einen Seite und Männer der 
Schule, vorsichtig vorgehende und verständig zurückhaltende 
Vertreter des repräsentativen Staatsgedankcns auf der andern 
Seite gegenüber. Idealpolitische und realpolitischc, gefühls-
mäßige und verstandcsmäßige, populär-rechtliche und formal-
dialektifch-juristifche Erwägungen und Anschauungen prallten 
aufeinander. Die Resultante dieser verschieden gearteten 
Komponenten erblickten wir in dem primitiv sich ausnehmen-
den, immerhin aber vcruollkommnungsfähigen und cntwick-
lungsbedürftigen Veto der I.-V. Wir müssen indes, wollen 
wir uns nicht einer wissenschaftlichen Unterlassungssünde 
schuldig machen, für die historisch-politische Erfasfung des 
Walliser Veto und namentlich der Weiterbildung desselben, 
wie sie uns in der A.-V. vor Augen tritt, noch eine andere, 

' ) Tübinger Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschnfl, 28, Vd. 
Jahrgang 1873 S . 369. 

' ) Theodor Curti, Geschichte der schweiz. Voltsgesetzgebung S . 128 sf. 
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nicht minder bedeutungsvolle Ueberlegung anführen und aus-
nützen: 

Es wird dem Leser nicht entgangen sein, daß Ober-
Wallis im Verlaufe des Verfassungsstreits unablässig auf 
das füderale Referendum der 1815er Verfassung, d. h. auf 
das Referendum au die Zendcnräte mit eventueller fakultativer 
Weiterführung an die Gemeinderäte und Gemeindeversamm-
lungen zu sprechen kam und die Wiederherstellung desselben 
verlangte. Damit sollten die reaktionären Bestrebungen nach 
früheren, lange erprobten Mustern gesetzlich geschützt und 
gesetzgeberisch ermöglicht und verwertet und zudem mit einer 
Empfehlungskarte für demokratische Gesinnung versehen wer-
den. Als man aber in den östlichen Zenden den Tag kom-
men sah, da mit dem alten Staatsrecht auch das alte heiß-
geliebte Referendum durch den raschen Szenenwechsel des 
geschichtlichen Bühnenspiels in der Versenkung der Vergessen-
hcit und Vergangenheit verschwinden könnte, wurde die ent-
schiedene Forderung erhoben, daß die neuen, auf dem all-
gemeinen, gleichmäßigen Stimmrecht fußenden Formen der 
Gesetzgebung des Volkes so gestaltet werden sollten, daß 
ein Gebrauch derselben „im konservativ-klerikalen Sinne" 
möglich sei, wie Hilty sich ausdrückt.') Darum drängte 
Oberwallis auf eine von Gesetzes wegen obligatorische Volks-
befragung und Volksabstimmung, da nur das obligatorische 
Referendum ein siegreiches Vordringen des politischen Libe-
ralismus und Radikalismus zum mindesten in Frage stellen 
konnte. Jetzt verstehen wir auch, weshalb Hilty von einer 
„historischen Abneigung der liberalen Partei des Landes 
gegen diese Einrichtung" spricht, und begreifen, warum das 
radikale und antiklerikale Regiment im Jahre 1848 dem 
Referendum den Todesstoß gab.2) Schon in den Verfassungs-

' ) Das Referendum im schweizerischen Staaterecht S . 174, Archiv für 
öffentliches Recht, Bd. 2. 

2) Bei der Abstimmung nom 16. Januar 1848 über die liberale Ver-



— 118 — 

debatten der Konstituante vom August 1839 liefen radikale 
Elemente Sturm wider eine weitherzige und demokratische 
Ausgestaltung des Vetorechts, doch vergebens. Obwohl der 
Verfassungsrat mit der Möglichkeit rechnen mußte, daß eine 
Erweiterung und Erleichterung der volksgesetzgeberischen Tätig-
keit bei der damaligen politischen Konstellation den not-
wendigen fortschrittlichen Reformen Hemmungen bereiten 
werde, vertrat er doch in seiner großen Mehrheit die An-
ficht, man müsse dem Begehren der Oberwalliser möglichst 
weit entgegenkommen und dem Volke eine gesetzgebende Macht 
einräumen, die nicht bloß auf dem Papier stehe, sondern 
praktisch durchführbar sei. Die Haltung des Verfassungsrats 
in dieser Frage beweist aber auch, daß die Revisionisten der 
30 er Jahre in keiner Weise anti-religiöse und anti-klerikale 
Absichten verfolgten. 

Wir haben diefe allgemeinen Bemerkungen vorausge-
schickt, weil sie gestatten, die Neubildung des Vetorechts von 
einem günstigen Standort aus zu betrachten. 

1. Am 2. August kam die Revision des Art. 72 der 
I .-V. im Verfassungsrate zur Sprache. Die Kommission 
schlug vor, dem neuen Art. 67 folgende Fassung zu geben, 
die denn auch vom Plenum bis auf eine kleine Ergänzung 
des Abs. 3, wie wir später sehen werden, gutgeheißen wurde. 

„Die Gesetze, die Militärkapitulationen, die Dekrete über 
Finanzwesen und über die Erteilungen des Kantonsbürger-
rechts, welche vom Großen Rat erlassen werden, sind erst 
30 Tage nach ihrer Bekanntmachung vollziehbar. 

fassung vom 10. Januar gleichen Jahres und über das Dekret betreffend 
die Vereinigung der geistlichen Güter mit dem Staatsvermügen akzeptierten 
viele Gemeinden nur bedingungsweise. Die Verbalprozeffe enthalten charakte-
ristische Bemerkungen einiger Gemeinden. Interessant für uns ist, daß 
nur die Gemeinde Nisperterminen die Beibehaltung des Referendums aus-
drücklich verlangte. Die bedingungsweise Stimnienden wurden weder zu 
den Annehmenden noch zu den Verwerfenden gezahlt. 
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I n dieser Zwischenzeit kann die Mehrheit der Walliser 
Bürger dieselben, wenn sie es für schicklich erachtet, verwerfen. 

Zu diesem Behufe soll der Präsident der Gemeinde die 
llrversammlung zusammenberufen; er hat das Verbale über 
die Abstimmung aufzunehmen und dasselbe dem Zehnen-
Präsidenten zuzusenden," 

Gin Vergleich dieser Bestimmung mit jener des Art. 72 
der I.-V, führt zunächst, rein äußerlich genommen, zu folgen-
dem Resultat: 

Abs. 1 ist redaktionell geändert worden und weist eine 
Verschiebung der Wortstellung auf, indem der unklare Aus-
druck „die vom Großen Rat erlaffenen Gesetze und Dekrete 
über Finanzwesen, über Naturalisationen, Militärkapitula» 
tionen . . . " der oben genannten neuen Fassung wich. Damit 
bezweckte der Gesetzgeber, die Möglichkeit einer falschen Aus-
legung, als ob nur Finanzgesetze dem Veto unterstünden, 
durch eine präzise und unzweideutige Formulierung ein für 
allemal auszuschließen. l) 

Abs. 2 ist sich gleich geblieben. 

Neu ist eigentlich nur der Abs. 3, der ursprünglich 
lautete: „Zu diesem Behufe kann eine unbestimmte Anzahl 
von Bürgern sich mit Recht versammeln, um ihr Gutachten 
unter Vorsitz des Gemeindevorstehers abzugeben." 

Ueber Grund und Bedeutung der erfolgten Abänderung 
gibt der Korrespondent des „Echo des Alpes" 3) die knappe, 

') Vgl. unsere Ausführungen darüber nuf S. 70 und 71, 
2) Ueber die Ascendenz und iSescendenj des «Echo des Alpes» 

gibt Staatsarchiv« Dr. Leo Meyer folgende Angaben: Bulletin des 
Séances de la Constituante Yalaisanne 1839 (No. J du 20 janvier), 
24 numéros (dernier du 4 avril 1839). 

Précurseurs de l'Echo des Alpes (1839-1844) 
Le Courrier 1843 et 1844 
L'Observateur 1846 et 1847 
Le Journal du Valais 1848 (92 numéros) 
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aber vielsagende Erklärung: « L'art. 72 concernant le ré
férendum a subi un changement important. La pres-
qu'unanimité de l'assemblée considérant que par le 
mode établi dans la Constitution de 1839 beaucoup 
de citoyens négligeraient de faire connaître leur oppo
sition, a cru convenable de convoquer les assemblées 
primaires pour exercer le référendum. En conséquence, 
le 3me alinéa de l'art. 72 sera ainsi conçu: A cet 
effet le président de la commune convoquera l'assem
blée primaire, dressera procès-verbal de la votation 
et le transmettra au président du dixain.» 

Aus der langwierigen und teilweise Heftigen Diskussion, 
die sich über den Art. 6? Abs. 3 entspann, seien folgende 
Hauptmomente herausgegriffen: 

Ein radikaler Abgeordneter des Bezirkes St. Moritz 
nahm energisch Stellung gegen die large Ausgestaltung 
(«latitude»), die der Entwurf der Kommission dem Veto 
verleihen wolle. Er sagte u. a. : « Un référendum aussi 
large est l'entrave la plus dangereuse qu'on puisse 
apporter à Amélioration des institutions du peuple et 
à sa prospérité. Appelez-le à se prononcer p. ex, sur 
le mérite d'un code civil; un siècle pas plus qu'un 
jour ne remédierait à son inaptitude ; en attendant 
il serait la proie des castes intrigantes qui exploite
raient cette faculté du peuple, par le peuple et pour 
le peuple, dans des vues détournées de domination 
et d'intérêts privés. Tel est le référendum dans maintes 
autres cantons bien plus avancés dans la civilisation 
que ne l'était celui du Valais. Le peuple nous a 
donné la tâche de lui ouvrir franchement nos vues 
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sur les meilleurs moyens d'assurer son bonheur social ; 
nous lui devons donc toute notre pensée. » 

Andere Redner machten dagegen geltend, es fei doch 
nichts anderes als der Ausfluß und Ausdruck der Volks-
fouveränität, wenn das Volk nur solchen Gesetzen sich unter-
ziehe, die es sich in freier Bestimmung selbst gegeben habe. 
Teile der Walliser Bevölkerung (« une partie des popu
lations du Valais») hätten sich so deutlich und nachdrück
lich gegen das einfache Veto, das die I,-V. ihnen einräume, 
ausgesprochen, daß der Verfassungsrat sich durch diese Mani-
festationen des Volkswillens gebunden und verpflichtet fühle. 
Uebrigens müßten die Beweggründe, denen zuliebe die Ver-
sammlung bei den gegenwärtigen Arbeiten von so manchem 
Grundsatz abgekommen sei, auch in diesem Punkte dafür 
sprechen, den Wünschen des Volkes nachzugeben und ihm 
die Ausübung des «référendum le plus étendu» zu über
lassen. 

Präsident Barman betonte, daß die repräsentative De-
mokratie die Staatsform des Kantons fei und daß ein un-
eingeschränktes Referendum («un référendum sans bornes») 
eine Abweichung von diesem Prinzip bedeute. Sein Antrag, 
es sei Abs. 3 dahin zu ergänzen, daß der Gemeindepräsident 
am 3. Sonntag nach der Publikation eines Gesetzes die Ur-
Versammlungen zur Abstimmung einberufe, blieb unbestritten, 
sodaß man sich auf folgende endgültige Fassung des Art. 67 
Abf. 3 verständigte: 

Zu diesem Behufe soll der Präsident der Gemeinde 
die UrVersammlung auf den dritten der Bekanntmachung 
folgenden Sonntag zufammenberufen; er hat das Verbale 
über die Abstimmung aufzunehmen und dasselbe dem senden-
Präsidenten zuzusenden. 

2. Es entsteht nunmehr die Frage, ob das Gesetz-
gebungsrecht des Volkes, wie es aus den Behandlungen 
des Iuli-Verfassungrats hervorging, noch mit der Bezeich-
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nung „Veto" definiert werden kann oder nicht vielmehr 
bereits als obligatorisches Referendum sich darstellt. Dabei 
ist nochmals zu betonen, daß der wesentliche Unterschied 
zwischen dem Veto und dem obligatorischen Referendum') 
darin besteht, daß beim Veto unter gewissen in den ver-
schiedenen Kantonen verschiedenartigen Voraussetzungen die 
Mehrheit der stimmberechtigen Bürger mit dem Erfolg der 
Annullierung eines Gesetzes Einspruch gegen dasselbe er-
heben durfte, während das moderne obligatorische Referendum 
dem Volk das Recht zugesteht, alle, zum mindesten aber einige 
Gesetze ohne weiteres in einer regelrechten Abstimmung an-
zunehmen oder zu verwerfen, wobei die bejahenden sowohl 
als die verneinenden Stimmen gezählt werden und die Mehr-
heit der Stimmenden den Ausschlag gibt. 

Aus dieser Unterscheidung ergibt sich nun für die Prü-
fung des Art. 67 die Feststellung, daß derselbe weder als 
Veto noch als Referendum schlechthin angesprochen werden 
kann. Er ist ein Zwittergebilde, ein Mittelding zwischen 
beiden, das Wesensmcrkmale des einen so gut wie des andern 
trägt und — rechtshistoiisch gesprochen — vom Veto der 
I . -V. 1839 zum obligatorischen Referendum von 1844 über-
leitet.') Den Vetocharakter hat die Bestimmung des Art . 6? 

' ) Den Unterschied zwischen dem Veto und dem fnkultatiue» Refe« 
rendum haben wir auf S . 07 kurz zu erläutern «ersucht. 

2) Art. 71 der Verfassung von 1844 lautet: „Nie Gesetze, die Militär-
tapitulationen und die Detrete über das Finanzwesen und über die Er« 
tcilung des Kantontzbürgerrcchts werden vor die Urversaminlungen gebracht 
und sind erst dann uollziehbar, wenn sie uon der Mehrheit der Walliser 
Bürger, die an der Abstimmung teilgenommen, genehmigt worden sind, — 
Wir verstehen nicht, wie tzilty von einem Veto sprechen sann, das „1841 
im Wallis eingeführt" worden sei» soll. Wir haben es doch hier mit 
einem obligatorischen Neferendum reinster Prägung zu tun. 

Ueber die Revision der Verfassung im Jahre 1844 urteilte der 
«Courrier du Valais» (No. 75) in einem Leitartikel folgendermaßen: 



— 123 — 

insofern beibehalten, als zur Ablehnung eines Gesetzes ge-
fordert wird, daß die Mehrheit aller Stimmberechtigten = 
stimmfähigen Bürger verwirft. Die Abstimmung erfolgt immer 
zwecks Ablehnung und Verwerfung, nicht zwecks Annahme 
und Bestätigung. Mit dem obligatorischen Referendum hat 
der Art. 67 das gemein, daß die Abstimmung nicht mehr dem 
freien Ermessen und der Initiative des einzelnen Bürgers an-
heimgestellt wird, sondern von Verfassungswegen am 3. Sonn-
tag nach der Bekanntmachung des betreffenden Gesetzes oder 
Dekretes stattsinden muß. Prägten wir für den Artikel 73 
der I.-V, das Wort „fakultatives Vetoreferendum" (siehe 
S . 46), so glauben wir dem Wesen des weitergebildeten' 
und dem späteren Referendum vorgebildeten Vetorechts der 
A.-V.1839 mit dem Ausdruck obligatorisches Vetoreferen
dum am nächsten zu kommen, so widersinnig es auf den 
ersten Blick auch erscheinen mag, daß mit dem Veto d. h. mit 
dem Verwerfenkönnen auch irgend ein Müssen verbunden 
sein soll. I n Wirklichkeit ist die Abstimmung obligatorisch, 
d. h, die Einberufung der llrversammlung behufs Abstimmung, 
Sie geschieht, um die Ausführung einer verwerfenden Ab-
ficht des Volkes zu ermöglichen. 

3. Die Art der Ausübung des neuen Vetorechts, die 
der Große Rat in einem Dekret vom 25. Juli 1840 und 
im Gesetz vom 27. November 1840 genauer bestimmte, wird 

«Le moment est mal choisi . . . cependant ceux qui prognostiquaient 
le retour pur et simple à la constitution de 1815 étaient dans 
l'erreur ; car la représentation proportioneile, la publicité des séances, 
les droits électoraux des assemblées primaires, l'indépendance des tri
bunaux sinon la liberté, au moins un peu de tolérance pour la presse 
etc. ont été maintenus sans rencontrer une opposition sérieuse. Tant 
il est vrai que les idées mûrissent à l'insu des hommes et que ceux 
mêmes qui se sont montrés dans la lutte les plus ardents athlètes 
des préjugés et des anciens abus ont été subjugués par la cause du 
progrès et de la justice qu'ils combattaient il y a 4 ans. 
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uns das Gesagte noch besser verständlich machen. Das Gesetz 
hat nachstehenden Wort lauts : 

Der Große Rat des Kantons Wallis, auf den Vor-
schlag des Staatsrates, willens die Ausübungswcise des Re-
ferendums festzustellen, verordnet: 

Art. 1. An dem von der Verfassung bestimmten Tage 
werden die Primaroersanunlungen von den Gesetzen und 
Dekreten, worüber sie sich auszusprechen haben, Kenntnis 
nehmen. 

Art. 2. Der Gemeindepräsident führt den Vorsitz der 
Versammlung, mit Zuzug des Gemeinderatsschreibers und 
zweier Stimmensammler, 

Ein staatsrechtlicher Beschluß bestimint die Einrichtung 
des Schreibamtes jener Gemeinden, die über 400 Stimm-
fähige zählen. 

Art. 3. Der Präsident läßt durch Ausrufungen den 
Ort und die Zeit der Primarversammlungcn zum voraus 
anzeigen. 

Art. 4. Es werden so viele Verbalprozesse verfaßt, als 
Gesetze oder Dekrete vorgelegt werden. 

Der Verbalprozeß wird den Titel des Gesetzes oder 
Dekrets und die Zahl der Verwerfenden angeben. 

Er wird während der Sitzung geschloffen und von den 
vier Gliedern des Schreibamtes unterzeichnet. 

Falls sich kein Verwerfender einfände, wird der Verbal-
Prozeß davon Meldung enthalten. 

Art. 5. Die Mitglieder des Schreibamtes, welche missent-
lich einen untreuen Verbalprozeß unterzeichnen würden, wer-

' ) Das Gesetz enthält die nämlichen Bestimmungen wie das Dekret 
vom 25. Jul i 1840. Neu hinzugekommen sind die Art. 3, 5, 8 und 1t», 
Der klare Wortlaut des Gesetzes erspart uns einen Kommentar, Zu bc-
merken ist, daß es in der amtlichen Sprache niemals Veto, sondern stets 
Referendum hieß. 
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den während zehn Jahren der Ausübung ihrer politischen 
Rechte beraubt, 

Art. 6, Die Gemeindepräsidenten werden in Zeit von 
48 Stunden nach dem Zusammentritt der Primarversamm-
lung die Verbalprozesse den Zendenpräsidcnten überschicken, 

Art, 7. Der Zendcnpräsidcnt wird ebenfalls ein Haupt-
Verzeichnis der Perbalprozesse seines Zenden verfertigen und 
dasselbe in einer gleichen mit den betreffenden Belegstücken 
dem Departement des Innern zusenden, 

Art. 8. Der Präsident, welcher, ohne von rechtmäßigen 
Hindernissen abgehalten zu sein, die ihm durch die Art. 6 
oder 7 auferlegte Pflichterfüllung unterläßt, verfällt einer 
Geldstrafe von 8 - 5 0 Franken. ' 

Art, 9. Das Ergebnis des Referendums wird durch 
den Staatsrat öffentlich bekannt gemacht, 

Art, 10. Ein Verzeichnis aller stimmfähigen Kantons-
bürger wird bei der Staatskanzlei niedergelegt werden. 

Am 9. Januar 1841 verordnete der Staatsrat „die 
Verkündigung gegenwärtigen Gesetzes, um dem Referendum 
der Primarversammlungen am Sonntag den 7. Hornung 
(Februar), laut Vorschrift des Art. 6? der Konstitution, vor-
gelegt zu werden." 

Gleichzeitig mit dem Gesetz über die Ausübung des 
Art. 67 der Verfassung wurden noch fünf andere Gesetze 
und ein Dekret dem Vctovotum des Volkes unterbreitet. Auf 
Grund des Art. 9 des Rcferendumsgesetzes gab der Staatsrat 
das Ergebnis der Abstimmung in einem Beschluß vom 16, Fe-
bruar 1841 bekannt und veröffentlichte laut Art. 3 dieses 
Beschlusses kurz darauf die genaue Zahl der Stimmen, die 
verworfen hatten. 

Das Ergebnis war folgendes: 

1. Das Gesetz vom 27. November 1840 über die Aus-
Übung des Referendums . . 8099 Verwerfende 
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2. Das Wahlgesetz vom 27. No-
vembcr 1840 9266 Verwerfende 

5. Das Gesetz vom 17. November 
1840 über die Erteilung des 
Kantonsbürgerrechts . . . . 6471 

4. Das Nllturalisationsdekrct der 
benannten Franz Bauge, Jakob 
Delaquis und Alois Vergerer 
unterm Datum vom 28. No-
vcmber 1846 6200 

5. Das Gesetz vom 24. November 
1840 über den Primarunterricht 9655 

6. Das Gesetz vom 28. November 
1840 über die Verteilung der 
Militarlasten 9774 

Die Zahl der stimmfähigen Bürger betrug 19,084; zur 
Verwerfung eines Gesetzes oder Dekretes waren somit 9543 
Stimmen (absolutes Mehr) erforderlich. Es wurden dem-
nach verworfen das Gesetz über den Primarunterricht und 
jenes über die Verteilung der Militarlasten, letzteres, „weil 
es einen argen Vorstoß gegen die Gefühle der katholischen 
Bevölkerung barg, indem es den Klerus mit gewissen Ver-
pflichtungen belasten wollte." l) 

* 
Die starke Opposition, die sich — wie die auffallend 

hohen Zahlen der verwerfenden Stimmen zeigt — gegen 
die angeführten Gesetze geltend machte, erklärt sich aus der 
Mißstimmung und Unzufriedenheit der Obcrwalliser gegen 
die siegreiche Reformpartei. Oberwallis konnte seine Nieder-
läge nicht verschmerzen. Es suchte seine Rachegefühle zu 
befriedigen, indem es alles und jedes, was von der neuen 
Regierung ausging, mißkreditierte und mit schroffer Geste 

') Siehe Walliser Bote 1890, — Nekrolog über den verstorbenen 
Staatsrat Ignaz Zenruffinen. 
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Hon der Hand wies, Waren zunächst Vorurteil, Vorein-
genommenheit, Vergeltungswahn und verletzte Eitelkeit viel-
fach die Haupttriebfedern dergestalt negierender und prote-
stierender Politik, so kamen später Gründe hinzu, die zu 
schwerwiegend und einleuchtend sind, als daß ihnen jegliche 
Berechtigung und Beweiskraft abgesprochen werden könnte. 
Der Kirchenhaß der jungschweizerischcn Fanatiker, der sich 
in revolutionären Umtrieben, Hetzereien und Ketzereien g«-
siel, vor infamen Blasphemien und Verleumdungen nicht 
zurückschreckte') und sich schließlich zu einer umstürzlerischen 
Werbe- und Wühlarbeit verdichtete, bedeutete einen Affront 
gegen die Ueberzeugungen und Neberlieferungen der ge-
waltigen Mehrheit des Walliser Volkes, Wir würden indes 
nicht im Nahmen unserer Darstellung verbleiben, wollten 
wir diese Erwägungen weiterspinnen und mit den vorhan-
denen Belegen und Beweisstücken erhärten. Wir haben uns 
vorgenommen, in einer weiteren Arbeit, die den Titel tragen 
müßte „Der erste Ausbau der modernen Volksgesetzgebung 
im Kanton Wallis" (1840-1848) das bereits gesammelte 
Material zu verwerten. 

Es sei uns in diesem Zusammenhange nur noch ein 
abschließender Gedanke gestattet: Mit der Abstimmung vom 
7. Februar 1841 ist zum ersten Mal im Wallis östlich und 
westlich der Morse das Recht der Volksgesetzgebung nach 
den neuen staatsrechtlichen Begriffen ausgeübt worden. Mit 
jenem denkwürdigen Tag hat die moderne Volksgesetz-
gebung in praxi eingesetzt, um anfänglich unter dem Ein-
fluß der vcrvollkommenden Ausgestaltung, die ihr durch die 
Verfassung von 1844 ward, einen Höhepunkt zu erklimmen 
und dann — nach einem knappen Dezennium weidenden 
und wachsenden Lebens — jählings zu Tode zu stürzen. 
Im scheinbaren Siege waren die Keime des Niederbruchs 

>) Vide «Echo des Alpes» Jahrg. 1841, 1842, 1843 und 1484, 
wurde am 24. Mai 1844 von der Regierung unterdrückt. 
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enthalten. Denn die zersetzenden und zerstörenden Kräfte 
menschlicher Leidenschaft und Zwietracht, politischer Intrigue, 
Zänkerei und Korruption machen auch vor demokratischen 
Errungenschaften und Idealen nicht Halt. Mit törichter 
Tücke siegt sich auch eine scheinbar siegreiche Demokratie 
zu Tode. Uns dünkt aller geschichtlichen Erkenntnis höchste 
Einsicht und schönstes Bekenntnis in dem Worte zu liegen: 
Christliche Demokratie, Christlich ist die Demokratie, wenn 
sie das Gesamtöolk umschließt und nicht mit Regional-, Per-
sonal- und Klassenherrschaft gleichgesetzt wird, wenn sie zu-
gleich Demophilie, d. h. Volksfreundschaft und nicht De-
magogie, Volksbetrug und Volksuerführung ist, mit einem 
Wort, wenn die Majestät des Volkswillens das geistige und 
materielle Volkswohl als erhabenstes und oberstes Gesetz 
anerkennt und befolgt. Sonst wird auch die Demokratie zum 
Zerrbild, zur Lüge, zur Scheinkultur. Die Menschheit aber 
benötigt Lichtbilder wahrer, tiefer und kerniger Kultur, Sollte 
nicht die christliche Demokratie ein solches Lichtbild und Vor-
bild sein? 










